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Die vorliegende Broschüre ist der zweite Band einer
Broschürenreihe, die im Rahmen der Entwicklungs-
partnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Main-
streaming: Konzepte, Umsetzung, Evaluation entstan-
den ist. 

Ziel der Entwicklungspartnerschaft war es einerseits,
theoretisch fundierte Qualitätsmerkmale für die Ein-
führung und Überprüfung von Gender Mainstreaming
und andererseits für die Verhandlung von Geschlech-
tergerechtigkeit sowie die Überprüfung der Zielerrei-
chung zu entwickeln und zu implementieren.

Folgende Fragestellungen waren für die Arbeit in der
Entwicklungspartnerschaft leitend: 

� Was sind "intelligente" Qualitätskriterien für die Im-
plementierung von Gender Mainstreaming und
gleichstellungsorientierten Maßnahmen in Institutio-
nen und Organisationen? 

� Wie kann bestehende Ungleichheit und der Fort-
schritt von Gleichstellung in Institutionen und Orga-
nisationen beschreibbar gemacht werden? 

� Wie kann Gender Mainstreaming auf hohem quali-
tativem Niveau implementiert werden? 

AkteurInnen aus öffentlichen Organisationen, der So-
zialwirtschaft und Unternehmen leisteten in fünf
Teilprojekten Theoriearbeit, konzipierten und setzten
Pilot- und Fortbildungsprojekte um. 

Mittels Überprüfung von gängigen Gender Mainstrea-
ming Konzepten sowie deren Umsetzung und der
Evaluierung der Zielerreichung wurden Merkmale für
qualitätsvolles und systematisches Vorgehen erarbei-
tet, um die Umsetzung von Gender Mainstreaming
auf unterschiedlichen Ebenen zu optimieren. Dabei

bestätigte sich durchgehend der der Entwicklungs-
partnerschaft zugrunde liegende Ansatz, dass erfolg-
reiches und nachhaltiges Gender Mainstreaming
sowohl gendertheoretischer als auch systemtheoreti-
scher Fundierung bedarf.

Die Arbeitsschwerpunkte in den Teilprojekten waren:

� Die Konkretisierung und Ausdifferenzierung ge-
schlechtertheoretischer Perspektiven innerhalb der
Strategie Gender Mainstreaming.

� Die Überprüfung, Adaptierung und Verbreitung von
Qualitätssystemen und Kennzahlensystemen, die
zur Messbarkeit von Gender Mainstreaming und
Gleichstellung dienen.

� Die Erstellung von Konzepten, welche Gleichstel-
lungsorientierung in Prozessen der Beauftragung
durch öffentliche Institutionen ermöglichen und for-
cieren. 

� Die Weiterentwicklung vorhandener Qualitätsma-
nagement-Systeme und Abläufe in der Organisa-
tionsentwicklung durch das Einbeziehen der Ka-
tegorie Geschlecht und von Gleichstellungszielen.

� Die Ausarbeitung von Lernkonzepten und
Fortbildungen für die Vermittlung von Gender
Mainstreaming. Der Fokus richtet sich nicht nur auf
die zu vermittelnden Kompetenzen, sondern auch
auf die Gestaltung der Prozesse des Lernens.

� Die Entwicklung von Qualitätsstandards in der
Gender Mainstreaming Beratung und im Gender
Training gemeinsam mit Gender BeraterInnen und
TrainerInnen im Rahmen eines BeraterInnendiskur-
ses und Etablierung dieser Qualitätsstandards in
einer geeigneten Vernetzungsstruktur.

Einen zentralen Stellenwert innerhalb der Entwick-
lungspartnerschaft nahm die kontinuierliche Rückbin-

Vorwort
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dung der theoretischen Arbeit an die Umsetzungs-
praxis von Gender Mainstreaming in Unternehmen
und öffentlichen Institutionen ein. Neben einigen Pilot-
und Fortbildungsprojekten erfolgte diese Rückbin-
dung der theoretischen Arbeit durch die so genannten
Plattformen - vierteljährlich stattfindende EP-interne
Workshops, zu denen VertreterInnen strategischer
Partnerorganisationen, die mit der Umsetzung von
Gleichstellungsmaßnahmen in ihren Organisationen
betraut waren, eingeladen wurden. Die Plattformen
ermöglichten einen intensiven  Austausch und eine
breite Vernetzung mit Gender Mainstreaming
ExpertInnen aus dem In- und Ausland und lieferten
den TeilnehmerInnen Unterstützung, Feedback und
neue Impulse für ihre  Arbeit auf diesem Gebiet.

Im Rahmen einer nationalen Vernetzung wurden in
Zusammenarbeit mit zwei weiteren österreichischen
Entwicklungspartnerschaften (karenz und karriere,
Pop Up Gem) Kriterien für die Gleichstellungswirk-
samkeit arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente
entwickelt. Zentrale Themen hierbei waren Kinder-
betreuungsbeihilfe, Elternteilzeitrecht und Gründe-
rInnenprogramme.

In Kooperation mit Partnerorganisationen aus
Deutschland, der Slowakei, den Niederlanden, Por-
tugal und Polen - in der so genannten Transnationalen
Kooperation - wurden gemeinsam Maßnahmen und
Strategien auf europäischem Niveau entwickelt, mit
dem Ziel, die in den Entwicklungspartnerschaften der
teilnehmenden Länder erarbeiteten Produkte am
europäischen Markt zu platzieren. Auf der Abschluss-
konferenz der Transnationalen Kooperation, die im
April 2007 in Wien und Bratislava stattfand, wurden
die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit, so zum
Beispiel ein Online-Wissensmanagement-System zu

Gender Mainstreaming und Diversity Management
sowie ein Leitfaden für Gender Mainstreaming im
Vergabewesen, präsentiert.

Insgesamt beteiligten sich an der Entwicklungs-
partnerschaft Qualitätsentwicklung Gender Main-
streaming: Konzepte, Umsetzung, Evaluation über 30
nationale und internationale Partnerorganisationen,
denen an dieser Stelle herzlich gedankt werden soll.
Überflüssig zu erwähnen, dass ohne das große
Engagement und dem unermüdlichen Einsatz der
operativen und strategischen PartnerInnen weder die
Entwicklungspartnerschaft noch die vorliegende
Broschürenreihe realisiert werden hätte können. 

Die Entwicklungspartnerschaft war ein 2-jähriges EU-
Projekt (01.07.2005 - 30.06.2007) im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative EQUAL, welches zur Hälfte
aus EU-Mitteln und zur Hälfte aus Mitteln des öster-
reichischen Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit finanziert wurde. Koordiniert wurde das Projekt
vom abz*austria - kompetent für frauen und wirt-
schaft. Die inhaltliche Verantwortung lag bei den
Beratungsunternehmen abzwien.akademie und
ARCO - Consulting.
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Einleitung
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In diesem Band liegt der Fokus auf theoretisch-
konzeptionellen Beiträgen, die sich mit grundle-
genden geschlechtertheoretischen und gerech-
tigkeitstheoretischen Perspektiven zu Gender
Mainstreaming befassen. Als roter Faden des
hier vorliegenden zweiten Bandes gilt die
Feststellung, dass für ein qualitätsvolles Gender
Mainstreaming eine fundierte theoretische Aus-
einandersetzung mit diesen zugrunde liegenden
Konzepten notwendig ist.

Ausgangspunkt des Bandes ist das der Ent-
wicklungspartnerschaft zugrunde liegende Kon-
zept von Gender Mainstreaming. Ursula
Rosenbichler und Karl Schörghuber legen in
ihrem Beitrag „Integratives Konzept zu: Gender
Mainstreaming als Systementwicklung“ ein
umfassendes Rahmenmodell für Gender Main-
streaming vor, das den Anspruch erhebt, die
vielfältigen politischen, wissenschaftlichen und
praktischen Anforderungen zu integrieren. Die
unterschiedlichen Dimensionen und Perspek-
tiven werden vorgestellt und ihre Wirkungen auf
eine qualitätsvolle Umsetzung der GM Strategie
angedeutet.

Mit dem Beitrag „Geschlechtertheoretische
Perspektiven und Gender Mainstreaming“
zielen Regine Bendl, Andrea Leitner, Ursula
Rosenbichler und Christa Walenta auf die Förde-
rung eines Diskurses zwischen den Entwick-

lungssträngen der Frauen- und Geschlechter-
forschung und Gender Mainstreaming ab, indem
sie die Bedeutung unterschiedlicher geschlech-
tertheoretischer Zugänge für Gender Mainstrea-
ming sichtbar und einer systematischen Nutzung
zugänglich machen. Anhand eines Fallbeispiels
wird vertiefend die praktische Relevanz der
geschlechtertheoretischen Perspektiven für die
Gleichstellungspolitik dargestellt. 

Regine Bendl und Christa Walenta untersuchen
in ihrem Beitrag „Queer Theory und Ansatz-
punkte für Gender Mainstreaming“ wie queerthe-
oretische Positionen für Gender Mainstreaming
nutzbar gemacht werden können. Nach einem
Überblick zu grundlegenden Perspektiven der
Queer Theory werden Anknüpfungspunkte für
die Qualitätsentwicklung von Gender Mainstrea-
ming diskutiert. 

Tom Schmid bietet mit seinem Beitrag „Gleich-
heit und Gerechtigkeit - zwei aufeinander bezo-
gene Begriffe?“ einerseits einen Überblick über
Gerechtigkeitstheorien und andererseits Einblick
in die komplexen Bedeutungsebenen der alltäg-
lichen und theoretischen Diskurse zu Gleichheit
und Gerechtigkeit. Der Beitrag mündet in
Kriterien, welche dazu genutzt werden können,
gerechtigkeitstheoretische Perspektiven, im
Sinne der Etablierung von Demokratie, zu reflek-
tieren.
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1. Einführend

Die Notwendigkeit einer Diskussion um Qua-
litätsstandards und Qualitätsentwicklung im
Gender Mainstreaming sowie die reflektierte
Übertragung von Qualitätsmerkmalen auf die
verschiedenen Anwendungsfelder zeichnet sich
seit der Jahrtausendwende ab und wird immer
dringender. Wie in der Einleitung zu diesem
Band ausgeführt ist der Ansatz des Gender
Mainstreamings auf eine fundierte theoretische
Basis zu stellen, will er akzeptiert und wirksam
werden. Der Qualitätsdiskurs darüber könnte
also entscheiden, ob die Strategie Gender
Mainstreaming  eine Fußnote in der Geschichte
oder aber als hoch wirksam hinsichtlich der
Erhöhung von Gleichstellung und Geschlech-
tergerechtigkeit eingestuft wird. Vor diesem
Hintergrund entstanden Idee und Konzept zu
dieser Entwicklungspartnerschaft1.

Die AutorInnen des nachfolgenden „Integrativen
Konzeptes Gender Mainstreaming“ (IKGM) begannen
bereits Ende der 90-er Jahre im Rahmen von Bera-
tungsprojekten und Publikationen, und darauf fol-
gend im Forschungsprojekt  „Gender Mainstreaming
und Schulentwicklung von unten, 2001-2003“ 2 einen
systematischen Entwurf für Gender Mainstreaming
auszuarbeiten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Die Anforderungen an ein fundiertes Konzept Gender
Mainstreaming sind vielfältige. Es sind geschichtliche
Entwicklungen,  politische Inhalte und Zielsetzungen
aufzunehmen und zu integrieren sowie in ihren

Wirkungen transparent zu machen und ebenso sind
Theorie und Praxis reflektiert zu verschneiden. Es hat
wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen und
muss auch Prinzipien und Instrumente bereitstellen,
um in der Praxis wirksam werden zu können.
Umgekehrt sind auch Themen und Problem-
stellungen aus der Praxis aufzunehmen und syste-
matisch theoretisch zu reflektieren. Die Liste der
Anforderungen könnte fast beliebig fortgeführt wer-
den.

Das vorliegende Konzept zu Gender Mainstreaming
versteht sich als begründete Zusammenstellung ver-
schiedenster Theorieelemente und Praxis-Bausteine
mit dem Ziel, die Strategien und Vorgangsweisen des
Gender Mainstreaming und die Einführung von
Gleichstellung als zentralen Orientierungspunkt kon-
kret, praxisnah und wissenschaftlich begründet zu
beschreiben.3 Die Ausgangspunkte, Zugangsweisen
und Inhalte des Konzeptes werden in diesem Beitrag
überblicksmäßig und nur mit einigen wenigen exem-
plarischen Vertiefungen versehen skizziert.

Konzepte, Definitionen und Prinzipien in den Vor-
gangsweisen sind immer getragen von theoretischen
Grundannahmen in den Voraussetzungen, gesell-
schaftspolitischen Vorstellungen und Interessen der
Verwertung. Diese sollen im vorliegenden Rahmen-
konzept möglichst sichtbar gemacht werden, bedingt
durch die erforderliche Kürze ist dies jedoch nicht
durchgehend leistbar. Diesem Umstand wird mittels
Andeutungen zu und Markierungen der Auslassungen
begegnet; auch Verweise dienen der Absicht, ein
möglichst umfassendes Bild entstehen zu lassen.

Integratives Konzept zu: Gender Mainstream 

Ursula Rosenbichler, Karl Schörghuber

1 Herausgeberin dieser Schriftenreihe 2 Amesberger, Pfingstner, Rosenbichler, Schörghuber (2003)
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Die Vorstellung dieses Konzeptes ist als Beitrag zur
überfälligen Diskussion weiterreichender Konzepte
des Gender Mainstreaming zu betrachten. Keines-
wegs soll mit dieser Konzeptdarstellung vermittelt
werden, dass nur ein einziges Modell des Gender
Mainstreaming denkbar wäre. Vielmehr soll ein (kon-
tingenter) Rahmen als Bezugspunkt für unterschiedli-
che Modelle dargestellt werden, welcher auch für eine
systematische Qualitätsentwicklung nutzbar ist. 

2. Integratives Konzept Gender
Mainstreaming (IKGM)

Um den dargelegten Anforderungen an theoretisch
fundierte und praxisbezogene Konzepte „Gender
Mainstreaming“ gerecht zu werden, ist zuerst der
konzeptionelle Rahmen abzustecken. Systematisches
und qualitätvolles „Gender Mainstreaming“ erfordert
die reflektierte Positionierung hinsichtlich folgender
Bezugspunkte, welchen jeweils einzelne Kapitel in
diesem Beitrag zugeordnet sind:

1. Die geschichtliche Entwicklung, aus welcher 
die Strategie des Gender Mainstreaming folgt,
und der reflektierte Bezug auf die vielschichtigen
Wirkungen dieser Entwicklung bilden einen be-
deutenden Eckpfeiler in der Ausformulierung einer
fundierten Strategie des Gender Mainstreaming.
Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit viel-
fältigen emanzipatorischen und insbesondere
feministischen Bewegungen auszuweisen, es

sind aber auch vielfache Entwicklungen in ande-
ren Bereichen aufzunehmen. Beispielhaft ange-
sprochen seien hier die Erweiterung erkenntnis-
theoretischer Denkweisen, die Dynamisierung der
Gesellschaften im Zeitalter der Globalisierung, die
Entwicklung wissenschaftstheoretischer Zugänge
und die Entwicklung neuen Wissens über das
Lernen von Systemen.

2. Die genaue Beschreibung der Strategie des
Gender Mainstreaming als professionelles stra-
tegisches Vorgehen in einem konzeptionell ge-
setzten Rahmen.

3. Strategische Zielsetzungen und Zielperspekti-
ven: Diskurse um Gleichstellung, Chancengleich-
heit und Geschlechtergerechtigkeit und deren
mögliche Konkretisierung sind explizit zu führen.
Gleichzeitig ist hier auf einer Metaebene mit ein-
zubeziehen, inwiefern dieser Diskurs um die Aus-
arbeitung einer strategischen Zielperspektive
selbst gleichstellungsorientiert zu gestalten ist.4

Es genügt nicht, wenn eine kleinere oder größere
Gruppe der Gesellschaft weiß, was die Ziele und
die Visionen Gerechtigkeit oder Gleichstellung
‘wirklich’ sind, es ist dies in demokratischen Ge-
sellschaften möglichst breit zu diskutieren und zu
verhandeln. Und dieser Prozess des Diskutierens
und Verhandelns ist wiederum gleichstellungs-
orientiert zu gestalten.

Wie zu zeigen ist, stellt sich der Gesamt-Prozess
des Gender Mainstreamens auf diesen zwei
unterschiedlichen Ebenen dar. Die Vermutung ist

3 Das Konzept beruht auf mehreren Veröffentlichungen der 
Autorin/des Autors in den letzten Jahren. Die vollständige

Gesamt-Version ist andernorts in Veröffentlichung.
4 vgl. Habermas (1997)

ing als Systementwicklung
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naheliegend, dass viele Missverständnisse und
auch viele Kritikpunkte auf die Nichtbeachtung
dieser beiden Ebenen zurückzuführen sind. 

4. Darstellung und Reflexion des ordnungspoliti-
schen Rahmens: Da der Strategie des Gender
Mainstreaming eine grundlegende gesellschaftli-
che Veränderungsperspektive innewohnt, sind
ordnungspolitische Rahmenbedingungen (auch
vor dem Hintergrund der Differenz von Recht und
Gerechtigkeit in Staatensystemen) natürlich zen-
traler Bezugspunkt, welcher jedoch andernorts
genauer ausgeführt wird.

5. Angewandte Ethik: Geschlechterverhältnisse 
basieren auf Normen und Werten und werden
von diesen stabilisiert. Die kritische Reflexion die-
ser Normen und Werte bildet einen Impuls für die
Entwicklung von Geschlechterverhältnissen und
stellt somit auch eine Grundlage für Gender
Mainstreaming dar. Die breit angelegte Diskus-
sion dieser zugrundeliegenden gesellschaftlichen
Normen und Werte ist nicht einfach. Gerechtig-
keitsdiskurse erscheinen als sinnvoller Hebel, um
normative Grundlagen von Geschlechterverhält-
nissen auf einer breiteren gesellschaftlichen Basis
und mit einer hohen politischen Wirksamkeit zu
diskutieren.

6. Grundlagen der Systementwicklung: Die Aus-
wahl zentraler Theorien zur Entwicklung von Sys-
temen, Institutionen und Organisationen ist
abhängig vom Anwendungsfeld, in dem es um
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit
geht.5 Können in einem Fall theoretische
Grundlagen zu Entwicklungen am Arbeitsmarkt
relevant sein, sind in einem anderen Fall Überle-
gungen zur sinnvollen Integration von Personal-
und Organisationsentwicklung bedeutsam.
Jedenfalls sind die Vorstellungen, wie Ver-
änderung, Entwicklung und Lernen von Systemen
gedacht werden, in einem Konzept Gender
Mainstreaming auszuweisen.

7. Geschlechtertheoretische Grundlagen bilden 
einen weiteren Schwerpunktsbereich, der in Kon-

zeptionen zu Gender Mainstreaming systematisch
zu reflektieren und einzubeziehen ist. Der Unter-
schied, ob Geschlecht und die Bedeutungszuwei-
sung an Geschlecht naturhaft gegeben und eine
Frage der biologischen Ausstattung ist oder aber
die Dynamik der Geschlechterverhältnisse inner-
halb umfassender gesellschaftlicher (Macht)-
Dynamiken zu Bedeutungszuweisungen an Ge-
schlechter und Geschlechterverhältnisse führt6 –
um nur zwei Beispiele herauszugreifen - , beein-
flusst selbstverständlich die Weise, wie Gleich-
stellung gedacht wird und mittels welcher Strate-
gien diese zu erreichen ist. Ontologisierende und
naturalisierende Geschlechterkonstruktionen füh-
ren zu anderen Vorgangsweisen und Gleichstel-
lungs-Zielen als Geschlechtertheorien, welche auf
erkenntnistheoretisch radikal-konstruktivistischen
Arbeitshypothesen7 aufbauen.

8. Zusammenhänge und Abgrenzungen zu
(anderen) Konzepten, welche das Ziel (oder
auch lediglich das Thema) der Gleichstellung,
Chancengleichheit oder Gerechtigkeit anvisieren,
sind darzustellen.

9. Annahmen zu Qualität sind in Gender Main-
streaming – Konzepten transparent zu machen,
systematische und kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung ist strukturell zu verankern.

10. Als Basis des Konzeptes sind grundlegende
Annahmen zu Menschenbild, gesellschaftli-
cher Entwicklung und Wissenschaft auszu-
weisen. Diese bestimmen Auswahl und Verwen-
dung fachwissenschaftlicher Theoriegebäude.
Konkrete Ausführungen dazu werden im Rahmen
eines Beratungsmodells zum Integrativen
Konzept Gender Mainstreaming (IKGM) andern-
orts vorgestellt.

Die nachfolgende Grafik stellt das Netz der einzelnen
Bezugspunkte des Konzeptes „Integratives Konzept
Gender Mainstreaming (IKGM)“ dar.

Abb. 1 (rechts oben): Integratives Konzept Gender
Mainstreaming (IKGM)

5 vgl. Gubitzer & Schunter-Kleemann (2006) 6 vgl. Majce-Egger & Trotz (2000)
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7 vgl. v. Foerster (1996), Glasersfeld (1997), Helduser (2004)

2.1 Geschichtliche Einbettung
Gender Mainstreaming als politische Strategie ist
nicht denkbar ohne die Entwicklungen, welche im
Bereich Gesellschaftspolitik, Kultur, Wirtschaft und
den verschiedensten Wissenschaftsbereichen in den
letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und noch
immer stattfinden: Besonders erwähnenswert sind
Entwicklungen, die von den unterschiedlichsten
emanzipatorischen und demokratischen Bewegun-
gen angestoßen wurden und werden und auch jene,
die auf Dynamiken der Globalisierung zurückzufüh-
ren sind. Sie seien hier gewürdigt, aber nicht im
Detail ausgeführt und großteils als bekannt voraus-
gesetzt.

2.2 Gender Mainstreaming als Strategie
In den theoretischen Auseinandersetzungen um die
Strategie des Gender Mainstreaming sowie in politi-
schen Dokumenten sind unterschiedlichste Definitio-
nen dieses Begriffes   auffindbar, welche den Diskurs
um diese politische Vorgehensweise sehr gut wider-
spiegeln. Die teilweise sehr stark voneinander abwei-

chenden Definitionen und Interpretationen betreffen
Vorgangsweisen des Gender Mainstreaming, Ziel-
setzungen und auch die zu analysierenden sozialen
Zustände.

Für das vorliegende Konzept des Gender Mainstrea-
ming bildet die – bereits deutschsprachige - Überset-
zung der Definition aus dem Bericht des Europarates
1998 einen Ausgangspunkt:

„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-) Organisa-
tion, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung poli-
tischer Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbe-
zogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf
allen Ebenen und in allen Phasen durch alle an politi-
schen Entscheidungen beteiligten Akteure und
Akteurinnen einzubeziehen.“ (Deutsche Fassung des
Berichts des Europarats, 1998.) 

Aus der Übernahme und Interpretation dieser De-
finition ergeben sich für das hier vorgestellte Konzept
folgende bedeutsame Eckpfeiler:

Konzepte ähnlicher 
Ausrichtung

(Frauenförderung, 
Diversity Management, 
Quotenregelungen, 
Gerechtigkeitskonzeptionen)

Geschlechter-
theoretische 
Grundlagen

(Theorien zu Wahrnehmung 
oder Konstruktion von 
Geschlecht)

Grundlagen der 
Systementwicklung
� Anwendungsbezogene Spezifizierungen 
(z.B. Gesellschaft, Organisation, Person)

Angewandte Ethik

Gerechtigkeitskonzepte, 
Reflexion von Normen 
und Werten, Neugestal-
tung von Beziehungen 
und Verhältnissen

Strategie: GM

(umfassend geplante 
Vorgehensweise � Ziel)

Ziel  (konkret)   

� Gleichstellung
� Chancengleichheit
� Geschlechter-
     gerechtigkeit

Vision

Ordnungspolitischer 
Rahmen
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Grundannahmen zu: Gesellschaftliche Entwicklung, Menschenbild, 
Erkenntnis, Wissenschaft, Ideologiekritik, ...
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Geschlechterverhältnisse im Fokus
Nicht Männer, nicht Frauen, sondern Geschlechter-
verhältnisse im umfassenden Sinne sind von der Stra-
tegie zu erfassen. Soziale Systeme, Beziehungssys-
teme, werden fokussiert, nicht Personen. Das mag
hier vielleicht etwas spitzfindig klingen, hat allerdings
enorme Auswirkungen auf Konzeption und Anwen-
dung der Strategie (vgl. etwa den Unterschied zwi-
schen personorientierten Konzepten der Organisa-
tionsentwicklung und systemisch-konstruktivistischen
Ansätzen).

Tiefenstrukturebene statt Oberflächenkosmetik
Nicht vordergründige Strukturveränderungen sind das
Ziel, sondern soziale Muster auf einer Tiefenstruktur-
ebene - es werden ausdrücklich alle Ebenen ange-
sprochen.8

Verhandlungsräume von Beteiligten und
Betroffenen
Wird ´Gleich´ nicht mit ´Gerecht´ gleichgesetzt und die
Herstellung von Gerechtigkeit als Auftrag an politische
Akteure und Akteurinnen begriffen, dann ist der
Verhandlung von Vorgangsweisen und strategischen
Zielvorstellungen breiter Raum zur Verfügung zu stel-
len. So sind beispielsweise Beteiligte und Betroffene
in einer Weise kompetent zu machen und mit einzu-
beziehen, die selbst wiederum als gleichstellungs-
orientiert auszuweisen ist.

Wirkungen im System
Wirkungen im System erhalten besondere Aufmerk-
samkeit. Damit stehen beispielsweise nicht Haltungen
von Führungskräften im Mittelpunkt von Verände-
rungsprozessen, sondern deren Handlungen in der

8 vgl. Senge (1998) 9 vgl. Selvini Palazzoli (1984)

Strategie – GM

*) verstanden als gleichhäufige, -wertige, relevante usw. Handlungsmöglichkeiten

� Implementierung einer Perspektive
 •  Geschlechterbezogen, Systematisch
 •  Innerhalb und zwischen Geschlechtern

� Auf allen Ebenen
 •  Oberflächen-, Tiefenstrukturen

� Rahmenbedingungen, 
 Strukturen, Prozesse, 
 Produkte

� Wirkungen im Fokus

� Politische Systeme

� Verantwortlichkeiten

� Beteiligte und Betroffene
 •  Verhandlungs-Rahmen

� Legitimität
 • Begründungen auf normativer  

  Ebene

 • win-win-win...solution

� Gerechtigkeitsvorstellungen
 • „Gleich” als Vergleichswert 
  (bezieht sich auf die Differenz)

  • struktur-, handlungs-, zustands-
   bezogen Gleichheit

  • formale – materielle Gleichheit

 • Handlungsmöglichkeiten*) in 
  vergleichbaren Situationen

  • Innensicht (Sicht der Person)

  • Außensicht
   qualitativ 
   quantitativ

Ziel: Gleichstellung, 
Chancengleichheit, 
Geschlechtergerechtigkeit

Abb. 2: Gender Mainstreaming als Strategie
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10 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/
gender_mainstreaming/general_overview_de.html vom 28.1.2007

11 vgl. Gosepath (2004), Krebs (2000), Menke (2004)

Funktion als Führungskraft und die Reflexion dieser
Handlungen hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Gleich-
stellung und Geschlechtergerechtigkeit. (vgl. schon in
den 70-ern des vorigen Jahrhunderts strukturell ähn-
lich die Mailänder Schule 9)

Verantwortung auf allen Ebenen
Verantwortlichkeiten für gleichstellungsorientierte
Entwicklungen sind auf allen System-Ebenen entspre-
chend der zugewiesenen und vorhandenen Kompe-
tenzen (Können, Dürfen, Müssen) wahrzunehmen,
einzufordern und zu stärken.

Prozesse vor Strukturen
Es erfolgt eine klare Bezugnahme auf Prozesse.
Selbstverständlich sind diese unmittelbar mit Struk-
turen, Inhalten und Ergebnissen verbunden. Das
Primat der Prozesse vor Strukturen folgt system- und
organisationstheoretischen Überlegungen der letzten
Jahrzehnte und sollte sich in der konzeptionellen
Ausformulierung dieser Strategie wiederfinden.

2.3 Ziele
Das Ziel - die Chancengleichheit von Frauen und
Männern, bzw. die Schaffung gleichgestellter Ge-
schlechterverhältnisse – ist in der vorgestellten Gen-
der Mainstreaming - Definition des Europarates nicht
explizit enthalten. Dies entspricht auch einer im
Systementwicklungszusammenhang plausiblen Tren-
nung der Strategie, des Vorgehens und der Maßnah-
men einerseits sowie der Ziele und Visionen anderer-
seits.  Gender Mainstreaming ist also eine Strategie
zur Erreichung zu verhandelnder und explizit zu
machender Ziele. 

In aktuellen EU-Dokumenten werden für die Strategie
des Gender Mainstreaming folgende Ziele formuliert:

Einbeziehung der Dimension der Gleichstellung
von Frauen und Männern in alle Politiken und
Maßnahmen der Gemeinschaft:
Gender-Mainstreaming bedeutet, dass in allen Pha-
sen des politischen Prozesses – Planung, Durchfüh-
rung, Monitoring und Evaluation – der Geschlech-
terperspektive Rechnung getragen wird. Ziel ist die

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. Nach dem Gender-Mainstreaming-Konzept sind
politische Maßnahmen stets daraufhin zu prüfen, wie
sie sich auf die Lebenssituation von Frauen und
Männern auswirken, und gegebenenfalls neu zu über-
denken. Nur so kann Geschlechtergleichstellung zu
einer Realität im Leben von Frauen und Männern wer-
den. Allen Menschen – innerhalb von Organisationen
und Gemeinschaften – muss die Möglichkeit eröffnet
werden, ihren Beitrag zu leisten zur Entwicklung einer
gemeinsamen Vision einer nachhaltigen menschlichen
Entwicklung und zur Verwirklichung dieser Vision.10

Stellvertretend für viele andere Zielformulierungen in
solchen Kontexten soll darauf nun etwas genauer ein-
gegangen werden: 

� Es wird eine „Geschlechterperspektive“ vorausge-
setzt, wodurch implizit nicht mehr die Frauen allei-
ne in den Mittelpunkt gerückt werden. Zentraler
Fokus des Mainstreamens („Einführung der ge-
schlechterbezogenen Sichtweise in den Haupt-
strom“) ist das Verhältnis der Geschlechter bzw.
unterschiedliche Beziehungsverhältnisse zwischen
Frau/Mann, Frauen/Männern, Mann/Mann, Frau/
Frau. Über diese zweigeschlechtliche Sichtweise
hinausgehend rücken Verhältnisse und die Ge-
staltung von Verhältnissen in den Blickpunkt. Es
wird die Präzisierung und Konkretisierung diverser
Konstruktionen von Geschlecht und Geschlechter-
verhältnissen erforderlich.

� Ausgehend von dem benannten Ziel der „Förde-
rung von Gleichstellung“ ist der Diskurs über Vor-
stellungen von Gleichstellung und die Bedeutung
von Gleich in den unterschiedlichen Gerechtigkeits-
konzepten zu führen. 11

� Wie kann das Ziel der Gleichstellung ´messbar´ ge-
macht werden? Zahlen beschreiben Oberflächen-
strukturen. Die Gefahr bei einem Verweilen an der
Oberfläche ist evident: Es werden Erhebungen auf
der Oberflächenebene als Erscheinungen einer tie-
fer liegenden Struktur betrachtet und Veränderun-
gen an der Oberfläche als tiefgreifende Verän-
derungen gedeutet. Stabilitäten an der Oberfläche
können als zugrundeliegende, wesenhafte Struktu-
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ren gedeutet werden. Das bedeutet, dass es
Impulse und Veränderungen auf der Ebene der
Tiefenstruktur braucht, um von stabilen Annahmen
eines ´Wesens´ wegzukommen. Es braucht weiters
die Tiefenstruktur sozialer Wirklichkeitskonstruktion
(individuell und personal begriffen), um von der Bi-
narität zu einer mehrfachen Differenz geschlecht-
licher Lebensentwürfe zu kommen.

Beachtenswert an der oben verwendeten Grundsatz-
erklärung der EU zu Gleichstellung ist die Verwendung
der Formulierung „Förderung von...“ und nicht bei-
spielsweise die „Herstellung von ...“. Da wir uns der
Aufgabe die Qualität von Gender Mainstreaming zu
entwickeln sehr ernsthaft stellen, gehen wir selbstver-
ständlich davon aus, dass die Zielerreichung nicht
bloße politische Absichtserklärung und Förderung des
Sprechens über einen gewünschten Zustand sein
kann. Die intendierten Effekte im Alltagsleben (Arbeits-
markt, betriebliche und familiäre Situation etc.) und in
der politischen Realität haben die verhandelte und
herzustellende Gerechtigkeit wesentlich widerzuspie-
geln. Gesellschaftliche Unrechtszustände sind effizient
und (gerechtigkeits-)zielgerichtet zu dynamisieren.

Wie können nun Begriffe wie: Geschlechtergerechtig-
keit, Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und
Gleichstellung soweit konkretisiert werden, dass sozi-
ales Handeln danach orientiert werden kann und ziel-
gerichtet Veränderungen von sozialen Systemen
angestoßen werden können?

Es ist hier festzustellen, dass jene Begriffe, welche
diese genannten Zielvorstellungen umreißen, durch-
wegs geringe Stabilität aufweisen. Zwar sind sie gut
geeignet um scheinbar allgemein akzeptable morali-
sche Normen und Wertvorstellung zu verbreiten - ins-
besondere vor dem Hintergrund eines (scheinbar) von
„Modernität“ und Aufklärung beherrschten Gesell-
schaftsbildes. Wenig brauchbar erscheinen sie indes
dafür, präzises und zielorientiertes Vorgehen zu
ermöglichen und damit auch überprüfbare und nach-
haltige Veränderungen zu bewirken. Bezüglich der
notwendigen Operationalisierung und Konkretisierung
der Ziel-Begrifflichkeiten ist auch wenig theoretische

Reflexion und Auseinandersetzung in der Fachliteratur
zu finden.12

Unter dem Titel „Gleichstellung von Frauen und
Männern“ werden hinreichend bekannte – und zuneh-
mend als berechtigt anerkannte – Forderungen aufge-
nommen. Berechtigt werden sie– so scheint es
manchmal  – auch noch lange Zeit sein. Zeigt sich
doch Ungleichstellung leicht an den Zahlen – bei-
spielsweise von Frauen und Männern in Führungs-
funktionen, in bestimmten Beschäftigungsverhält-
nissen, bei der Einkommenshöhe usw. Dazu lässt sich
dann auch leicht – vor dem Hintergrund eines aufge-
klärten Gesellschaftsbildes – eine Absichtserklärung
(„Förderung der ...“) zur Beseitigung der Ungleichstel-
lung finden.

In Akzeptanz der Komplexität des Sachverhaltes ist
jedoch auch darauf einzugehen, dass diesen eine
Ungleichheit abbildenden Zahlen vielschichtige Hand-
lungsnormen, System«zwänge», Rollenbilder und
gesellschaftlich wirksame Haltungen und Einstellun-
gen verdeckt zugrunde liegen. Mechanismen, welche
zu Gleichstellung und Ungleichstellung führen, sind
tief in den Werten, Normen und Strukturen einer
Gesellschaft verwurzelt und teilweise schwer aufspür-
bar -, erscheinen gesellschaftliche Verhältnisse und
Handlungsweisen von Frauen und Männern doch
gewohnt und plausibel, gleichsam natürlich und
naturgegeben. Die Auswirkungen dieser Mechanis-
men sind dann auf einer Zahlenebene deutlicher
wahrnehmbar.

Die Schwierigkeit im Umgang mit Zielformulierungen
zeigt sich an einem weiteren Detail. Ob Gleichstellung
«beobachtet» und festgestellt werden kann oder nicht,
hängt auch vom Standpunkt der Betrachtung ab:

� Welche Grundannahmen, Wertvorstellungen und 
(subjektiven) Theorien leiten die Wahrnehmung, In-
terpretation und Bewertung von Geschlecht und
Geschlechterverhältnissen? Auf dem Hintergrund
welcher Erfahrungen (Sozialisation als Frauen und
Männer, das Aufwachsen in bestimmten Ge-
schlechterverhältnissen) werden Handlungsmög-

12 vgl. Die Frauenbeauftragten der Berliner Universitäten (2002), 
Müller & Sander (2005)
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lichkeiten in gesellschaftlichen Situationen wahrge-
nommen, beschrieben und bewertet?

� Mit welchen Hilfsmitteln (Statistiken, Strukturana-
lysen, Analyse von Mythen und Normen …) werden
Beobachtungen durchgeführt?

� Auf Basis welcher Interessen, Zielvorstellungen und 
Visionen (Annahmen von Gleichstellung, Chancen-
gleichheit und Geschlechtergerechtigkeit und
deren Wertigkeit in der gesellschaftlichen Entwick-
lung) werden Beobachtungen durchgeführt?

� Was wird als „gleich“ und was als „gerecht“ gewer-
tet? Die Akzeptanz und Annahme von Komplexität
in diesem Themenbereich führt nun nicht nur zu
einer Auseinandersetzung betreffend der impliziten
Gerechtigkeits- oder Gleichheitsvorstellungen in-
nerhalb der jeweiligen Konstruktionen von Ge-
schlecht und Geschlechterverhältnissen. Es ist
auch ein Diskurs zu führen über einen Zusammen-
hang von „gleich“ und „gerecht“ und die Konse-
quenzen, die sich daraus für die Gestaltung von
Geschlechterverhältnissen ergeben.

Der Diskurs zu den Leitvorstellungen: Gleichstellung,
Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit setzt
die Herstellung eines Verhandlungsrahmens voraus, in
den Beteiligte und Betroffene in gleichstellungsorien-
tierter Weise eingebunden werden (siehe dazu Abb. 2).

2.4 Angewandte Ethik
Geschlechterverhältnisse stehen mit moralischen
Überzeugungen, Normen und Werten in einer kom-
plexen Wechselbeziehung. Normen und Werte bilden
eine Grundlage für soziales Handeln und für die
Ausgestaltung von Geschlechterverhältnissen, und
umgekehrt. Vorgefundene moralische Überzeugun-
gen sind im Hinblick auf den „Faktor Geschlecht“ zu
reflektieren. 13

Normen und Werte sind nur schwer abstrakt zu disku-
tieren, sie bedürfen eines verständlichen und begreif-
baren Anwendungsfeldes. Dies erscheint in Form der
Kategorie ´Gerechtigkeit´ im Geschlechterverhältnis
gegeben zu sein. Gerechtigkeitsdiskurse sind ein
sinnvoller Hebel, um normative Grundlagen von
Geschlechterverhältnissen auf einer breiteren gesell-

schaftlichen Basis und mit einer hohen politischen
Wirksamkeit zu diskutieren. Hier sei auf die Beiträge
von T. Schmid, U. Rosenbichler und N. Schermann in
diesem und den folgenden Bänden der Reihe verwie-
sen.

Gender Mainstreaming-Konzepte sowie die mit dieser
Strategie angestrebten Ziele der Gleichstellung und
Geschlechtergerechtigkeit haben sich daher ihrer da-
hinterliegenden Gerechtigkeitsvorstellungen, Normen
und Werte zu versichern. 

2.5 Strategie und strategische Ziele: 
Gender Mainstreaming auf zwei Ebenen
Gender Mainstreaming ist eine strategische Vorge-
hensweise mit einer ebenso strategischen Zielpers-
pektive. Beides, weder Vorgehensweise noch Ziel-
setzung, ist nicht irgendwo in der Natur oder in einer
Bibliothek auffindbar, beides ist zu entwerfen, zu ver-
handeln und zu gestalten. Damit ergeben sich auf
zwei Ebenen zu steuernde Prozesse, was im Folgen-
den genauer dargestellt wird.

Wir gehen in diesem Beitrag und in diesem Konzept
IKGM davon aus, dass die gerechte und gleichge-
stellte Gestaltung von Organisationen, Institutionen
und der Gesellschaft insgesamt ein hochkomplexes
Anliegen und Thema ist. Eine weitere Grund-
annahme ist, dass Ziele auf einer Werte- und Nor-
menebene, wie dies Gleichstellung und Gerechtig-
keit nun einmal sind, in einer zunehmend demokrati-
schen und weiter zu demokratisierenden Gesell-
schaft auf einer möglichst breiten Basis und mit
höchstmöglicher Transparenz zu verhandeln und zu
vereinbaren sind. 

Daraus ergeben sich für das Konzept IKGM mehrfa-
che Ansatzpunkte:

1. Es bedarf eines wohl überlegten und reflektierten 
Prozesses, der im Sinne der klassischen Organisa-
tionsentwicklungs-Konzepte Beteiligte und
Betroffene mit einbezieht, um zu einer Strategie zu
kommen, die sinnvoll und effektiv ist im Hinblick auf
das anzustrebende Ziel.

13 vgl. u.a. Pauer-Studer (2005)
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2. Dieser vergemeinschaftete Prozess des Entwi-
ckelns, Entscheidens und Überprüfens der anzu-
wendenden Strategie ist vom Prozess des unmit-
telbaren Umsetzens zu unterscheiden und stellt
gleichsam einen Steuerungs- und Reflexionspro-
zess dazu dar. (Diese Selbstverständlichkeit hier
darzustellen ist angesichts wahrgenommener Pra-
xen des Gender Mainstreamings erforderlich.)

3. Es bedarf bei komplexen Zielen wie Gleichstellung 
und Geschlechtergerechtigkeit eines wohl überleg-
ten Prozesses der Zielformulierung und Zielverein-
barung, welcher Beteiligte und Betroffene mit ein-
bezieht. Dieser Prozess muss es ermöglichen, ein
sinnvolles und tragfähiges Ziel zu schaffen, das
nicht nur oberflächlich an Gleichstellung oder Ge-
schlechtergerechtigkeit erinnert. Es bedarf daher
auch bei Zielen Formen der Vergemeinschaftung,
was natürlich wiederum Chancen sowie Gefahren
birgt. Insbesondere die Bedeutung von „´top

down“´- und „´bottom up“´ - Prozessen bzw. die
Verantwortlichkeiten bei den Beteiligungspro-
zessen sind hier zu diskutieren und zu klären. 

4. Das Ziel, die Zielperspektive selbst, ist von diesem 
Prozess der Ausarbeitung des Zieles, der Formu-
lierung und Vereinbarung zu unterscheiden. Die im
vorigen Punkt angesprochenen Prozesse der Ver-
gemeinschaftung und die Inhalte und Reichweite
von Zielformulierungen stehen natürlich in einem
engen Wechselbezug, und sind dennoch um der
Klarheit willen analytisch zu trennen.

Diese Schritte sind formal einfach zu unterscheiden.
Wie die Analyse von theoretischen Ausführungen zu
Gender Mainstreaming und praktischen Umsetzun-
gen zeigt, dürfte diese Klarheit in der Unterscheidung
dieser Ebenen nicht immer leicht fallen.

Zur Verdeutlichung eine Skizze: 

Strategisches Vorgehen

Gender Mainstreaming 
1. Ebene

Zielperspektive:

Gleichstellung, 
Geschlechtergerechtigkeit,

Chancengleichheit

Kontinuierliche und systematische   Reflexion des Gesamtprozesses

        (Qualitätsentwicklung   Gender Mainstreaming)

Gemeinschaftliche
Prozesse:

Austausch,Verhandlung,
Vereinbarung zu

Vorgehensweisen zur
Zielerreichung

Gemeinschaftliche
Prozesse:

Austausch,Verhandlung,
Vereinbarung zu

Vorgehensweisen zur
Formulierung von
Zielperspektiven

Gender Mainstreaming – 2. Ebene
Gestaltung dieses Gesamtprozesses

Abb. 3: Gender Mainstreaming Gesamtprozess auf zwei Ebenen, vgl. Rosenbichler & Schörghuber (2003)
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14 vgl. Senge (1998)
15 v. Foerster (1996), S. 203

16 vgl. Argyris & Schön (1999)
17 v. Glasersfeld (1997), S. 203

18 vgl. Argyris & Schön (1999), 
Nonaka & Takeuchi (1997), 
Senge (1998), Willke (1998)

19 v. Foerster (1996), S.145
20 vgl. Willke (1996)

2.6 Grundlagen der Systementwicklung
Das vorliegende Konzept des Gender Mainstreaming
beruht auf zweierlei Annahmen:

Das Gender Mainstreamen wie die gleichstellungs-
orientierte Gestaltung von Organisationen und Syste-
men stellt einen grundlegenden Entwicklungs- und
Veränderungsprozess dar und ist in umfassende, die
Tiefenstrukturen von Organisationen14 berührende,
Prozesse eingebettet. „Veränderung ist ein Prozess,
der die Regeln der Vergangenheit auslöscht“.15 Regeln
der Vergangenheit wie Gegenwart, die Geschlechter-
verhältnisse organisieren, sind sichtbar und unsicht-
bar, bewusst und unbewusst. Gleichstellungsorien-
tierung und Geschlechtergerechtigkeit zielt ab auf
einen Wechsel der übergeordneten Interpretations-
schemata in Organisationen.16

Zum Zweiten zielt der Entwicklungs-Prozess primär
ab auf Gleichstellung, Chancengleichheit und Ge-
schlechtergerechtigkeit, gleichzeitig können aber
auch weiterreichende (Qualitäts-) Entwicklungen im
Gesamten der jeweiligen Organisationen und Syste-
me erwartet und angepeilt werden. 

Die Chancen, mögliche Entwicklungsziele im Gender
Mainstreaming und in der gleichstellungsorientierten Ge-
staltung von Systemen und Organisationen sehr weit
und umfassend zu sehen, liegen genau darin, dass
angepeilte Veränderungen an grundlegenden Prozes-
sen, Strukturen und Inhalten von Systemen ansetzen
und sich nicht in vordergründigen aktionistischen
Maßnahmen erschöpfen. Die Gefahren liegen darin,
dass Gleichstellung und Gerechtigkeit durch Themen,
welche in den jeweiligen Situationen als scheinbar
wichtiger gesehen werden, ausgehebelt werden.

Ein Gender Mainstreaming-Konzept hat sich dieser
Herausforderungen zu stellen. In konzeptionelle Über-
legungen sind entsprechende Reflexionsschleifen auf
struktureller Ebene zu integrieren.

Als Hintergrundtheorien für das hier skizzierte Kon-
zept des  Gender Mainstreaming als Systementwick-

lung dienen konstruktivistische Zugänge als grundle-
gende „Arbeitshypothese“17 für die Wahrnehmung
und Beschreibung von Organisationen und Syste-
men und die Konzepte der Lernenden Organisation18.
Damit sind beispielsweise Prinzipien verbunden,
wonach für tiefgreifende Entwicklungen in sozialen
Systemen die Erzeugung gemeinsamer Wirklichkei-
ten und vergemeinschafteter Einsichten fundamental
ist. Gleichzeitig wird mit konstruktivistischen Zu-
gängen auch der Falle der Ontologisierung von Ge-
schlecht, Geschlechterverhältnissen oder deren Be-
deutungen entgangen, da „Eigenschaften, die
angeblich in den Dingen gegeben sind, sich als Ei-
genschaften des Beobachters“ bzw. der Beob-
achterin erweisen“.19 Die Ansätze der klassischen
„Organisationsentwicklung“ bewähren sich in ihren
strukturellen Vorgangsweisen, ihre personale und
personalisierende Basis führt aber im Bereich des
Gender Mainstreamings oft zu gravierenden
Problemen.

Neben konstruktivistischen Zugängen und system-
theoretischen Überlegungen für die Beschreibung von
Systemen und deren möglicher Lernprozesse sind
natürlich auch die fast alltäglichen Werkzeuge des
Projektmanagements aus dem Konzept des Gender
Mainstreaming nicht wegzudenken.

In diesem kurzen Beitrag werden nun einige zentrale
Bausteine dargestellt, die sich in der Praxis als
besonders geeignete Hebel für die Implementierung
von Gender Mainstreaming erwiesen haben.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Imple-
mentierung von Gender Mainstreaming einen System-
rahmen braucht, so wie etwa auch Organisationsent-
wicklung eine Organisation in ihrem Umfeld voraus-
setzt. Es gilt nun zwei Vorgangsweisen in Überein-
stimmung zu bringen: Zum Einen die Definition der
Grenzen des Systems / des Projektes (sehr oft als
Sinngrenzen zu bestimmen) und zum Zweiten die Klä-
rung der „Verhältnisse“ an den Grenzen, das Projekt-
umfeld und der Zusammenhang mit der jeweiligen
Umwelt.20
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Für ein Gender Mainstreaming-Projekt würde das
bedeuten, dass nach einer Abgrenzung des Projek-
tes nicht nur Gleichstellungsziele entwickelt werden
müssen, sondern auch alle Prozesse, Strukturen
und Ergebnisse im Hinblick auf deren Wirkungen auf
Geschlecht, Geschlechterkonstruktionen und
Konstruktion von Geschlechterverhältnissen zu

reflektieren sind.21 Die Gestaltung und Veränderung
von (politischen) Rahmenbedingungen für das
Handeln der oder des Einzelnen rückt in den
Mittelpunkt.22

Dieses Vorgehen wird anhand zweier Skizzen ver-
deutlicht:

Grenzziehung des Projekts

Strukturen

Prozesse

Inhalte

Ergebnisse

(Rahmen: Aufträge, Ziele
Ressourcen, Umfeld)

� GM: Definitionen,

 Strategiebeschreibungen, ...

� Ziele: Gleichstellung, ...

� Prinzipien: 
 Systemisches Denken

Abb. 4: Gender Mainstreaming in Organisationen und Projekten, vgl. Rosenbichler & Schörghuber (2003)

       Entscheidung
für eine Variante

Durchführung

Erhebung des Ist-Zustandes     

Ausarbeitung möglicher
          Maßnahmen, Planung

Woran scheitert die
  Chancengleichheit 
   bestimmter
    Personengruppen?
    Hypothesenbildung  

   Festlegung
von Zielen

Erfolgskontrolle

       Analyse der voraussichtlichen
Wirkung der unterschiedlichen 
               Maßnahmen      

Abb. 5: Entwicklungsschleife Gender Mainstreaming, vgl. Rosenbichler & Schörghuber (2003)
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21 vgl. Pasero/Weinbach (2003)
22 vgl. Bateson (1990)

23 vgl. Honegger & Arni (2001)
24 vgl. dazu die Kritik von

Butler (1991) oder die Sammlung von Beiträgen zur Konstruktivis-
musdebatte in der Gender-Theorie von Waniek & Stoller 2001. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Systemverände-
rungen im Bereich des Gender Mainstreaming sehr
nahe den persönlichen Erfahrungs- und Normensys-
temen sind und, dass diese Organisations-Entwick-
lungs-Arbeit (oft von allen Seiten) hochgradig emotio-
nal besetzt ist. Die Bearbeitung geschlechterrelevan-
ter Themen und Verhandlungen von Gerechtigkeits-
vorstellungen sind daher strukturell möglichst genau
und auf einer Nutzensebene für alle Beteiligten zu
gestalten, um auf möglichst große Akzeptanz stoßen
zu können.

Diese sozialen und psychischen Anforderungen wie
auch die Komplexität des Themas selbst erfordern
daher von externen wie internen Prozess-Beratenden
eine klare Strukturierung, theoretische Fundierung
sowie plausibles, transparentes und professionelles
Vorgehen.

2.7 Geschlechtertheoretische Grundlagen
Es ist davon auszugehen, dass soziale Systeme und
Kultur insgesamt unter anderem nach der Kategorie
Geschlecht strukturiert sind. Geschlecht hat in sozia-
len Systemen immer eine bedeutende, aber dennoch
wenig reflektierte Rolle gespielt. In den letzten Jahren
und Jahrzehnten hat sich dies mehr oder weniger (je
nach Blickwinkel) geändert.

Strategien für eine gleichstellungsorientierte Entwick-
lung dieser Systeme und die Formulierung von Ziel-
perspektiven wie Gleichstellung und Geschlechterge-
rechtigkeit haben sich dieser Kategorie Geschlecht zu
versichern, wollen sie nicht das Bestehende fort-
schreiben. 

Für die detaillierte Darstellung geschlechtertheoreti-
scher Grundlagen für das Gender Mainstreaming ist
auf den Beitrag von Bendl/Leitner/Rosenbichler/Wa-
lenta diesem Band und weitere Veröffentlichungen im
Rahmen dieser Entwicklungspartnerschaft zu verwei-
sen. Drei zentrale Aspekte und Unterscheidungen sol-
len hier kurz markiert werden.

1. Die Gegenüberstellung von Natur und Kultur fließt
in geschlechtertheoretische Grundlegungen ein und

wird auch über die Unterscheidung von „sex“ und
„gender“ vermittelt.23 Dieses gebräuchliche Modell
geht davon aus, dass das biologische Geschlecht
natürlich und damit ursprünglich ist und dem sozialen
und kulturellen Produkt „gender“ vorausgesetzt
wäre.24 Die Natur – Kultur – Polarität wird umfassend
diskutiert und kritisiert, man ist sich – so scheint es
manchmal - mehr oder weniger einig, dass Ge-
schlecht und Natur nichts Ursprüngliches, sondern
konstruiert und gemacht sind. Allerdings bleibt mögli-
cherweise auch in der Kritik daran und in der Ableh-
nung des Primats des Biologischen ein frag-würdiges
Muster erhalten: Die Fortführung des „Vorher“ und
„Nachher“, was auf einer Tiefenstruktur als eine Su-
che nach einem Ursprung gedeutet werden kann.
Ursprünge erscheinen vollständig und rein, sie tragen
die Last der Erklärung, tragen die Möglichkeit der
Wahrheit in sich. Der Bezug auf den Ursprung be-
kommt im Diskurs der Geschlechterverhältnisse oft
eine mächtige Bedeutung.

Geschlechtertheoretische Diskurse, die in Konzepte
des Gender Mainstreaming eingebunden werden, ha-
ben darüber Auskunft zu geben, inwieweit auf einen
Ursprung (explizit oder implizit) zurückgegriffen wird
oder inwieweit auf „wahre“ Bestimmungen von Frau-
en, Männern oder Geschlechterverhältnissen (explizit
oder implizit) abgestellt wird. Die Frage, inwieweit von
wahren Realitäten (explizit oder implizit) ausgegangen
wird, deren Gesetze man finden muss, wäre natürlich
in diesem Kontext ebenfalls zu erörtern.

2. An die Suche nach einem Ursprung, an die Onto-
logisierung und Naturalisierung geschlechtlicher
Identität, lässt sich eine zweite – für geschlechterthe-
oretische Zugänge zentrale – Unterscheidung anbin-
den. Es ist die Unterscheidung von „Sein“  und
„Sollen“ mit all ihren in der Philosophie zur Genüge
ausgeführten logischen Frag-Würdigkeiten (soge-
nannte „Fehlschlüsse“). Gender Mainstreaming - Kon-
zepte können sich dann auf Erkenntnisse aus dem
geschlechtertheoretischen Diskurs stützen, wenn die-
ser ausweist, inwiefern auf die Beschreibung eines
„Seins“ abgestellt wird und wie aus diesem „Sein“ ein
„Sollen“ abzuleiten wäre.
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25 vgl. v. Foerster, v. Glasersfeld (1997), Taraba (2005) und die
Diskussionen in den Neuro-Wissenschaften z.B. Roth (2006)

26 Zum Verhältnis von gender und sex im Zusammenhang von
Diskurs und Körper siehe Butler (1991, 1997).

27 Neuberger (2002), S.812.

Andernfalls dienen Überlegungen aus dem ge-
schlechtertheoretischen Diskurs alleine dazu, Katego-
rien für eine Differenzierung und Qualitätssteigerung
des Diskurses zu Gleichstellung und Geschlechter-
gerechtigkeit einzubringen., es Es ist daraus aber kei-
nerlei inhaltliche Bestimmung von Gleichstellung oder
Geschlechtergerechtigkeit abzuleiten.

Zu den beiden ersten Punkten eine weiterführende
These: 
Eine Verflüssigung dieser Dichotomien „Kultur –
Natur“ und „Sein – Sollen“ erscheint über eine
erkenntnistheoretisch konstruktivistische Position
möglich.25

3. Zum dritten ist im Rahmen geschlechtertheoreti-
scher Überlegungen auch das Thema der Sexualität
in Organisationen aufzugreifen. Mehrfache Überle-
gungen schließen sich hier an26: Sexualität verweist
auf das Andere der Rationalität, das Verborgene, das
Körperliche, wenig Kontrollierbare und Ungewisse. In
der Kontrolle dieser „Ungewissheitszone“, in der
„Kanalisierung“ dieser zur „verlässlichen Nutzung“
erweist sich Macht.27 Den Geschlechtern werden vor
diesem Hintergrund unterschiedliche Verhaltensmög-
lichkeiten zugeschrieben, wobei hier natürlich auch
innerhalb der Geschlechter große Differenzen auftre-
ten können.28 Gleichstellungsorientierte Systement-
wicklung hat die Muster, die sich in Systemen rund
um Sexualität aufbauen und die sich unter anderem
auch im Umgang mit sexuellen Belästigungen,
Aggression und Gewalt zeigen29, zu erfassen.

2.8 Zusammenhänge und Abgrenzungen zu
anderen Konzepten 
Ein fundiertes Konzept Gender Mainstreaming hat
sich mit anderen Konzepten, die das Thema der
Gleichstellung, Chancengleichheit oder Geschlechter-
gerechtigkeit berühren, auseinanderzusetzen. Doch
dieser Diskurs erscheint als ein schwieriger.

1. Die meisten Strategien können nicht als ein fest-
stehendes Konzept gesehen werden. So werden
auch für die Strategie des Gender Mainstreaming,

der Komplexität des Gegenstandes entsprechend,
unterschiedlichste Vorstellungen, Bausteine – in An-
sätzen auch Konzepte – definiert, welche sich alles-
amt auf interpretierte Begriffsbestimmungen des
Gender Mainstreaming beziehen. Dies erfordert ein
hohes Maß an Genauigkeit: Auf welche Vorstellun-
gen, Bausteine und Konzepte des Gender Main-
streaming wird in der kritischen Auseinandersetzung
fokussiert?

Gleichzeitig ist auch ein großer Unterschied auszuma-
chen zwischen dem, was im Geschäft der Gleichstel-
lungs-Strategien (Gender Mainstreaming, Frauenför-
derung, Beratung bei der Einführung von Quoten-
regelungen usw.) von wem wie in der Praxis umge-
setzt wird und wie dies dann benannt wird. So kann
beispielsweise festgestellt werden, dass hinter
Gender Mainstreaming sehr oft Frauenförderung liegt.
Die Auseinandersetzung mit dieser Praxis, die dann
oft als Auseinandersetzung mit dem Konzept „Gender
Mainstreaming“ an sich gleich gesetzt wird, bedeutet
daher auch oft eine Auseinandersetzung mit trojani-
schen Pferden. Seriöse und theoretisch fundierte
Auseinandersetzung hat daher diese Phänomene zu
beachten und transparent zu machen.

2. Eine andere Form der Anforderung an den Diskurs
zu Schnittstellen der erwähnten Strategien bildet die
Frage der Ziele und in weiterer Folge die Frage der
(gesellschaftspolitischen) Vision, welche als Aus-
gangspunkt für Entscheidungen über den sinnvollen
Einsatz von Strategien und Instrumenten dienen soll-
te.
Die Frage der Ziele (und noch vielmehr die Frage der
gesellschaftspolitischen Visionen) ist allerdings
schwierig zu diskutieren, schließen sich hier doch
Themen an wie das Klären von Prioritäten (Was sind
die bedeutsamen strategischen Ziele?), die Frage der
Zielebenen (Oberflächen- oder Tiefenstrukturen?)
oder die Festlegung der Merkmale (Woran kann wer
was feststellen?).

Und selbst diese Entscheidung, über Ziele und
Visionen selbst einmal zu reden, erscheint im derzeiti-
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28 vgl. Majce-Egger & Trotz (2000)
29 vgl. Neuberger (2002)
30 Krell, Mückenberger & Tondorf (2001), S. 5.

31 In Bergmann & Pimminger (2004), S. 17.

gen Gender Mainstreaming – Diskurs schon oft als
eine Vorentscheidung, bestimmte Gleichstellungs-
Strategien zu forcieren.

Das Überprüfen und Reflektieren von Strategien hin-
sichtlich ihrer Möglichkeiten, Grenzen und Wirkungen
erscheint sinnvoll und auch im Dienste der überge-
ordneten Zielperspektive der Gleichstellung und der
Geschlechtergerechtigkeit notwendig. Voraussetzun-
gen für eine fruchtbare Auseinandersetzung sind dazu
neben den oben erwähnten Punkten:

� Die Transparenz in den Grundannahmen, auf wel-
chen einzelne Konzepte basieren.

� Das Führen eines ideologiekritischen Diskurses
über eben diese Auseinandersetzung.

� Die Explizierung der Interessen und der möglichen
Nutzensrichtungen, welche in die Umsetzung der
einzelnen Konzepte und Strategien einfließen.

2.8.1 Unterschiedliche Zugänge zu Gender
Mainstreaming
In den unterschiedlichen Definitionen von Gender
Mainstreaming werden Punkte angesprochen und
Merkmale beschrieben, die – in konkrete Konzeptio-
nen übernommen - Wirkungen haben bzw. auf einer
theoretischen Basis aufsetzen, die hinterfragungswür-
dig ist. So wird die Frage der Ziele auf höchst unter-
schiedliche Weise behandelt. In der Definition von
Gender Mainstreaming kann das Ziel der Gleich-
stellung explizit oder teilweise implizit vorhanden sein
und inhaltlich vielschichtig interpretiert werden.

Bei Krell, Mückenberger & Tondorf30 wird das Ziel be-
tont, „dass die an politischer Gestaltung beteiligten
AkteurInnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwi-
schen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf
allen Ebenen einnehmen“ (deutsche Übersetzung des
französischen Berichtes). Probleme ergeben sich dabei
aus unserer Sicht dadurch, dass der Blickwinkel eines
als selbstverständlich vorausgesetzten Zieles, nämlich
das der Gleichstellung, selbst als Ziel dient. Das Ziel
erscheint als Selbstverständliches, das nicht weiter zu
diskutieren und zu explizieren ist. Damit wiederum wird

impliziert, dass die Sicht von Betroffenen und
Beteiligten dieselbe, sowie dass Innensicht (subjektive
Wahrnehmungen) und Außensicht (beispielsweise sta-
tistisch Feststellbares) nicht sinnvoller Weise als unter-
schiedliche Perspektiven wahrzunehmen sind.

In anderen Zielformulierungen wird Gleichstellung als
„Gleichstellung von Frauen“31 formuliert (EPPD Ziel 3
Österreich 2000 – 2006), wobei offen bleibt, wem
gegenüber gleichzustellen ist (Frauen/Frauen, Frauen/
Männer). Oder aber es wird die in der Definition einer
Vorgehensweise umfassende Ist-Analyse gleich mit-
verpackt und implizit ein gemeinsames (mit wem
gemeinsam?) Verständnis bezüglich der Ungleichstel-
lung und diskriminierenden Ausgangssituation vor-
ausgesetzt. Es erscheint damit eine differenzierte
Analyse nicht mehr notwendig zu sein.

2.8.2 Gender Mainstreaming und Diversity-
Management
Gender Mainstreaming ist eine Strategie, ge-
schlechtsspezifische Konstruktionen sichtbar zu ma-
chen, diese in den Interventionen, Entscheidungen,
Konzepten usw. zu berücksichtigen und im Hinblick
auf Gleichstellung und Verflüssigung von „Verhältnis-
sen“ zu entwickeln.

Auch andere Unterschiede können natürlich themati-
siert werden, wobei jeder andere Unterschied (Alter,
Behinderung, Sozialisation etc.) wiederum im Hinblick
auf den Geschlechter-Unterschied beleuchtet werden
kann und soll. Dem Stil des vorliegenden Beitrags
entsprechend soll hier nicht die Darstellung von
höchst heterogenen Diversity-Management – Ansät-
zen im Vordergrund stehen. Es werden stellvertretend
zwei Themen beispielhaft andiskutiert:

1. Wie stehen die einzelnen Diversitäten zur Unter-
scheidung Geschlecht bzw. welche Bedeutung hat
Geschlecht im Zusammenspiel der Diversitäten?
Es sind fünf grundlegende Varianten zu unterschei-
den, jede davon führt natürlich zu anderen konzep-
tionellen Verschneidungen von Gender Mainstrea-
ming mit Diversity Management:
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a) Das Ranking, gemeint ist  die Über-, bzw. Unter-
ordnung des einen über/unter das andere.

b) Die Matrix: Die für relevante erachteten Unter-
schie-

de in der jeweiligen Situation werden über
Interessen oder Aufträge definiert. Die einzelnen
Unterschiedsdimensionen, die man Personen (oft
wie naturgegeben) zuordnet, werden in Form
einer Matrix angeordnet. Aus dieser Matrix kann
man dann auswählen, welche Unterscheidungs-
dimensionen für die Erfüllung von Anforderungen
(wenn beispielsweise Förderungen zu vergeben
sind) oder angestrebten Veränderungen (wenn
bestimmte Persongruppen mit Mehrfach-Benach-
teiligungen verstärkt in Arbeitsprozesse eingeglie-
dert werden sollen) am besten geeignet sind. Je
nach eingenommener Perspektive wird dies zur
Personförderung, oder aber auch zu einer nur
scheinbaren Personorientierung und –wertschät-
zung und verkehrt sich zur Personabwertung,
wenn man einen umfassenderen Systemzusam-
menhang mit einbezieht. Das dahinterliegende
Denken lautet in diesem Modell: „Weil Personen
Defizite haben, müssen wir die Systeme anpas-
sen!“ – Ein anderes Denken könnte sein: „Weil
Systeme nicht komplex und gerecht genug sind,
müssen wir die Systeme entwickeln!“. Der Diskurs
über derartige Perspektivenwechsel und Wechsel
der Systemgrößen ist auch im Genderbereich
hoch relevant.

c) Mit dem genannten Matrix-Ansatz eng zusam-
menhängend: Aus einer objektivistischen Sicht ist
das Realität, was zu sehen ist. Demnach gibt das
System selbst vor, was relevant ist (Wesen des
Systems, im System implizit gegebene Gender-
relevanz…). BeobachterInnen nehmen nur noch
„wahr“. Diversität wird beispielsweise als Merk-
mal bzw. Eigenschaft von Personen gesehen, die
sich so zeigen, wie sie in „natürlicher Weise“ sind.
Dieses naturalisierende und ontologisierende
Denken wird von vielen Konzepten des Diversity-
Management aufgegriffen, womit konservativen
Gesellschaftsbildern deutlich Vorschub geleistet
wird.

d) Beide Konzepte (Gender Mainstreaming und Diver-
sity) können auch von der Annahme geleitet wer-
den, dass sich im Rahmen komplexer Prozesse
Unterschieds-Profilierungen entwickeln und da-
durch  komplexe Prozessmuster entstehen. In der
Genderstrukturierung von Prozessmustern zeigen
sich Formen der Exklusion und Inklusion.32

e) Aus einer radikalkonstruktivistischen Perspektive 
auf Diversity- und Gender Mainstreaming – Kon-
zepte sagen wahrgenommene und benannte Un-
terschiede mehr über die Beobachtenden aus als
über das Beobachtete. Beobachtende und Beob-
achtetes sind in einer unauflöslichen Verbindung,
was sich auch in den Konzepten des Gender
Mainstreaming und des Diversity-Management zu
zeigen hat. Benannte Unterschiede zeigen Wahr-
nehmungsmuster, Erfahrungen und kognitive
Strukturen von Personen und Systemen in Ausei-
nandersetzung mit diesen sozialen Systemen auf.
BeobachterInnen definieren Unterschiede und
auch deren Relevanz, und sie definieren sich und
ihre Beziehung zum „Gegenstandsbereich“ gleich
mit.33

2. Überschneidende Diskussionspunkte im Gender
Mainstreaming wie im Diversity-Management, wie
etwa folgende Fragen, erscheinen für eine Weiter-
entwicklung beider Konzeptionen besonders ergie-
big:

� Wie werden im System von wem mit welchen Inte-
ressen Unterschiede hergestellt?

� Wie wird begründet, welcher Begründungszusam-
menhang wird benannt?

� Wie wirken sich Unterschiede – wie auch immer
hergestellt - aus – für Personen und im System?

� Welche Bewertungen werden mit bestimmten Un-
terscheidungen auf welche Weise verknüpft?

� In welchen Situationen begründen sie welchen
Machtanspruch und welche Form der Durchset-
zung?

2.8.3 Gender Mainstreaming und Frauenförderung:
Zwei komplementäre Strategien
Gender Mainstreaming und Frauenförderung sind be-

32 vgl. Koch (2004) 33 vgl. v. Glasersfeld (1997)
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reits in ihren Ausgangspunkten sehr unterschiedlich,
was sich natürlich in den ausformulierten Konzepten
widerspiegelt. 

Ausgangspunkt der Frauenförderung ist die Umset-
zung von frauenspezifischen Maßnahmen mit dem
Ziel, Benachteiligungen von Frauen auszugleichen
und somit zur Gleichstellung von Frauen und Männern
beizutragen. Für die Strategie des Gender Mainstrea-
ming hingegen bildet die umfassende Analyse von
Systemen und deren politisch relevanten Prozesse
und Strukturen den Ausgangspunkt. Konstruktions-
möglichkeiten von Geschlecht werden untersucht und
deren Entwicklung wird mit dem Ziel angestoßen,
dass Personen unabhängig von den jeweiligen Kons-
truktionen von Geschlecht und Geschlechterverhält-
nissen gleiche/gleichgestellte Handlungsmöglich-
keiten haben.

2.8.4 Gender Mainstreaming und Quoten-
regelungen
Quoten, das Verteilungsverhältnis von männlichen
und weiblichen Personen, werden als Hilfsmittel zur
Erhöhung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleich-
stellung in Institutionen und Organisationen genutzt.
Es ist dabei zwischen Quoten als Ziel oder Quoten als
Maßnahme zu differenzieren:

Werden Quoten als Gleichstellungs-Ziel gesehen,
dann bedeuten Quoten, dass Gleichstellung an die-
sen Zahlenverhältnissen gemessen wird und das
Vorkommen von Frauen (und Männern?) als
Gradmesser für die Gleichstellungs-Gerechtigkeit
des System betrachtet wird. Quoten können aber
auch eine Maßnahme sein, was bedeutet, dass die
Einführung von Quoten im Hinblick auf ein anderes
Ziel als erfolgversprechend angesehen wird. Werden
Quoten zum Ziel sind weiterreichende Ziele anzuge-
ben, um Kurzschlüssigkeit zu vermeiden. Ebenso
sind bei der Einführung von Quoten tieferreichende
Maßnahmen anzugeben, um das System zu fundie-
ren.

2.9 Kontinuierliche Qualitätsentwicklung als An-
forderung an das Konzept IKGM
Die Anforderung, das Konzept Gender Mainstreaming

einer systematischen Qualitätsentwicklung zu unter-
ziehen, macht es notwendig, den dafür zugrunde ge-
legten Qualitätsbegriff zu explizieren. In der Entwick-
lungspartnerschaft „Qualitätsentwicklung Gender
Mainstreaming“ wurde (gemeinsam mit N. Scher-
mann , T. Schmid und G. Essl)  folgendes Qualitäts-
verständnis als handlungsleitend für die Überprüfung
und Weiter-Entwicklung von Strategien, Organisatio-
nen und Systemen ausgearbeitet.

Zu einem theoretisch fundierten Qualitätsverständnis
gehören demnach folgende Aspekte:

a) Die Definition von Qualität als Forderung und als 
Grad der Erfüllung dieser Forderung.

b) Die Qualität als Verfahrensanweisung für Entste-
hung dieser Forderungen und

c) Der Umgang (Überprüfung und Bewertung) mit 
ausgehandelten Vorgangsweisen und Inhalten.

Die Qualität der Strategie des Gender Mainstreaming
ist ebenso wie die Qualität eines Systems (beispiels-
weise im Hinblick auf Gleichstellung oder Geschlech-
tergerechtigkeit) vor dem Hintergrund dieser drei sehr
abstrakten Dimensionen zu entwickeln und zu bewer-
ten. So sind beispielsweise Verhandlungsräume
danach zu bewerten, inwieweit es gelingt, Forderun-
gen von den Beteiligten und Betroffenen, aus Praxis
und Theorie in gleichstellungsorientierter Weise
zusammenzuführen, aufzunehmen und in Planungen,
Umsetzungsprozesse und Überprüfungsprozesse zu
gießen. 

3. Weiterführend

Wie am Beginn ausgeführt besteht das Anliegen die-
ses Beitrags darin, eine kurze und prägnante
Darstellung eines Konzeptes Gender Mainstreaming
zu geben und Hintergründe ansatzweise sichtbar zu
machen. 

Von der vorliegenden Darstellung der Grundlagen des
Konzeptes „Integratives Konzept Gender Mainstrea-
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ming“ (IKGM) ausgehend sind Beiträge zu folgenden
Themenbereichen und Anwendungsfeldern in Ent-
wicklung bzw. bereits veröffentlicht. Ein kleiner Teil
davon wird in diesem Band dargestellt:
� Operationalisierung von strategischen Vorgehens-

weisen und Zielen
� Kennzahlen und Indikatoren - Entwicklung für

Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit im
arbeitsmarktpolitischen Umfeld

� Geschlechtertheorien in der Verschneidung mit die-
sem Konzept des Gender Mainstreaming

� Beratungs- und Interventionskonzept zu Gender

Mainstreaming und gleichstellungsorientierte
Strategien

� Übertragung des Konzeptes auf spezifische The-
menbereiche und Anwendungsfelder, wie bei-
spielsweise auf (Qualitäts)Management-Konzepte

� Entwicklung anwendungsbezogener Instrumente,
welche in der Praxis handhabbar sind und der
Komplexität des Gegenstandfeldes und seiner
hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden

� Darstellung und Betrachtungen bezüglich Anbiete-
rInnen- und AuftraggeberInnenmarkt im Gender
Mainstreaming-Bereich
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1 Knapp (1997)

Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming

1. Einleitung und Zielsetzung

Diverse geschlechtertheoretische Zugänge eröffnen
unterschiedliche Perspektiven und Konsequenzen für
als gemeinhin unter „Gleichstellung von Frauen und
Männern“ subsummierte Thematiken. Eine differen-
zierte Betrachtung der Möglichkeiten, wie der
Arbeitsmarkt aus geschlechterrelevanter Sicht beein-
flusst werden kann – sei es durch Quoten, Zuschrei-
bungen von Arbeitsvermögen oder Arbeitsplatz- und
Branchenbewertungen – gewährleistet, dass unter-
schiedliche Wahrnehmungs-, Deutungs- und Zielebe-
nen angesprochen und Interventionen effizient und ef-
fektiv gesetzt werden können. 

Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft von
„Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming“ wurde
daher der systematischen Einbeziehung geschlech-
tertheoretischen Grundlagen und den darin bedienten
Geschlechterbildern und Vorstellungen über Ge-
schlechterverhältnisse von Beginn an Priorität im lau-
fenden Diskurs eingeräumt. Konzeptionelle Vorstellun-
gen zu Gender Mainstreaming mögen vielfältig sein,
entscheidend für qualitätsvolles Handeln ist in jedem
Fall die Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und An-
schlussfähigkeit des Konzeptes sowie weiters das
systematische und begründete Vorgehen innerhalb
des jeweiligen Konzeptes oder auch des davon abge-
leiteten Modells. Denn unabhängig davon, mit wel-
chen theoretisch-konzeptionellen Zugängen die
jeweiligen Aspekte von Gender Mainstreaming be-

dient werden müssen diese transparent und expliziert
werden und die daraus resultierenden Konsequenzen
in der praktischen Umsetzung der Strategie berück-
sichtigt werden. Der einleitende Artikel dieser
Broschüre skizziert den dieser Entwicklungspartner-
schaft zugrunde liegenden geschlechterrelevanten
Konzeptrahmen für Gender Mainstreaming, um die
notwendige Qualitätsentwicklung in diesem hoch-
komplexen Feld vorantreiben zu können.

Der Nutzen unterschiedlicher geschlechtertheoreti-
scher Zugänge als Qualitätskriterium für Gender Main-
streaming soll sichtbar gemacht werden, um zu einer
„theoretisch reflektierten Praxis“1 beizutragen. Wird auf
die explizite Einbeziehung der geschlechtertheoreti-
schen Perspektiven im Rahmen von Gender Main-
streaming Prozessen in Organisationen verzichtet, so
besteht die Gefahr, dass diese Prozesse auf einer ide-
ologischen Ebene geführt werden und dadurch beste-
hende Geschlechterverhältnisse verfestigt werden.

Im Unterschied zu traditionellen Gleichstellungsbemü-
hungen und Frauenförderprogrammen geht es bei
Gender Mainstreaming insbesondere um die Verän-
derung der Politik und der damit verbundenen
Strukturen und Entscheidungsprozesse. Um dabei
Veränderungen in eine gewünschte Richtung zu erzie-
len, muss aufgezeigt werden, wie Politik zur Auf-
rechterhaltung bestehender Geschlechterverhältnisse
beiträgt. Vor dem Hintergrund eines diskursiven
Wissenschaftsverständnisses dieses Beitrages wer-
den daher Ergänzungen und gegenseitige Korrektu-

Geschlechtertheoretische Perspektiven und 
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2 Diese Selektion der theoretischen Zugänge rühren aus der Frau-
enforschung und den feministischen Ansätzen und Gender  Stu-
dies. Auf die Queerforschung wird in einem eigenen Beitrag in
dieser Broschüre eingegangen. Für einen Überblick über die

Männerforschung, die weitere wichtige Beiträge zur Qualitäts-
entwicklung von Gender Mainstreaming liefern, sei auf Connell
(1995) und Meuser (2000) verwiesen. 

3 Walby (2005), S. 374

 Gender Mainstreaming

Walenta

ren der feministischen Theorieentwicklungen für Gen-
der Mainstreaming reflektiert, es wird jedoch nicht da-
rauf abgezielt einen „richtigen“ Standpunkt zu Gender
Mainstreaming aus einer Geschlechterperspektive zu
finden. Je nach gewähltem Zugang können konkrete
Zielsetzungen und resultierende Implementierungs-
prozesse variieren; die jeweils bedienten Geschlech-
terbilder müssen daher expliziert und ständig reflek-
tiert werden. Um diese Reflexion zu unterstützen wer-
den im vorliegenden Beitrag folgende geschlechter-
theoretische Zugänge dargestellt: Gleichheits-, Diffe-
renz- und Transformationsparadigma.2

Die Zugänge werden zunächst anhand von wesentli-
chen Kernelementen und -aussagen präsentiert. Da-
nach wird auf Entwicklungsoptionen und Kritik einge-
gangen und das Potential, Gleichstellung zu erreichen,
beleuchtet. Dabei soll die Reichweite der verschiedenen
Zugänge gewürdigt und die Toleranz für andere und die
eigenen Zielsetzungen geschärft werden. Schließlich
wird durch die Darstellung eines Fallbeispieles, welches
eine konkrete Fragestellung aus den verschiedenen
Perspektiven beleuchtet und dabei mögliche Maßnah-
men ableitet, die Brücke zur konkreten Praxis geschla-
gen und die Implikationen der Geschlechterperspek-
tiven für Gender Mainstreaming dargestellt. 

Die Auswahl dieser drei Perspektiven, also Gleich-
heits-, Differenz- und Transformationsperspektive zur
Weiterentwicklung des Gender Mainstreaming Dis-
kurses basiert – neben dem Bezug auf aktuelle Lite-
ratur – auf mindestens zwei Ausgangsannahmen: (1)

Aus erkenntnistheoretischer konstruktivistischer Sicht
werden Unterschiede gesetzt, die der Systembe-
schreibung dienen und jeweils den Blick auf eine
andere/neue Entwicklung eröffnen und (2) können
unterschiedliche politische Gleichstellungsorientierun-
gen zugrunde gelegt werden: „Equality through same-
ness (equal opportunities or equal treatment) through
equal valuation of difference (special programmes),
and the transformation of gender practices and stan-
dards of evaluation“3.

2. Historische Einbettung der
Geschlechtertheorien

Die Entwicklungsstränge, die Geschlecht und Ge-
schlechterverhältnisse in der feministischen Theorie-
entwicklung abbilden, sind überaus vielfältig. Im Fol-
genden wird auf wichtige Meilensteine in der ge-
schichtlichen Entwicklung geschlechtertheoretischer
Perspektiven eingegangen: Der Ausgangspunkt der
Forderung nach Gleichheit der Geschlechter reicht bis
Mitte 18. Jahrhundert zurück und hat seine Wurzeln in
der Aufklärung, sowie selbstverständlich in der fran-
zösischen Revolution. Im 19. Jahrhundert mit Entste-
hen und Wirken der ersten, bürgerlichen und soziali-
stischen Frauenbewegung bekommt die Forderung
nach Gleichheit der Geschlechter als Kampf um glei-
che Rechte einen zentralen Stellenwert. Die feministi-
sche Debatte ab den Anfängen der 70er Jahre des



Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming36

20. Jahrhunderts bewegt sich um die Konzepte von
Gleichheit und Differenz: égalité (Aufhebung der
Differenz) oder parité (Gleichheit der Differenz). Im
Gleichheitsfeminismus, oder liberalen Feminismus,
wird von der Gleichheit von Frauen und Männern aus-
gegangen und es werden gleiche Rechte und
Pflichten für die Geschlechter eingefordert.4

Die Schwerpunkte empirischer sowie theoretischer Ar-
beiten in den 1970er- und 1980er Jahren verlagerten
sich auf Fragen nach der geschlechtsspezifischen
Sozialisation und der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung unter der spezifischen Sicht der Unterschied-
lichkeit von Männern und Frauen. Demnach wird von
unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen
von Frauen und Männern ausgegangen. Diese Diffe-
renzperspektive erforderte und rechtfertigte die beson-
deren Fähigkeiten von Frauen zu unterstützen und auf-
zuwerten. Unterschiede zwischen der männlichen
Sicht auf Frauen und der weiblich erfahrenen Realität
wurden erörtert und männlich dominierte Theorien re-
vidiert. Einerseits wurde auf die Gleichheit zwischen
Männern und Frauen Bezug genommen (Gleichheits-
perspektive), andererseits wurde die Entwicklung einer
eigenen „Frauenkultur“ vorangetrieben (Differenzper-
spektive). Aus dem darin innewohnenden Dilemma
entwickelte sich die Sex-Gender-Debatte, welche auf
den Beziehungen von biologischem und sozial-kultu-
rellem Geschlechterbegriff ansetzte. 

Mitte der 1980er Jahre wird Geschlecht zunehmend
als gesellschaftliche Strukturkategorie5 diskutiert. Dies
betont „die strukturierende Wirkung, die von der sozi-
alen (Unter)-Scheidung der Geschlechter unter dem
Aspekt ihrer gesellschaftlichen Ungleichheit ausgeht.
Entlang dieser Trennlinie bilden sich sozioökonomi-
sche und politische Gefälle zwischen Frauen und
Männern heraus, die sich herrschaftskonform in das
übergreifende Sozialgefüge einpassen“6. Die Diskus-
sion um Geschlecht als Strukturkategorie wird auch
als kennzeichnend für den Übergang von der Frauen-
zur Geschlechterforschung angesehen. Schlagworte
wie „Geschlecht als Statuskategorie“, als „Platzan-

weiser“7, als „Allokationsmechanismus“8 verweisen
auf die Kontextgebundenheit der Inhalte, wobei die
hierarchischen Strukturen des Geschlechterverhält-
nisses gleichzeitig stabil bleiben.9 Mit der zunehmen-
den Internationalisierung der Frauenbewegung in den
1980er Jahren entsteht auch ein Verständnis, dass
Geschlecht in gesellschaftlichen Diskursen unter-
schiedlich hergestellt und reproduziert wird.

Seit Anfang der 1990er Jahre wird die Kategorie Ge-
schlecht bzw. Frauen grundsätzlich im Rahmen der
Kritik der Zweigeschlechtlichkeit10 in Frage gestellt.
Dabei ist anzumerken, dass die feministischen
Diskussionen im angloamerikanischen und im
deutschsprachigen Raum unterschiedlich verliefen.
Die postmoderne Debatte in den USA war besonders
auch durch die Kritik der “Women of Colour“ am wei-
ßen (Mittelschicht)-Feminismus bereits Mitte der 80er
Jahre entstanden. In der deutschsprachige Rezeption
kann die Diskussion an das Erscheinen von Judith
Butlers11 Buch „Gender Trouble“ geknüpft werden. 

In diesem Beitrag gehen wir von einer Einteilung in
drei feministische Entwicklungsperspektiven oder „drei
Wellen“12 aus: Gleichheit, Differenz und Transforma-
tion. Während Gleichheitskonzepte den Blick auf die
rechtliche Ebene lenken, schärfen die Erkenntnisse
des Differenzansatzes die Wahrnehmung für die spe-
zifischen Potentiale und Beiträge von Frauen. Trans-
formative Ansätze brechen radikal mit stereotypen
Vorstellungen über „Männer“ und „Frauen“ und lenken
den Blick auf die interaktive und diskursive (symboli-
sche) Ebene der Herstellung von Geschlechterver-
hältnissen. Mit dieser Einteilung sind jedoch keine ein-
zelnen Theorien benannt, sondern vereinfachend und
schematisch epistemologische bzw. paradigmatische
Perspektiven dargestellt, hinter welchen vielfältige
Ausdifferenzierungen stehen. Auch wenn Gleichheits-
, Differenz- und Transformationsparadigma zeitlich
aufeinander folgend entwickelt wurden, kam es in den
Geschlechtertheorien nicht zu einem „Paradigmen-
wechsel“ im Sinne von Kuhn13. Sie sind nicht als auf-
einanderfolgende, voneinander abgegrenzten Debat-

4 Beauvoir (1968) 
5 Beer (1984) 

6 vgl. Becker-Schmidt, 
Knapp (2001), S.35

7 Knapp (1998)
8 Gildemeister, Wetterer (1992)

9 Im vorliegenden Text wird auf diese umfangreiche Diskussion um 
die Strukturkategorie nicht explizit eingegangen, sondern sie wird
als grundlegende Weiterentwicklung für alle Paradigmen implizit
mitverhandelt.
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ten um den Geschlechterbegriff zu verstehen, son-
dern zeichnen sich einerseits durch Chronologie und
andererseits durch Synchronizität aus.

Um unterschiedliche Ansatzpunkte der Perspektiven
für Gender Mainstreaming aufzuzeigen, werden im
folgenden die Gleichheits- Differenz- und Transforma-
tionsperspektive anhand ihrer Spezifika und Kern-
aussagen, Entwicklungsoptionen und Kritik, sowie
Implikationen für Gleichstellung, präsentiert.

3. Gleichheitsperspektive

Gleichheit ist die bestimmende normative Idee der
Moderne und erhebt als solche in vielen Gerechtig-
keitskonzepten, Politiken und Programmen einen
prioritären Anspruch.14 Dabei bestehen mitunter sehr
unterschiedliche Bedeutungen und Zuschreibung zu
dem, „Was denn Gleichheit sei?“ und „Welche
Gleichheit wovon gemeint sei?“15.

Gemäß seiner Gerechtigkeitsvorstellungen positioniert
der Mainstream der politischen Gegenwartsphilosphie
Gleichheit folgendermaßen: Gerechtigkeit bestehe in
der Schaffung gleicher Lebensaussichten für alle
Menschen.16 Somit verweist hier Gleichheit – verstan-
den als der klassisch politische Begriff (Aristoteles) –
auf das Prinzip einer sozialen Gerechtigkeit. Gleichheit
als Rechtsbegriff bezieht sich auf eine formale Ebene
der Gerechtigkeit und kann sowohl Gleichheit vor
dem Recht, das heißt in der Rechtsanwendung,
bedeuten, als auch Gleichheit im Recht, was auf
Rechtssetzungs-Gleichheit verweist. Letzteres be-
zieht sich auf die Forderung, es sei Aufgabe der Politik
für die Durchsetzung der Gleichberechtigung zu sor-
gen und Bevorzugung bzw. Benachteiligung zu ver-
hindern. Gleichberechtigung ist im Grundgesetz ver-
ankert und begründet den Anspruch von Frauen und
Männer auf die gleichen Rechte bei gleichen
Voraussetzungen. Maßnahmen der Frauenförderung

sind zulässig (positive Diskriminierung, affirmative act,
etc.).17

Die permanente Herausforderung in diesem Zusam-
menhang ist die Beantwortung der Frage, woran die
Gleichheit der Lebenschancen festzumachen ist. Ist
Gleichheit der Lebensaussichten gemeint als Ver-
fügung über gleich viele Ressourcen, als Gelegenheit
zur Erlangung von Wohlergehen oder Gleichheit bei
der Herstellung der eigenen Funktionsfähigkeit.
Gleichheit kann handlungsbezogen Gleichbehand-
lung meinen, zustandsbezogen den gleichen Zustand
der Chancen, oder auch den gleichen Zustand der
Ergebnisse. Gleichheit ist auch immer in Abgrenzung
zum gegenteiligen Begriff zu sehen: Zu Ungleichheit,
Ungleichbehandlung, Benachteiligung, Diskriminie-
rung, Marginalisierung. Letztere Begriffe verweisen
auch auf strukturbezogene Betrachtungsweisen, wel-
che die Komplexität des Zusammenhanges zwischen
Handlungen und Zuständen fokussieren.18

3.1 Spezifika und Kernaussagen
Unter welcher Perspektive auch immer und mit wel-
cher Bedeutung auch immer: Gleichheit ist ein zentra-
ler Begriff der Geschlechterforschung. Seine unbe-
strittene Funktion hier war und ist, die Frage nach der
Differenz bzw. den Differenzen der Geschlechter
sowie die Frage nach den politischen Zielen und
Utopien der Frauenbewegung aufgeworfen zu haben
und immer wieder neu aufzuwerfen.

Beim Diskurs um Gleichheit bildet die Annahme um
die Zweigeschlechtlichkeit – und dies unhinterfragt –
den zentralen Ausgangspunkt. Mit den Ideen der
Aufklärung und ihren Forderungen nach Gleichheit
zieht auch die Forderung nach Gleichheit von Mann
und Frau in die politische Debatte ein. Geschlecht ist
Resultat eines physischen Seins, diesem physischen
Sein werden wiederum gesellschaftlich unterschiedli-
che Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.
Die dadurch entstehenden Wesensunterschiede kön-
nen somit auf Erziehung und Sozialisation zurückge-
führt werden, Männer und Frauen sind Objekte

10 Butler (1991)
11 Butler (1990) 
12 vgl. Frey, Dingler (2001)

13 Kuhn (1973)
14 vgl. Menke (2004)
15 vgl. Krebs (2000)

16 Krebs (2000), S. 7
17 Kroll (2002), S. 164f

18 vgl. Krebs (2000)
Kroll (2002)
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gesellschaftlicher Prägung. Der Mann und seine
gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten verkör-
pern in dieser Denkweise jedoch das Ideal, das es zu
erreichen gilt.

Die Vorstellung der Gleichheit mit ihrer Forderung
nach gleichen Rechten, gleicher Behandlung und glei-
chen Möglichkeiten ist zentraler Angelpunkt von vielen
emanzipatorischen und politischen Bewegungen
(Emanzipation, Frauenbewegung, etc.) und von zahl-
reichen rechtlichen Forderungen nach Beseitigung s-
tändischer, ethnischer – und seit den neunziger Jahr-
en auch sexueller und auf sexuelle Orientierung bezo-
gener – Diskriminierung.

Die gesellschaftlich wahrnehmbare, beobachtbare Dif-
ferenz wird dadurch erklärt, dass die gleiche Anteilnah-
me der Frauen an Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
durch Zugangsbeschränkungen, Beschränkungen der
Handlungsmöglichkeiten und sonstige Verhinderungs-
strategien erzeugt ist. Eine Aufhebung dieser Be-
schränkungen – welcher Art auch immer – führt zur
Möglichkeit die Gleichheit zwischen Männern und
Frauen herzustellen. Von Gesellschaften, Politiken und
Wirtschaften hergestellte Bedingungen begründen so-
mit die Verhinderung der Behauptungsmöglichkeit von
Frauen. Als Rezept gegen Unterdrückung wird die
Überwindung und Beseitigung der Verhinderungen
und dadurch Anpassung von Frauen an die männlich
geprägten Werte gesehen.

Postulierte Defizite, blinde Flecken und aktuell nicht
mehr zumutbare Beschreibungen sogenannter weib-
licher Eigenschaften, welche am Beginn der Moderne
von den kulturellen Eliten ausgearbeitet und als
semantische Selbstverständlichkeiten ins Alltagsleben
diffundiert sind, sowie Widersprüche, die in männ-
lichen Konzepten vom Wesen des Menschen aufbre-
chen, bilden den Kern der unterschiedlichen Wellen
der Frauenbewegung (später auch der Frauenfor-
schung).

Ausgehend von der Annahme der gleichen natür-
lichen Anlagen und intellektuellen Fähigkeiten, sehen

Vertreterinnen der ersten bürgerlichen Frauenbewe-
gung in England und Frankreich (18. Jahrhundert) die
Ursachen der Benachteiligung in Erziehung und
Sozialisation. Sie fordern daher einheitliche Erzie-
hungsinhalte und Koedukation, sowie die Repräsen-
tation der Frauen in öffentlich politischen Gremien
(Parlamenten). Die Forderung nach Wahlrecht und
juristischer Gleichstellung hat vom 19. Jahrhundert an
bis heute – global gesehen – nichts an Bedeutung
verloren (Bürgerechte der Frauen, aktive Rolle im poli-
tischen Leben, Recht auf Bildung).19 Alles Forderun-
gen, welche auch von der zweiten bürgerlichen
Frauenbewegung unverrückt wieder aufgenommen
werden: Rechtliche Gleichstellung, Frauenwahlrecht,
gleiche Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten (Ver-
treterinnen: Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt).
Auffällig ist hier auch schon die verstärkte Aus-
einandersetzung mit dem öffentlich kommunizierten
Frauenbild, der Reduktion der Frau auf die Mutterrolle
(Beispielhaft dafür sei Hedwig Dohm genannt.) und
die „männlichen“, heißt von Männer gemachten,
Bildungsziele an höheren Mädchenschulen (Hier ist
Helene Lange zu erwähnen).20

Die sozialistische Frauenbewegung (mit den Vertre-
terInnen Ottilie Baader, Lily Braun, Minna Cauer,
Adelheid Popp, Clara Zetkin, August Bebel21) ver-
knüpft die Lösung der Frauenfrage mit der Lösung der
sozialen Frage und provoziert damit die Diskussion
um die Frage nach dem Haupt- oder Nebenwider-
spruch in der politischen Ökonomie von Karl Marx22.

3.2 Entwicklungsoptionen und Kritik
Die oben benannten Themen bleiben in einer immer
wieder angesprochenen Hartnäckigkeit auch die
Themen der neuen Frauenbewegung und der Frauen-
forschung in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.23

Speziell die Auseinandersetzung mit der Kolonisie-
rung der Kultur durch den männlichen Blick gewinnt
große Bedeutung24. Die Verlagerung der Forderung
von gleichen Rechten und gleichen Zugängen auf
„gleiche Bedeutung haben“ und „gleich vorkommen“
spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufdeckung der
männlichen Überformungen in Gesellschaft, Wissen-

19 vgl. Gerhard, Jansen, Mai-
hofer, Schmid, Schultz 
(1990)

20 vgl. Hervé (1982)
21 vgl. Niggemann (1981)
22 vgl. Werlhof (1978)

23 vgl. Beauvoir (1968); 
Friedan (1966)

24 vgl. Firestone (1975); 

Jansen-Jurreit (1976), u.a.
25 vgl. Cockburn (1988); Keller

(1986); Harding (1990)
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schaft und Sprache25 und führt letztendlich zur Aus-
einandersetzung mit der normgebenden Kraft der
Gleichheitsforderungen. Doch bevor hier der Bruch
dargestellt wird, seien noch einmal die Ausgangspunk-
te und Reichweiten markiert, welche der Gleichheits-
perspektive implizit sind: 

� Die unausgesprochenen Theorien des Geschlechts,
in denen eine bestimmte Vorstellung enthalten ist,
durch was Geschlecht entsteht, woran es gebun-
den ist und welche gesellschaftliche Bedeutung
dies schließlich hat, werden nicht reflektiert. Nicht
die Zweigeschlechtlichkeit, sondern die gesell-
schaftlichen Bedingungen, vor allem in Form von
Beschränkungen und Diskriminierungen, sind im
Zentrum der Kritik.

� Die Forderung nach formaler Gleichheit, die „Ver-
gleichbares“ fordert, verweist auf die Bedeutung
der umstrittenen Differenz der Geschlechter: Wie
vergleichbar? Sind sie überhaupt vergleichbar?
Wenn ja, in welcher Hinsicht? 

� Der materielle Gleichheitsbegriff verweist auf die 
Frage nach den konkreten bzw. nachteiligen Le-
benslagen. Die Differenz zwischen „subjektiver“
Erfahrung und „objektiv“ Messbarem26 wird für die
Untersuchungen der Implikationen für Gleichstel-
lung aus der Gleichheitsperspektive relevant.

3.3 Implikationen für Gleichstellung aus der
Gleichheitsperspektive
Die Forderung nach Gleichheit ist und bleibt im
Mainstream der politischen Forderungen nach wie vor
erhalten, und zwar mit allen Vor- und Nachteilen, die
auch in der Beschreibung des Ansatzes thematisiert
worden sind: Ausgehend von der Grundannahme der
Zweigeschlechtlichkeit von Frauen und Männern und
der Relationalität von Gleichsein lassen sich für die
daraus abgeleiteten Gleichstellungsforderungen fol-
gende Differenzierungen herausarbeiten:

� Gleichheit als handlungsbezogene Gleichheit for-
dert als Konsequenz Gleichbehandlung.

� Gleichheit als zustandsbezogene Gleichheit (gleich-
er Zustand der Chancen, gleicher Zustand der

Ergebnisse) fordert als Konsequenz Gleichberech-
tigung und Chancengleichheit.

� Gleichheit definiert sich in diesem Sinne auch im-
mer über die Opposition zu Ungleichheit, Ungleich-
behandlung, Benachteiligung, Diskriminierung und
Marginalisierung.

� Zentral unter der Gleichheitsperspektive ist sicher
die Forderung, das Ziel materielle Gleichheit herzu-
stellen, Nachteile, die durch Ungleichheit entste-
hen, zu beseitigen und die Perspektive auf die
Person. 

4. Differenzperspektive

Eine differenzorientierte Perspektive behandelt bei
den theoretisch konzeptionellen und empirischen
Arbeiten nicht die Frage der Gleichheit zwischen
Frauen und Männern, sondern die Frage nach den
Differenzen zwischen den Geschlechtern. Die Pers-
pektive des feministischen Differenzansatzes bleibt
dabei aber nicht bei der Feststellung von Un-
terschieden stehen, sondern fordert auf vielfältigen
Wegen eine Umbewertung der Differenz ein.27 Weibli-
che Identität wird als etwas grundsätzlich Differentes
zu Männlichkeit definiert.28 Dabei gilt die Suche nach
Wegen in autonome Bereiche für Frauen, welche ge-
trennt von männlich dominierten Strukturen und
Normen einen selbstbestimmten Raum für „weibliche“
Interessen, Bedürfnisse und Werte eröffnen. Weiblich-
keit wird als eigenständiger positiver Gegenpol zu
patriarchalen Definitionen dargestellt. 

Die Differenzansätze machen zuallererst auf die Gren-
zen des Gleichheitsgedankens aufmerksam und kriti-
sieren die Vorstellung von Gleichheit innerhalb eines
bestehenden Geschlechtersystems.29 Frauen, die
Männern „gleich“ sein wollen, würden sich demnach
an der männlichen Norm orientieren. Androzentristi-
sche30, geschlechtsblinde Verhältnisse würden da-
durch insofern fortgeschrieben, dass nicht Gleichbe-
rechtigung sondern viel mehr eine Angleichung und

26 vgl. Maihofer (1995)
27 Penkwitt, Mangelsdorf

(2003)

28 Vgl. z.B. Irigaray (1980)
29 Frey, Dingler (2001)

30 Ein androzentristisches Weltbild versteht den Mann als die Norm 
und die Frau als Abweichung von dieser Norm.
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Anpassung an die männliche Norm daraus resultiere,
wodurch bestehende gesellschaftliche Verhältnisse
aufrechterhalten werden. Diese Position wird auch als
gynozentrischer Feminismus bezeichnet. „Der gyno-
zentrische Feminismus definiert die Benachteiligung
der Frau als die Abwertung und Repression der
Erfahrung von Frauen durch eine männliche Kultur, die
Gewalt und Individualismus favorisiert. Er argumen-
tiert für die Vorrangigkeit der in der traditionell weib-
lichen Erfahrung vorhandenen Werte und lehnt die
Wertvorstellungen, die sich in den traditionell von
Männern dominierten Institutionen finden, ab“ 31. 

Aus der Perspektive des Differenzfeminismus werden
die positiven Merkmale der Weiblichkeit betont, um
eine Veränderung der Gesellschaftsordnung zu errei-
chen. Bis dahin unsichtbare und unterbewertete
weibliche Merkmale und Eigenschaften werden als
Chance begriffen, um Hierarchie, Gewalt und Zerstö-
rung, welche die patriarchalische Gesellschaft hervor-
gebracht hat, zu überwinden. Die Kategorien „Frau“
und „Weiblichkeit“ rücken in das Zentrum des Interes-
ses und stellen als frauen-zentrierte Perspektive ein
Korrektiv zur Genderblindheit und Ausgrenzung weib-
licher Werte, Interessen und Erfahrungen dar. „Weib-
liche Werte“ werden zentral und zahlreiche Konzepte
weiblicher Gemeinsamkeit werden erarbeitet, um die
gemeinsamen politischen Forderungen von Frauen zu
unterstützen. Gleichheit zwischen Mann und Frau
resultiert dann aus der Anerkennung der Differenz. 

Innerhalb des Differenzparadigmas gibt es unter-
schiedliche Begründungen für die Geschlechterdiffe-
renz, die grob dadurch unterscheidbar sind, wie das
„weibliche Bessere“ begründet wird. Die Begründun-
gen für das Zustandekommen bzw. Vorhandensein
von Differenzen in jenen Texten, die den Differenz-
feminismus zugeordnet werden, sind alles andere als
einheitlich. So werden mit den Differenztheorien auch
biologisch-essentialistische Argumentationen verbun-
den. Beispielsweise wurde von manchen Vertreterin-
nen des Ökofeminismus, deren bekannte Vertreterin-
nen Maria Mies und Verdana Shiva sind, aus der Ge-
bärfähigkeit der Frauen eine besondere Nähe und ein

besonderes Verhältnis zur Natur abgeleitet.32 Abseits
von biologischen Faktoren werden Unterschiede
mehrheitlich vor allem auf geschlechtstypische Sozia-
lisationsprozesse und gesellschaftliche Rollenzu-
weisungen zurückgeführt. Um die Unterschiedlichkeit
der Zugänge zu verdeutlichen, kann zwischen An-
sätzen mit Bezug auf die sexuelle und biologische
Geschlechterdifferenz und die soziale Geschlechter-
differenzierung unterschieden werden:33

� Biologisch – biologistische Unterschiede: Der „na-
türliche“ Unterschied wird in dieser Strömung zum
Ansatzpunkt für gesellschaftspolitische Prozesse.
Es wird davon ausgegangen, dass biologische
Unterschiede zwischen Frau und Mann das soziale
Verhalten determinieren. Hier wird im Namen der
Natur (Gebärfähigkeit, Hormone, Muskulatur, usw.)
eine Differenzierung und teilweise auch Hierarchi-
sierung der Menschen vorgenommen. Es werden
Geschlechterrollen und -charaktere etabliert. 

� Biologisch-visionäre Unterschiede: Es geht hier ein-
erseits um die biologischen Unterschiede und an-
dererseits um die daraus resultierenden sozialen
und politischen Konsequenzen bzw. die dazugehö-
rigen konkreten Erfahrungen von Frauen. Die
Aufwertung des Weiblichen wird dabei strategisch
eingesetzt um eine erstrebenswerte Zukunftsvision
zu etablieren. 

� Soziokulturelle Unterschiede – soziale Geschlech-
terdifferenz: Unterschiede zwischen Frauen und
Männern sind sozial bedingt und konstruiert. Sie
äußern sich in Diskriminierung und sozialer Un-
gleichheit. Frauen und Männer werden durch Erzie-
hung und Sozialisationsprozesse auf verschiedene
Rollen und Aufgaben (z.B. Mann als Ernährer, Frau
als Mutter) in der Gesellschaft vorbereitet.

4.1 Spezifika und Kernaussagen 
Die Differenzperspektive stellt die Orientierung an der
männlichen Norm in Frage und konfrontiert diese mit
einer frauenzentrierten Perspektive. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden
nicht nur auf biologische Ursachen zurückgeführt,

31 Young (1989), S. 38
32 Mies, Shiva (1993)

33 Rosenberger (1996)
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sondern auch als (historisches) Ergebnis der
Auseinandersetzung mit der Umwelt betrachtet.
„Gender“ in seiner Bedeutung als soziales Ge-
schlecht, wird als veränderlich erachtet, während
„sex“, die biologische Komponente, als unveränder-
lich und naturgegeben anerkannt wird. Als Überblick
zu den vielfältigen Positionen der Differenzperspektive
können folgende ausgewählte Kernaussagen zur
Charakterisierung dienen: 

� Es gibt Unterschiede im Wesen von Mann und
Frau;34 die daraus abgeleiteten Interessen und Be-
dürfnisse von Frauen rücken in den Mittelpunkt.

� Die Differenz der Körper von Männern und Frauen
ist wichtiger Teil des Geschlechter Diskurses.

� Als Korrektiv zur Geschlechterblindheit und Aus-
grenzung weiblicher Werte und Erfahrungen wird
eine frauen-zentrierte Perspektive in den politi-
schen und sozialen Diskurs eingebracht.

� Frauen werden als homogene Gruppe konstruiert
und analysiert. Dabei wird der gemeinsame Bezug
zur Weiblichkeit über die Reproduktionsfähigkeit
der Frau und den damit verbundenen Werten her-
gestellt.

� Frauen zugeschriebene Werte und Orientierungen
werden aufgewertet und produktiv für Wissens-
und Kulturentwicklung genutzt („Positivierung der
Differenz“) sowie zur Basis identitätspolitischer Pro-
gramme der Frauenbewegung gemacht.

4.2 Entwicklungsoptionen, Kritik und offene
Fragen
Die differenzfeministische Perspektive entwickelt ab-
seits von eingeübten Mustern völlig neue Vorstellun-
gen und Konzeptionen über Geschlechterverhältnis-
se. Neue Blickwinkel, die es ermöglichen sich an an-
deren als an männlichen Normen zu orientieren und
die androzentristische Prägung der Gesellschaft
durch die Teilhabe und Einflussnahme von Frauen
zum Positiven zu verändern, werden eröffnet. Insofern
hat diese Perspektive mit dem Ziel weibliche Identität
und Freiheit zu konstituieren zur Anerkennung der
Leistungen von Frauen, beispielsweise in der
Wissenschafts- und Kulturentwicklung, beigetragen.

Die in den vorangegangenen Ausführungen disku-
tierten Erklärungen für Geschlechterdifferenzen,
etwa durch Sozialisation und biologische Unter-
schiede, sind relativ einfach verständlich. Da sie
jedoch im gesellschaftlichen Alltagsleben häufig zum
Nachteil von Frauen instrumentalisiert werden,
bedürfen sie besonders kritischer Reflexion. Von
konservativen Kräften wird der „natürliche“ Unter-
schied als Argument herangezogen, um die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung zu rechtfertigen.
Unterschiede werden für familiäre, arbeitsmarktrele-
vante und wirtschaftliche Entwicklungen instrumen-
talisiert. Biologistische Argumente werden meist
dann angeführt, wenn sich die Lebensformen und 
-bedingungen von Frauen und Männern annähern
(z.B. Berufstätigkeit). Entscheidend ist, inwieweit mit
biologischen Unterschieden eine Einschränkung von
Handlungsmöglichkeiten verbunden wird. So wird
die Gebärfähigkeit der Frau dahingehend interpre-
tiert und instrumentalisiert, dass Frauen „naturge-
mäß“ auch die Verantwortung für die Kindererzie-
hung zufällt.35 Diese Annahmen, wonach Geschlech-
terungleichheiten und damit verbundene Ungerech-
tigkeiten auf unveränderlichen biologischen Tatsa-
chen basieren, erweisen sich als überaus „hart-
näckig“ und erhalten mit den aktuellen Diskussionen
und Auseinandersetzung in den Naturwissen-
schaften, wie etwa in der Genetik und Hirnforschung
neuen Aufschwung. Derartige vereinfachende
Erklärungen erleichtern durch den Verweis auf die
Differenz („Männer sind eben so“) die Orientierung in
einer komplexen Wirklichkeit. Sie bieten daher zwar
gefällige Erklärungen, sind aber reduktionistisch. 

Ähnliches zeigt auch die kritische Auseinanderset-
zung mit dem Konzept des weiblichen Arbeitsvermö-
gens.36 Dieses basiert auf der Trennung von Privat und
Öffentlichkeit und geht davon aus, dass berufliche Ar-
beit instrumentelle Arbeitsweisen, private Arbeit hin-
gegen einfühlsame und fürsorgliche Arbeitsweisen er-
fordert. Die Zuschreibung bestimmter „weiblicher
Qualitäten“ wie Empathie, Fürsorglichkeit, Einfühlsam-
keit usw. werden aber als Rechtfertigung für die
Zuweisung zu bestimmten, schlechter bezahlten

33 Die Entwicklungen psychoanalytischer Ansätze haben die Diskussion
rund um die Wesenhaftigkeit von Mann und Frau initiiert und  damit
auch die Diskussion um Gleichheit in eine neue Richtung gelenkt.

35 Penkwitt, Mangelsdorf 
(2003)

36 Beck-Gernsheim, Ostner
(1978)
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Positionen am Arbeitsmarkt missbraucht. Durch den
Versuch „weibliche Qualitäten“ aufzuwerten werden
stereotype Vorstellungen über Frauen und ihre Eig-
nung für bestimmte Tätigkeiten verfestigt. Dies trägt,
so die Kritikerinnen  dieses Konzeptes, unweigerlich
zum Fortbestehen der Geschlechterhierarchie und zur
Aufrechterhaltung der Segregation des Arbeitsmark-
tes bei.

Ein weiterer Kritikpunkt an der differenzfeministischen
Perspektive bezieht sich auf die Annahme, alle Frauen
hätten allein aufgrund ihres Geschlechts gleiche
Erfahrungen mit Unterdrückung und demnach gleiche
Interessen. Diese verallgemeinernde, vereinheitlichen-
de Rede von „der Frau“, basiert auf der Idee einer ho-
mogenen Gruppe, welche eine wichtige Grundlage für
eine feministische Identitätspolitik darstellt. Insbeson-
dere von afroamerikanischen Feministinnen38 und in
den Queer Studies39 wurde dies heftig kritisiert. Die
Annahme, alle Frauen, unabhängig von Klasse, „Ras-
se“/Ethnizität, Alter usw. seien mit den gleichen
Barrieren und Vorurteilen behaftet, erwies sich als un-
haltbar. Die afroamerikanischen Feministinnen ver-
deutlichten die fehlerhaften Annahmen der „weißen“
Frauenbewegung, die feministische Theoriebildung
hatte sich an der weißen Mittelklassefrau orientiert,
und die Erfahrungen einer Mehrheit ausgeschlossen.
Aus den Lebenszusammenhängen afrikanischer
Frauen ergaben sich ganz andere Erfahrungen, als
dass ein homogener Geschlechterbegriff zulässig
wäre und sich in einem „Wir Frauen“ alle repräsentiert
fühlten. Durch die Unterschiede im Bezug auf Ethnie,
Alter oder sexuelle Orientierung ergeben sich vielfälti-
ge Interessen, welche auf unterschiedlichen Unterdrü-
ckungserfahrungen beruhen40.

Hagemann-White hat die Untersuchungen der 1970er
und 1980er Jahre zu Geschlechterunterschieden und
„geschlechtstypischen Unterschieden“ einer systema-
tischen Analyse unterzogen. In ihren Studien zeigt sie
auf, dass der größte Teil der empirischen gefundenen
Unterschiede zwischen den Genusgruppen kleiner ist
als die Unterschiede innerhalb der Genusgruppen,
welche sich bei Berücksichtigung von anderen Fak-
toren (etwa der sozialen Schicht) ergeben. Weiters ver-

zeichnet sie, über die Zeit hinweg, einen Rückgang der
Belege für Geschlechtsunterschiede in verschiedenen
Dimensionen und schließt zusammenfassend „dass
die empirische Forschung insgesamt keine Belege für
eindeutige, klar ausgeprägte Unterschiede zwischen
den Geschlechtern liefert“41. Aber nicht nur der „Biolo-
gismus“, sondern auch vereinfachende Sozialisations-
theorien wurden von Hagemann-White einer Kritik un-
terzogen. Sie findet etwa Unterschiede in der Soziali-
sation von Mädchen und Buben basierend auf syste-
matisch unterschiedliche Erwartungen seitens der El-
tern. Diese geschlechtsspezifischen Erwartungen füh-
ren etwa dazu, dass Eltern bei der Beaufsichtigung der
Kinder, die Mädchen stärker unter soziale Kontrolle
stellen und diese damit stärker an Normen binden,
was andere Entwicklungschancen zur Folge hat. Durch
die Arbeit von Hagemann-White wurden wesentliche
Erkenntnisse über die Mechanismen geschlechts-
spezifischer Sozialisation erschüttert. Als Konsequenz
daraus müsse zukünftig vielmehr erörtert werden, wie
Menschen sich Geschlechtlichkeit aneignen, und
nicht, wie aufgrund des Geschlechts unterschiedliche
Interaktionsmuster im Bezug auf die soziale Umwelt
entwickelt werden. An diese Denkrichtung schließt das
Konzept des „Doing Gender“ an, welches im folgen-
den Abschnitt unter der Transformationsperspektive
vorgestellt wird. Es rückt die interaktive und diskursive
Herstellung von Geschlecht in den Blickpunkt. 

Zusammenfassend können die wesentlichen Gefah-
ren und damit verbunden auch Kritikpunkte im Bezug
auf die Differenzperspektive in den folgenden As-
pekten gesehen werden:42

� Festigung traditioneller Geschlechterrollen und ein-
deutige Zuweisung von „weiblichen“ und „männ-
lichen“ Aufgaben in Politik und Wirtschaft. 

� Zwischen Differenz und Hierarchie besteht ein
struktureller Zusammenhang. Eine duale Ge-
schlechterklassifikation (Mann-Frau) dient zur Her-
stellung einer sozialen Ordnung und Hierarchie.

� Es besteht das Risiko der Ontologisierung, das
heißt der Neigung, Geschlechterdifferenzen als bio-
logische Konstante menschlichen Seins zu
betrachten. 

37 vgl. Gildemeister, Wetterer (1992); Stiegler (1999) 
38 Hooks (1981)

39 vgl. Bendl, Walenta in dem Beitrag ,Queer Theory und 
Ansatzpunkte für Gender Mainstreaming’ in diesem Band.
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� Es besteht das Risiko der Essentialisierung, also
der Gefahr, gesellschaftlich bedingte Geschlech-
terdifferenzen als menschliche Wesenheiten („Es-
senzen“) zu sehen. Die Idee dahinter ist, dass die
Erfahrung von Frauen unabhängig von anderen
Merkmalen (z.B. Klasse, „Rasse“, Ethnizität, usw.)
beschrieben werden kann. Homogenisierung, das
heißt eine Vereinheitlichung vielfältiger unterschied-
licher Frauen zu „der Frau“, blendet Differenzen in-
nerhalb der Gruppe der Frauen aus. Unterschiede
zwischen Frauen werden zugunsten der Unter-
schiede zu der Gruppe der Männer vernachlässigt. 

4.3 Implikationen für Gleichstellung aus der
Differenzperspektive
Geschlechterdifferenzen sind historisch und gegen-
wärtig gesellschaftlich relevant, auch wenn heute oft
davon ausgegangen wird, dass Geschlecht und Ge-
schlechterdifferenz nicht „natürliche” Gegebenheiten,
sondern Konstruktionen sind, die in gesellschaftlichen
Prozessen als Ergebnis von Machtkonstellationen und
von individuellen Handlungen hergestellt werden. 

Zweigeschlechtlichkeit ist in unserer Gesellschaft kon-
struiert und festgeschrieben. Es gibt Konstruktionen
von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“, die eng mit be-
stimmten Zuschreibungen verbunden sind. Es scheint
kaum möglich, irgendetwas zu tun, ohne „Frau“ oder
„Mann“ zu sein. Differenzerfahrungen bestimmen den
Alltag. Es handelt sich dabei um historisch gewach-
sene Prozesse, die nicht umkehrbar sind und indivi-
duell nicht aufgehoben werden können. Aus der
Differenzperspektive können folgende Argumente für
die Erreichung des Ziels der Gleichstellung durch
Politik abgeleitet werden:

� Unterschiedliche Behandlung von Frauen und
Männern, um ihren Verschiedenheiten und ihren
unterschiedlichen Lebenszusammenhängen ge-
recht zu werden.

� Aufwertung und Förderung weiblicher Fähigkeiten
und Errungenschaften.

� Kritik an den weitreichenden Auswirkungen der
männlichen Norm in allen Lebens- und Arbeitsbe-
reichen.

5. Transformationsperspektive 

Im Transformationsparadigma werden Geschlechter
als sozial konstruiert aufgefasst. Damit wird das
Prinzip der ‚natürlichen’ Zweigeschlechtlichkeit in
Frage gestellt; die Erfordernisse zur Veränderung
von Geschlechterpraktiken und damit zusammen-
hängender politischer Strukturen sind von großer
Bedeutung.43 Die Transformationsperspektive ver-
folgt eine andere Fragestellung als die Gleichheits-
und Differenzperspektive: Es geht nicht mehr um die
Frage, wie das Geschlechterverhältnis sein sollte
und welche Benachteiligungen abgebaut werden
sollen, sondern darum, wie die Geschlechterun-
terschiede diskursiv (re)produziert werden. Wie Ge-
schlechter konstruiert werden rückt in den Mittel-
punkt.

Im Transformationsparadigma, zu welchem in diesem
Beitrag die postmoderne feministische Perspektive
und das Doing Gender Konzept diskutiert werden,
wird das Menschenbild durch die Annahme der kon-
textgebundenen Konstruktionen, Reproduktionen
und dynamischen Veränderungen der Menschenbil-
der hergestellt. Die in Gleichheits- und Differenzansät-
zen akzeptierte Trennung von „sex“ und „gender“ ist
gemäß der Transformationsperspektive ein Ergebnis
sozialer und diskursiver Prozesse. Das soziale
Geschlecht muss nicht mit dem biologischen überein-
stimmen. Nicht nur „gender“ ist sozial konstruiert,
sondern auch „sex“. 

Postmoderne feministische Perspektiven und Doing
Gender unterscheiden sich darin, dass die postmo-
dernen Zugänge besonders auf die durch Diskurse
hergestellten Geschlechterkonstruktionen Bezug neh-
men, während dass Doing Gender sich den
Geschlechterkonstruktionen auf der Ebene der
Interaktionen nähert. Das zugrundeliegende Bild über
Geschlechterverhältnisse ist jedoch in beiden
Zugängen ähnlich: Es wird versucht mit der Reduktion
von Geschlecht auf Zweigeschlechtlichkeit zu bre-
chen, Mehrgeschlechtlichkeit und Pluralität werden
aufgewertet. 

40 vgl. Frey, Dingler (2001), 
S. 14

41 Hagemann-White (1984), 
S. 42 

42 Maihofer (1997)
43 Stiegler (2002); Walby (2005)
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Die Frage nach den Konstruktionen von Geschlech-
tern und Geschlechterdifferenzen kann nicht losgelöst
von den Begriffen Diskurs und Dekonstruktion behan-
delt werden. Der Begriff Diskurs ist als eine „Menge
von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem
angehören“44 definiert. Er verweist darauf, dass erst
die Regelmäßigkeit und Häufigkeit, mit der Aussagen
erscheinen, eine performative Qualität entfalten.
Dadurch wird einem Diskurs nicht nur „Dichte“ und
eine gestaltende Dynamik verliehen, sondern es wer-
den auch Wirklichkeiten erzeugt, die in der jeweiligen
Epoche durch das in der in der Sprache aufscheinen-
de Verständnis manifestiert sind. Damit wird der
Diskurs zur tragenden Kraft kultureller Konzepte (und
somit auch Geschlechterkonzepte). Im Grunde ist ein
Diskurs „alles andere als ein hermetisch abgeriegel-
tes, isoliertes System, sondern ganz im Gegenteil
nach alles Seiten offen (…)“ und „untersucht man
einen solchen aktiven, aus vielen Überlagerungen und
Verknüpfungen bestehenden Diskurs über eine
gewisse Zeitspanne hinweg, so bewegt man sich
folglich in einem mehrdimensionalen Raum in dem
zahllose Wirkungszusammenhänge herausgearbeitet
werden können“45. Im Rahmen von Diskursanalysen
geht es darum, die diskursiven Beziehungen zu ver-
vielfältigen, die verschiedenen Verkettungen unter-
schiedlicher Diskursstränge zu differenzieren, Interak-
tionen und zirkuläre Aktionen zu entziffern sowie hete-
rogene Prozesse in ihrer diskursiven Überlagerung zu
betrachten und Spannungsgeflechte zu identifizieren.
Ziel der Diskursanalyse kann es aber auch sein, die
Regeln des Zusammenhangs verschiedener, einem
Diskurs inhärenter Diskursstränge offen zu legen. Ziel
einer Diskursanalyse in Bezug auf Gleichheits-,
Differenz- und Postmoderner Perspektive wäre es
beispielsweise, die jeweiligen Überlagerungen der drei
Konstruktionsstränge und deren Wirkungszusam-
menhänge zu untersuchen. 

Im Vergleich dazu ist die Dekonstruktion ein sich An-
nähern an die Grenzen (von Texten jedweder Art, also
auch von Geschlechterkonstruktionen), um die Gel-
tungsansprüche einer auf die Ermittlung von Sinn

ausgerichteten Interpretation zu unterlaufen und
innere Widersprüche aufzuzeigen. Dekonstruktion
setzt sich aus den Begriffen „Destruktion“ und „Kon-
struktion“ zusammen und enthält einerseits Zerstö-
rung und Auflösung, und andererseits Konstruktion
im Sinne von Aufbau.46 Die Dekonstruktion kann da-
bei als Denkrichtung oder analytisches Verfahren be-
schrieben werden, um Theorien und Konzepte, also
auch Geschlechterkonstruktionen, zu hinterfragen.
Als Ziele von Dekonstruktion können u.a. genannt
werden: Selbstverständliche und naturalisitische
Konstruktionen aufzubrechen und jeder Form von
Vereinheitlichung entgegenzusteuern, sowie Ausge-
grenztes sichtbar zu machen und Ordnungen und
damit verbundene Bedeutungszuweisungen aufzu-
zeigen.47

Dekonstruktion kann zusammenfassend verstanden
werden48 als 
1. Infragestellen der Machtmechanismen, welche die

Geschlechterhierarchie aufrechterhalten und repro-
duzieren und 

2. Kritik an den Kategorien „Frau“ und „Mann“ in ihrer
polarisierenden Gegenüberstellung, womit die
Aufmerksamkeit sowohl auf die Differenzen inner-
halb der Geschlechterkategorien gelenkt wird, als
auch auf die Konstruktionsprozesse einer dualisti-
schen Geschlechterordnung. 

Aus dieser Perspektive wird das, was vermeintlich als
„natürlich“ gilt als eine Konstruktion aufgefasst, wel-
che in sozialen historischen Diskursen im Bezug auf
die Unterscheidung und Hierarchisierung der Ge-
schlechter hergestellt wird. Diese Konstruktionen
geben Verhaltensregeln und -normen vor und haben
dadurch Macht. 

Im Zusammenhang mit der Geschlechterfrage dekon-
struktiv zu verfahren bedeutet, dass die Differenzer-
fahrungen von Männern und Frauen ernst zu nehmen
sind, die Zweigeschlechtlichkeit aber nicht als absolu-
ter Ausgangs- und Endpunkt von Analysen heranzu-
ziehen ist. Auf diese Weise können starre Festlegun-

44 Foucault (1973)
45 Martschukat (2003), S. 72f.
46 Wartenpfuhl (1996)
47 Hofmann (2004)

48 Smykall (2000)
49 Butler (1991)

50 Postmoderne bezeichnet eine historische Epoche, der u.a. auch
der Poststrukturalismus zuzuordnen ist. Dieser ist Ende der 60-
und 70er Jahre in Frankreich entstanden. Vertreterinnen sind u.a.
Derrida, Foucault und Lacan. Poststrukturalismus und Postmo-



Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming 45

gen und Trennungen in die Kategorien „männlich“ und
„weiblich“ überwunden werden.49

5.1 Spezifika und Kernaussagen der
Postmodernen Perspektive
Zentraler Ausgangspunkt für die Zugänge der post-
modernen Perspektive 50 ist die Tatsache, dass Fest-
schreibungen von Identitäten tendenziell dazu beitra-
gen, bestehende Ungerechtigkeiten und Hierarchien
aufrecht zu erhalten. Die Annahme Geschlecht sei et-
was fixes und unveränderliches wird als ein Quell von
Ungleichheit gesehen, ebenso wie die Annahme je-
de/r sei heterosexuell.51 Durch das postmoderne Den-
ken wurde die Vorstellung von einer Gesellschaft ver-
ankert, in der Geschlechtszugehörigkeit in vielfältigen
alltäglichen Situationen an Bedeutung verliert und
Menschen sich vielmehr aufgrund ihrer vielfältigen
Identitäten frei entfalten und auch ganz vielfältige
Lebensmodelle verfolgen können. Gemäß postmo-
derner Perspektiven gibt keine objektiven Positionen
oder externe universale Wahrheiten – sondern aus-
schließlich diskursiv erzeugte Repräsentationen und
Identitäten. 

Ein wesentlicher Beitrag zur Postmoderne basiert auf
dem Konzept der Performativität. Mit Bezug auf Ge-
schlechterkonstruktionen bedeutet das, dass Ge-
schlecht nicht von sich aus existiert, sondern perma-
nent über gesellschaftliche Diskurse hergestellt und
dargestellt wird. In dem Buch „Gender Trouble“ wird
von Butler52 der Performativitätsbegriff mit Blick auf
die sex-gender-Unterscheidung ausgeführt. Butler übt
Kritik an der Trennung zwischen „sex“ und „gender“.
Gender ist demnach kein expressiver Ausdruck, der
auf einem biologischen Geschlecht beruht, sondern
eine performative Inszenierung. Das biologische
Geschlecht und Körperlichkeit ist der performative
Effekt einer diskursiven Praxis. Hinter den sprachlich
hergestellten Ausdrucksformen gibt es keine „eigent-
liche“ Geschlechtsidentität, sondern erst die sprach-
lichen Äußerungen und ständigen Wiederholungen zu
Geschlecht bringen die gesellschaftlich relevanten
Geschlechtsidentitäten hervor. In einer solchen perfor-

mativen Auffassung von Geschlecht werden Kate-
gorien wie „männlich“ und „weiblich“ als Wiederho-
lung von Handlungen verstanden und nicht als natür-
liche, oder unausweichliche, Materialisierungen.
Sprechakte erzeugen durch diese Praxis eine verge-
schlechtlichte Wirklichkeit.

Wichtige Beiträge zu dieser Diskussion liefern Queer
Ansätze, die aktuell in der Theorieentwicklung viel
diskutiert werden. Sie stellen bestehenden Ge-
schlechterkonstruktionen sowie Dualismen und Hie-
rarchien radikal in Frage. Der queeren Perspektive
und ihren Implikationen für Gender Mainstreaming ist
deshalb ein eigener Beitrag in diesem Band gewid-
met.53

Postmoderne Feminismen brechen radikal mit den
Gleichheits- und Differenzansätzen, denen ein Ver-
ständnis von naturhaftem Geschlecht zugrunde liegt,
das auch das soziale Geschlecht bestimmt. Stattdes-
sen werden die Subjekte als AkteurInnen in (sprach-
lichen) Konstruktions- und Reproduktionsprozessen
aufgefasst. Die postmoderne Perspektive birgt Ver-
änderungspotential in verschiedenste Richtungen:
Wenn Geschlecht als diskursive Konstruktion verstan-
den wird, dann lassen sich die Konstruktionsprozesse
dekonstruieren und andere Konstruktionen hervor-
bringen. Dies trägt u.a. zu gesellschaftlichen Verände-
rungen bei. Wenn die Vorstellung von Geschlechter-
vielfalt gesellschaftlich verankert wird, dann können
hierarchische Zweigeschlechtlichkeit und der Zwang
zu einer fixen, durch Normen und Normierungspraxen
eingeschränkten, Identität wegfallen. 

Im Folgenden werden wesentliche Aussagen einer
postmodernen Perspektive zu Geschlecht zusam-
menfassend aufgelistet: 

� Sprache ist der Ort, an dem Subjekte, Subjektivität,
„sex“ und „gender“ konstruiert werden. Der Blick
ändert sich von der sozialen Interaktionsebene der
Gesellschaft hin auf die Ebene der symbolischen
Ordnung und der Ebene der Diskurse und Texte. 54

derne ist nicht klar voneinander zu trennen (Agger, 1991); 
für einen Überblick siehe Bendl (2005b)

51 Lorber (2005)
52 Butler (1990)

53 siehe Bendl, Walenta in in dem Beitrag ,Queer Theory und
Ansatzpunkte für Gender Mainstreaming’.

54 Als Text wird in postmodernen Ansätzen nicht nur der geschrie-
bene Text, sondern auch Gesprächsakte, Filme, Handlungen, 
etc. verstanden. 
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Sprache ist demnach als zentrales Bedeutungs-
und Repräsentationssystem eng mit dem Ge-
schlechtersystem verbunden. Geschlechter und
Geschlechterverhältnisse sind sprachlich geschaf-
fen und in historischen und hierarchisierenden
Diskursen hergestellt. In sozialen Diskursen und
Praxen wird festgelegt, was „Männlichkeit“ und
„Weiblichkeit“ bedeutet. In unterschiedlichen Dis-
kursen gibt es daher auch unterschiedliche Be-
deutungen. Wesentlich ist die Frage, wie Begriffe in
Texten repräsentiert sind, mit welchen Beispielen
diese verknüpft werden und in welchen Kontexten
sie eingebettet sind. 

� Begriffe wie „Männer“, „Frauen“, „weiblich“, „männ-
lich“ sind nicht stabil, sondern veränderlich. Sie sind
nicht eindeutig, sondern haben viele Bedeutungen. 

� Es wird Kritik am Sex/Gender-Konstrukt geübt,
denn die Trennung von „sex“ und „gender“ ist ein
Ergebnis diskursiver Prozesse. Das soziale Ge-
schlecht muss nicht mit dem biologischen überein-
stimmen. Nicht nur „gender“ ist sozial konstruiert,
sondern auch „sex“. 

� Das Denken in binären Oppositionen (Mann/Frau,
Kultur/Natur) wird kritisiert. Bipolares und lineares
Denken wird als Konstruktion entlarvt, denn es
handelt sich dabei immer um eine Reduktion von
Vielfalt. Stattdessen wird für die Vielfältigkeit von
Geschlechtern und die Anerkennung multipler
Differenzen eingetreten („multiple Identitäten“).
Diskursiv ausgegrenzte Geschlechterformen wer-
den sichtbar gemacht und die Verbindung mit an-
deren sozialen Kategorien (Ethnizität, Alter, Klasse,
usw.) wird hergestellt. 

5.2 Spezifika und Kernaussagen der Doing
Gender Perspektive
Das Konzept des Doing Gender, das zum Synonym
der sozialen Konstruktion von Geschlecht geworden
ist, beschreibt, wie Prozesse zur Aufrechterhaltung
und Reproduktion des bestehenden und für Frauen
nachteilig wirkenden Geschlechterverhältnisses zu-

stande kommen.55 Anknüpfend an die Sex-Gender-
Debatte (vgl. Differenzparadigma) und die interak-
tionstheoretische Soziologie von Harold Garfinkel und
Erving Goffman wird (Zwei-)Geschlechtlichkeit nicht
länger als natürliche Vorgabe gesehen, sondern als
Effekt des sozialen Handelns und sozialer Institutiona-
lisierungsprozesse.56 Obwohl Geschlecht damit nicht
mehr als ein unhinterfragtes Faktum gilt, bestehen ge-
sellschaftliche Prozesse, die der herrschenden Ge-
schlechterordnung eine Beharrlichkeit vermitteln. Um
diese potentiell veränderbare Geschlechterordnung
aufzuweichen und zu modifizieren, wird der Blick auf
die Konstruktion der Geschlechterunterscheidung,
das „Tun von Geschlecht“, also das Doing Gender,
gerichtet. Mit der Annahme, dass die Positionierung
der Frauen und Männer nicht auf ihre Körperlichkeit
oder ihr „Wesen“ zurückzuführen ist, wird die
Ausgangsposition in Frage gestellt und werden Ver-
änderungsforderungen erhoben.

Geschlecht ist diesem Verständnis zufolge nicht ein
askriptives Merkmal, das eine Person ein für alle Mal
hat, sondern eine in sozialer Interaktion immer wieder
aufs Neue herzustellende Leistung, an der alle Inter-
aktionspartnerInnen beteiligt sind. Ein Geschlecht hat
man nicht einfach, man muss es „tun“, um es zu
haben. Selbst der Körper wird nicht mehr als Garant
einer fraglos gegebenen Geschlechtlichkeit gesehen.
Geschlecht kann dabei in mindestens fünf ineinander-
greifenden Prozessen auftreten:57

1. Als Konstruktion von Trennungen entlang der Ge-
schlechtergrenzen zur Aufrechterhaltung der Struk-
turen von Familie, Staat und Arbeitsmarkt (z.B.
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung).

2. Als Konstruktion von Symbolen und Bildern, die
diese Trennlinien erklären, ausdrücken, verstärken
und manchmal entgegentreten (z.B. Sprache,
Ideologie, Medien).

3. Als Interaktionen zwischen Frauen und Männern,
Frauen und Frauen, Männern und Männern mit al-

55 Wir konzentrieren uns hier beim Doing Gender-Ansatz auf den 
mikrosoziologisch geprägten Ansatz, der die Konstruktion von
Geschlecht primär auf Interaktionen und Symbole zurückführt.
Dieser sozialkonstruktivistische Ansatz, der auf West und Zim-
mermann (1987) zurückgeht bzw. im deutschen Raum von
Gildemeister und Wetterer (1992) eingebracht wurde, steht mit
anderen konstruktivistischen Ansätzen in Konkurrenz, beispiels-

weise der diskurstheoretischen Dekonstruktion oder der System-
theorie Luhmannscher Prägung (vgl. Gildemeister, Wetterer (1992);
Gildemeister (2004); Hirschauer (1994); West, Zimmerman (1987)).

56 Gildemeister, Wetterer (1992)
57 vgl. Ostendorf (1996)
58 Behnke, Meuser (1999), S. 41

59 Behnke, Meuser (1999)
60 vgl. Differenzparadigma
61 Wetterer (1992)
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len Mustern der Dominanz und Unterwerfung.
4. Als geschlechtliche Bestandteile der individuellen

Identität, die auf den ersten drei Prozessen basie-
ren (z.B. Wahl der passenden Kleidung, Beruf,
Darstellung des Selbst als geschlechtszugehöriges
Mitglied der Organisation).

5. Als konstitutives Element organisationaler Logik zur
Erzeugung und begrifflichen Fassung sozialer
Strukturen.

Im alltäglichen Doing Gender wird die Geschlechter-
differenz dadurch erzeugt, dass die Handelnden sich
kontinuierlich zu Frauen und Männern machen und
machen lassen.58 Diese Betrachtungsweise führt auch
zu einer neuen Perspektive auf die VerursacherInnen
der Benachteiligungen. Denn diese werden nicht
mehr (allein) auf die Machterhaltungsstrategien der
Männer zurückgeführt, sondern als Folge sozialer Ra-
tionalisierung gesehen. Sowohl Männer als auch
Frauen sind an der Aufrechterhaltung der Zweige-
schlechtlichkeit und der damit einhergehenden Hie-
rarchisierung beteiligt.

Die Beziehung zwischen Geschlechtskategorie und
sozialem Geschlecht verknüpft die institutionelle und
individuelle Ebene. Damit werden soziale Regelungen,
die auf Geschlechterkategorien basieren, legitimiert
und Geschlechterdifferenzen durch face-to-face-
Interaktionen verstärkt. Das dabei verwendete sym-
bolische Repertoire ist nicht neutral, die gesellschaftli-
che Formbestimmtheit des Geschlechterverhältnis-
ses, die soziale Ungleichheit der Geschlechter, wird in
ihm mitrepräsentiert.59

Im deutschsprachigen Raum richtete sich dieser so-
zialkonstruktivistische Ansatz insbesondere gegen
das in den 1980er Jahren populäre Konzept des
„weiblichen Arbeitsvermögens“ (Differenzansatz), bei
dem die Andersartigkeit der Frauen als Basis für poli-
tische Forderungen der Aufwertung weiblicher
Fähigkeiten und Tätigkeiten verwendet wurde.60 Die

Kritik richtet sich dabei weniger gegen die inhaltliche
Auslegung der Geschlechterdifferenz, sondern gegen
die Zweigeschlechtlichkeit.61 Duale Kategorien führen
unvermeidlich dazu, dass eine Kategorie als Maßstab
für eine andere verwendet wird. Eine Hierarchisierung
der Kategorien ist die Folge. 

Zugleich wurde die Frage nach der Vermeidbarkeit
von Doing Gender, was von West/Zimmerman62 durch
die Omnipräsenz von Gender ausgeschlossen wurde,
aufgenommen. Hirschauer63 hält ein Undoing Gender
für möglich, wenn Praktiken gesetzt werden, die keine
charakteristischen Anhaltspunkte für weibliches und
männliches Verhalten aufweisen. Geschlechtsneutrali-
tät ist damit zwar denkbar, aber „die Geschlechtsneu-
tralität ist kein ‚Naturzustand der Moderne’, sondern
eine äußerst anspruchsvolle und prekäre Konstruk-
tion, die immer wieder durchkreuzt werden kann.“ 64

Heintz, Nadai, Fischer und Ummel65 nehmen das
Konzept des Undoing Gender in ihrer Untersuchung
zur Arbeitsmarktsegregation auf und interpretieren es
als eine Strategie des Vergessen-Machens von
Geschlecht. Sie sehen Frauen vor die Aufgabe
gestellt, die Geschlechterdifferenz herunterzuspielen,
ohne sie ganz verschwinden zu lassen. Dies bewirkt
jedoch keine strukturellen Veränderungen, sondern ist
eher als eine Anpassung an männliche Normen zu
sehen.66

In der Weiterentwicklung des Doing Gender-Ansat-
zes ist die Aufmerksamkeit auch auf die Frage
gelenkt worden, wieweit staatliche Institutionen und
politische AkteurInnen neben Individuen an der
Konstruktion von Geschlecht mitwirken. Gesell-
schaftliche Regeln und Regelstrukturen – damit auch
politische Institutionen67 – entstehen vor dem
Hintergrund geschlechtsspezifischer Differenzierung
und reproduzieren geschlechtsspezifische Ungleich-
heiten, indem sie den Verlauf sozialer Interak-
tionsprozesse durch das Festlegen von Rah-
menbedingungen beeinflussen. Politische Institu-

62 West, Zimmerman (1987)
63 Hirschauer (1994)
64 Hirschauer (1994), S. 679

65 Heintz et al. (1997)
66 Wetterer (1999)

67 Zu politischen Institutionen zählen einerseits solche „mit AkteurIn-
nen“, wie Parlament, Regierung, Gerichte, Verwaltungseinrich-
tungen etc., und andererseits politische Institutionen „ohne Ak-

teurInnen“ wie den Normsystemen, z.B. die Verfassung, gesetzli-
che Regelungen etc. Während politische Institutionen ohne
AkteurInnen – ähnlich wie soziale Institutionen – das Verhalten
durch ihre regulierende und orientierende Funktion prägen, sind
politische Institutionen mit AkteurInnen zugleich immer auch
Organisationen, die sowohl durch Organisationskultur als auch
durch die Handlungen der AkteurInnen geprägt sind.
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tionen vermitteln gewissermaßen „in jener grundsätz-
lichen Spannung des Verhältnisses von Individuum
und Sozialem, individueller Handlungsperspektive
und Heteronomie“ 68. So verweist Ostendorf darauf,
dass politischen Institutionen bei der Konstruktion
von Geschlecht besondere Relevanz zukommt, da
sie Orientierungs- bzw. Sozialisationsleistungen für
die Bevölkerung erbringen. Zugleich ist ihre Konstitu-
tion durch Praxis und Tradition gekennzeichnet, in-
dem zweckrationale, wertrationale und traditionelle
Elemente zu einer eigenen sozialen und politischen
Rationalität führen.69

Forschungsarbeiten, die sich mit dem Geschlechter-
einfluss von und auf Organisationen befassen, haben
solche Diskriminierungsprozesse offengelegt.70 Dabei
kommen ähnliche Mechanismen zur Wirkung, die
auch individuelle Interaktionsprozesse bestimmen.
Stereotype Rollenerwartungen an die Geschlechter
bestimmen die Organisationskultur und bilden neben
den formalen Bestimmungen eine Subkultur, die
durch Alltagsideologien geprägt ist. Männer und
Frauen wirken in diesen Prozessen gleichermaßen
mit, indem die erwarteten Rollen gelebt und gleichzei-
tig diese Erwartungen erschaffen werden. Diese
Prozesse bestimmen die Umsetzung von Politik ganz
entscheidend mit, da immer nur ein Teilbereich formal
geregelt werden kann. Zusammenfassend kann der
Doing Gender-Ansatz durch folgende Aspekte cha-
rakterisiert werden: 

� Der Schwerpunkt des Doing Gender-Ansatzes liegt
bei der Untersuchung von Vergeschlechtlichungs-
prozessen in sozialen Interaktionen aufbauend auf
der Annahme, dass Geschlechter und Geschlech-
terverhältnisse in Interaktionen hergestellt werden:
Wir haben kein Geschlecht, sondern Geschlechter
werden gemacht.

� Dabei wird der Widerspruch zwischen der Gleich-
heitsnorm und dem Alltagsverständnis von Ge-
schlechtern aufgedeckt. Denn obwohl heute weder
in der Politik noch im Privatbereich eine Ungleich-
behandlung von Frauen und Männern als (politisch)
korrekt gilt, werden Menschen im Alltagshandeln

nahezu immer nach Frauen und Männern differen-
ziert und daraus unterschiedliche Rollenerwartun-
gen und Bewertungen abgeleitet. 

� Ziel des Ansatzes ist es, geschlechterstereotype
Handlungen und Zuschreibungen aufzudecken. Es
geht um die Untersuchung der Darstellungs-,
Wahrnehmungs- und Geschlechterattributionspro-
zesse mit differenter Wertung von männlich und
weiblich, das heißt um den alltäglichen „Phallozen-
trismus“. 

� Als Lösungsmöglichkeit wird die Aufhebung der
Zweigeschlechtlichkeit gesehen, um Geschlechter
als alltagsideologische Ausschließungsmechanis-
men zu entkräften.

5.3 Entwicklungsoptionen, Kritikpunkte und
offene Fragen der Transformationsperspektive
Der Verdienst der Transformationsperspektive ist es,
darauf aufmerksam zu machen, dass mit Geschlech-
tern nicht selbstverständliche, eindeutige und natürli-
che Kategorien repräsentiert sind, sondern vielfältige,
veränderliche und sozial hergestellte Kategorien dar-
gestellt werden. Dadurch eröffnet diese Perspektive
die Möglichkeit neue, bisher aus den Diskursen aus-
gegrenzte Konzeptionen zu beleuchten und ihre
Wirkungen und Bedeutungen zu untersuchen. 

Der der Transformationsperspektive innewohnende
Appell, vermeintlich natürlich gegebene Kategorien zu
hinterfragen und diese als politische Konstrukte auf-
zufassen, führt zu einer Sensibilisierung in der Be-
trachtung von bestehenden Verhältnissen. In der wei-
teren Entwicklung münden diese Überlegungen in die
Diskussion um die postkoloniale feministische
Perspektive71 und die Debatte um Intersektionaliät72, in
der das Zusammenspiel von Geschlecht, Rasse,
Klasse, etc. diskutiert wird. 

Innerhalb der feministischen Diskussion gibt es aber
auch eine Reihe von Kritikpunkten an Ansätzen, die
der Transformation zugeordnet werden. Es haben
sich eine Reihe von Fragen ergeben, die im wissen-
schaftlichen Diskurs erörtert werden: Wie kann zwi-
schen Analyse-, Theorie- und Handlungsebene ver-

beiten, die sich primär mit betrieblichen Organisationen ausein-
andersetzen, werden meist unter dem Ansatz „gendered organi-
sations“ zusammengefasst (Wilz 2004).

71 vgl. z.B. Hooks (1981); Rodríguez,(2000) 

68 Gildemeister, Wetterer (1992), S. 237
69 Ostendorf (1996)
70 vgl. z.B. Acker (1990); Hofbauer (2004); Leitner (2005b); Meuser 

(2004a); Riegraf (2000); Wilz (2004, 2002). Diese Forschungsar-
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mittelt werden? Wenn der Fokus auf Sprache liegt,
wie sieht die politische Umsetzung aus? Wie soll und
kann Mehrgeschlechtlichkeit gedacht und beschrie-
ben werden, wenn der herrschende Diskurs essentia-
listische Zweigeschlechtlichkeit hierarchisch postu-
liert, reproduziert und geschlechterbezogene Wirk-
lichkeiten durch Sprache geschaffen werden, deren
Grundstruktur Hierarchie und Dichotomie ist? Was
sind die politischen Lösungsansätze und wie wird mit
der Differenz zwischen Frauen und Männern umge-
gangen? Die Frage nach dem „wie“ wird zwar akri-
bisch genau erforscht, doch Fragen des „warum“ und
„wozu“ werden ausgeblendet. So fehlen beispiels-
weise Fragen nach den Motiven der zugrunde liegen-
den strukturellen Machtverhältnisse.

Insbesondere in der radikalen Infragestellung des
zweigeschlechtlichen Denkens wird von Feministin-
nen oft die Gefahr des Abhandenkommens des politi-
schen Subjekts eingebracht, weil bei einer Dekons-
truktion der „Frau“ nur schwer verallgemeinerte Aus-
sagen über die Problemlagen der Frauen getroffen
werden können. Dies wird als eine Einschränkung der
politischen Handlungsfähigkeit gesehen. Wenn Ge-
schlechter sozial und gesellschaftlich konstruiert sind,
wie können dann Frauen als Zielgruppe der Politik
behandelt werden? „Die Frauen“ gehen als politisches
Subjekt verloren, wenn nicht mehr davon ausgegan-
gen werden kann, dass Frauen per se gleiche Inte-
ressen haben. Frauenpolitik kommt damit in eine
schwierige Situation, da sie ihre Schlagkraft als
Identitätspolitik verliert.

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen die Annah-
me, dass durch Mehrgeschlechtlichkeit die Hierar-
chisierung der Geschlechter aufgehoben werden
kann. Es ist bisher keineswegs bewiesen, dass Vielfalt
die Hierarchisierung von Geschlechterkonstruktionen
und -repräsentationen aufhebt. Wie das Beispiel des
Rassismus zeigt, bleiben Hierarchien auch dann
bestehen, wenn Kategorien vervielfältigt werden.73

Mit der sozialen Konstruktion von Geschlechtern wird
auch fraglich, wieweit Geschlechter als Ziel- und Ana-

lysekategorie bestehen können, ohne damit selbst
Differenz zu konstruieren. Es kommt damit zu einem
Paradoxon in der Gleichstellungspolitik. Eine Politik,
die nur auf eine Enthierarchisierung der Differenz hin-
ausläuft, bestätigt den Klassifikationsvorgang. So tra-
gen Frauenquoten oder Frauenförderpläne zu Stigma-
tisierung und Diskriminierung bei, indem Frauenför-
derung zur „Dramatisierung der Geschlechterdiffe-
renz“ und damit zu einer neuen Form der Konstruktion
der Differenz führt. Aber auch eine politische Strate-
gie, die nicht nur Geschlechterhierarchien beseitigt,
sondern auch die Differenz dekonstruiert, kann dies
nur unter Zuhilfenahme von Geschlechterkonstruk-
tionen tun. In der Literatur wird zwar vielfach auf die-
ses Paradoxon aufmerksam gemacht, sie bietet aber
keine Lösungen für dieses Dilemma. Mittelfristig
scheint eine Gleichzeitigkeit einander auch widerspre-
chender Zielsetzungen in der Gleichstellungspolitik
notwendig. Die Kategorie Geschlecht muss ihre Rele-
vanz für die Untersuchung von Frauen- und Gleich-
stellungspolitik behalten, denn die gesellschaftliche
Struktur der Zweigeschlechtlichkeit bildet die Folie für
die (Selbst-)Wahrnehmung und das politische Han-
deln von Individuen. Frauen- und Gleichstellungspo-
litik darf aber nicht die biologische Differenz der Ge-
schlechter verfestigen.74

Auf den ersten Blick scheint ein Verständnis von Ge-
schlechtern als soziale Konstrukte zwar den Indivi-
duen mehr Spielraum einzuräumen, doch wird dieser
durch ein komplexes Regelsystem gleich wieder ein-
geschränkt. Die Vorstellung einer Natur der Zweige-
schlechtlichkeit beruht auf einer Konvention, die in der
„Alltagsstruktur“ des Denkens tief verankert ist. Das
Regelsystem der Geschlechterdifferenz ist gerade
deshalb, weil es so selbstverständlich zu sein scheint,
sehr schwer als soziale Konstruktion zu durchschau-
en75. Damit bleibt das Geschlechterverhältnis auch
dann, wenn es als von Naturgesetzen befreit durch
menschliches Handeln produziert gesehen wird, als
Kategorie für die Sozialstruktur bestimmend. Ge-
schlecht wird zur Statuskategorie76, die in und über
Interaktion lebt. Eine Neutralisierung von Geschlech-
tern ist zwar denkbar, aber beschwerlich. 

72 siehe Bendl, Walenta in dem Beitrag ,Queer Theory und An-
satzpunkte für Gender Mainstreaming’ in diesem Band

73 Knapp (2002)
74 Gildemeister, Wetterer 

(1992)

75 Gildemeister, Wetterer
(1992), S. 240

76 Wetterer (1992)
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5.4 Implikationen für Gleichstellung aus
Transformationsperspektive
Der zentrale politische Ansatzpunkt der Transforma-
tionsperspektive kann an seiner Kritik festgemacht
werden. Das Manko, dass Frauenpolitik nicht länger
in der Einforderung von qua Geschlecht existieren-
den gemeinsamen Fraueninteressen bestehen kann,
und damit einem konflikthaften Aushandlungspro-
zess ausgesetzt ist, kann zugleich auch als Chance
gesehen werden. Die Annahme, dass sich Frauen-
und Männerinteressen nicht konträr gegenüberste-
hen, erweist sich dann als produktiv, wenn die
AkteurInnen ihre Interessen und Strategien empirisch
überprüfen und dabei Widersprüche und Konflikte
offen legen.

Mit dem Begriff der Reflexivität wird deutlich zum Aus-
druck gebracht, dass es notwendig ist, immer wieder
einen kritischen und skeptischen Blick auf die eigenen
intellektuellen Annahmen zu werfen. Für die Gleich-
stellungspolitik würde dies bedeuten, die eigenen An-
nahmen/Vorstellungen von Geschlechterkonstruktio-
nen ständig zu hinterfragen und transparent zu ma-
chen, auf welche der verwendeten erkenntnistheoreti-
schen Grundlagen zu Geschlechterkonstruktionen,
der politische Prozess aufbaut. 

Letztlich geht es aber nicht nur um das Hinterfragen
von Annahmen und Vorstellungen, sondern auch da-
rum, formelle und auch informelle Regelungen so zu
verändern, dass eine geschlechterrelevante Politik
möglich ist. Dies kann gut durch die seit Anfang der
1990er Jahre entwickelten Thesen über die ge-
schlechtlich strukturierten Organisationsprozesse
(gendered organizational processes)77 veranschaulicht
werden. Die Annahme, dass Organisationen nicht ge-
schlechtsneutral sind, sondern sogar aktiv dazu bei-
tragen, Geschlechterhierarchien aufrecht zu erhalten,
wurde mittlerweile in der Frauen- und Geschlech-
terforschung auch empirisch bestätigt.78 Sie beziehen
sich darauf, dass

1. in Organisationen entlang der Geschlechtergrenze
Trennungen vollzogen werden, 

2. diese Trennungen durch Symbole und Bilder reprä-

sentiert und reproduziert werden, 
3. die Interaktionen zwischen Geschlechtern ge-

schlechtsbezogene soziale Strukturen in
Organisationen (re)produzieren, 

4. die geschlechtsbezogene Organisationsstruktur
und die Regeln des geschlechtsgerechten Verhal-
tens in der Organisation verinnerlicht werden, 

5. Grundannahmen, Praktiken, soziale Strukturen und
Prozesse, die der Arbeitsorganisation zugrunde lie-
gen, auf geschlechterbezogenen Vorstellungen,
Wertungen und Haltungen basieren, die als Sub-
texte gelesen werden können. 

Für die Gleichstellungspolitik können diese Erkennt-
nisse zunächst dazu genutzt werden, dominante Dis-
kurse in Organisationen infrage zu stellen. Die Auf-
deckung des Gendersubtext in Organisationen kann
dabei durch Gleichstellungspolitik angeregt werden,
indem vergeschlechtlichte Organisationen („gendered
organizations“)79 Geschlechter als Kategorie der
(Selbst)beobachtung einführen, um den bisher ge-
schlechterblinden oder/und den differenzorientierten
Diskurs aufzuzeigen.

Um die strukturelle Dualität und Hierarchie der Ge-
schlechter aufzubrechen und Raum für vielfältige Ge-
schlechterperspektiven zu schaffen, ist es notwendig
den Terminus „Geschlecht“ neu zu definieren und die
Einführung eines mehrgeschlechtlichen diskursiven
Verständnisses von Geschlecht zu initiieren.80 In der
Praxis heißt das, die Plausibilität und Realitätstüchtig-
keit der Geschlechterunterscheidung durch Wider-
spruch und Hinterfragung zu unterminieren.81 Denn
solange ein dualistisches Denken nicht überwindbar
ist, ergibt sich für die Geschlechterpolitik die Aufgabe,
Widersprüche bewusst zu machen und Konstruk-
tionsmechanismen von Geschlechtern permanent in
Frage zu stellen.82

Im Folgenden werden nun die einzelnen präsentier-
ten geschlechtertheoretischen Zugänge in einem
Fallbeispiel angewendet, um deren Bedeutung für
die Gender Mainstreaming Praxis nochmals zu
beleuchten. 

77 Acker (1990) 78 Jüngling (1999) 79 Acker (1990) 80 Bendl (2005a)
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6. Fallbeispiel „Karriereentwicklung
und Führung in Organisationen“

Im folgenden Fallbeispiel  werden nun die oben dar-
gestellten geschlechtertheoretischen Zugänge verar-
beitet, um deren Einfluss auf für Gleichstellungspolitik
nochmals zu verdeutlichen. Konkret geht es darum,
welche Maßnahmen gesetzt werden sollen, um
Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositio-
nen von Unternehmen zu erreichen. Die Postmoderne
Perspektive und Doing Gender werden dabei getrennt
dargestellt, um auch die Unterschiede zwischen die-
sen beiden Ansätzen der Transformationsperspektive
sichtbar zu machen.

6.1 Gleichheitsperspektive und Karriereent-
wicklung
Mit dem Blick aus der Perspektive der Gleichheit wird
von der Voraussetzung ausgegangen, dass Männer
wie Frauen gleichermaßen befähigt sind, Führungspo-
sitionen im Unternehmen einzunehmen, und dass es
das Recht von Frauen ist, diese einnehmen zu kön-
nen. Weiters ist es eine Verpflichtung von Organisatio-
nen, diese Ungleichheiten bei der Präsenz von Frauen
und Männern in Führungspositionen zu beseitigen.

Intentionale (Ist das überhaupt gewollt?) und materia-
le (Was sind die förderlichen und hinderlichen Rah-
menbedingungen aus der Sicht der Frauen und der
Männer?) Verfasstheiten sind nur insofern zu berück-
sichtigen, als beiden Geschlechtern die gleichen
Chancen einzuräumen sind. Daraus leiten sich dann
auch die Maßnahmen ab, die folgendes Ziel verfolgen:
Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen der
Anzahl an männliche Führungskräfte anzugleichen.
Bestehende Unterschiede im Bezug auf Ressourcen
(z.B. Bildungsangebote), Strukturen und Handlungen
sind so zu verändern, dass beiden Geschlechtern
gleichermaßen die Erreichung von Führungspositio-
nen ermöglicht wird.

Um Gleichheit auf der Ebene der Verteilung von
Führungspositionen zu ermöglichen, sind in einem
ersten Schritt Maßnahmen, die der Beseitigung von

Diskriminierung dienen, zu setzen (Schaffung von
Möglichkeiten für Frauen sich in den männlich
geprägten Sphären zu behaupten): Quoten, Zugangs-
beschränkungen aufheben oder den Rechtsstatus
angleichen (z.B. Nachtarbeitsverbot). 

6.2 Differenzperspektive und Karriereent-
wicklung
Die Anwendung einer Differenzperspektive auf die
Frage der Führung in Organisationen legt nahe, dass
die Aufwertung weiblicher Werte das Potential in sich
trägt, Organisationen grundlegend zu verbessern und
zu verändern. Diese Idee geht einher mit dem Diskurs
über den „weiblichen Führungsstil“, der in der Litera-
tur aber auch der Wirtschaft seit den 1980er Jahren
stattfindet. Auf der Suche nach alternativen Zugängen
zum traditionellen Management in Organisationen
wurde u.a. die Erhöhung des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen mit dem Argument gefordert, Frauen
könnten ihre „typisch weiblichen Potentiale“ in die
Führungsetagen der Unternehmen einbringen. Ein
„weiblicher Führungsstil“ der – so die stereotype Zu-
schreibung – mit Personenbezogenheit, Einfühlung,
Intuition und Teamorientierung assoziiert wird, könne
und solle zu den notwendigen Veränderungen von
Organisationen, wie etwa der Verflachung von Hierar-
chien, Flexibilisierung und der verstärkten Zuwendung
zu teamorientierten Arbeitsmodellen beitragen.83 Doch
kritische Analysen84 zeigen, dass dadurch keineswegs
gewährleistet ist, dass Frauen in Genuss von Vorteilen
kommen. Dieser Ansatz konnte wenig dazu beitragen
das Geschlechterverhältnis in den Führungsetagen
auszugleichen. Die Aufwertung von „Weiblichkeit“ er-
weist sich jedoch nicht als „Geschenk“ an die Frauen,
sondern im Gegenteil. Sie löst Erwartungen an weib-
liche Führungskräfte aus, sich genau an solche stere-
otypen Verhalten anzupassen und sich folglich als
Führungskraft neben den analytisch, strategischen
Anforderungen, die männlich konnotiert sind, ver-
stärkt um das Soziale und die Beziehungen als
„Mütter“ in den Organisationen zu kümmern. Dadurch
wird die „Weiblichkeit“ aber zu einer neuen Zusatzan-
forderung, die kaum erfüllbar ist85 und die auch An-
passung an männliche dominierte Organisationskultur
und -normen einschließt. Die Argumentation mit „Vor-

81 Wetterer (2005)
82 Smykall (2000)

83 Krell (1994) 84 Krell (1997); Raststetter
(1997)

85 Krell (2002)
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teilen weiblicher Führung“ scheint hierbei eine sehr
eingeschränkte Reichweite zu haben.

Um Geschlechtergerechtigkeit beim Zugang zu und in
Führungspositionen zu erreichen, sind Konzepte an-
gesagt, die darauf abzielen eine Veränderung von
Unternehmenskultur und -struktur zu bewirken.
Wenn, wie aus einer Differenzperspektive ebenfalls
ableitbar ist, Frauen auf einer individuellen Ebene ihre
persönlichen Vorstellungen von Weiblichkeit leben
dürfen (sollen), so müssen Vorkehrungen für die
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatsphäre getroffen
werden. Die bisher von Unternehmen gelebte Vorstel-
lung der „Reproduktionsarbeit als Privatsache“ muss
dabei revidiert werden, wenn die spezifischen Fähig-
keiten von Frauen in der Organisation mehr Platz
haben sollen. Es geht darum, Maßnahmen zu schaf-
fen, die es Frauen und Männern erlauben, neben der
Erfüllung ihrer beruflichen Tätigkeiten – und eben
auch einer Führungsaufgabe – etwa Kinder oder pfle-
gebedürftige Elternteile wunschgemäß zu betreuen.

Solche Maßnahmen wären etwa Career Couple Pro-
gramme, die es beiden Elternteilen ermöglichen ihre
Karrieren und ihre privaten Interessen in Einklang zu
bringen. Eine weitere Möglichkeit steckt hinter der Op-
tion ein Job Sharing System bei Führungskräften ein-
zuführen und zu unterstützen. Die Differenzperspektive
legt aber auch die Implementierung von Frauennetz-
werken nahe, welche die gegenseitige Unterstützung –
etwa in Form von MentorInnenprogrammen – fördern
und Raum für den Austausch geschlechtsspezifischer
Fragestellungen bieten, oder sich der Identifizierung
und Informationsbereitstellung von geschlechtsblinden
Prozessen in der Organisation widmen. 

6.3 Postmoderne und Karriereentwicklung
Eine weitere Bereicherung erfährt die Aufgabenstel-
lung das Thema „Karriereentwicklung und Führung“
zu beleuchten, wenn es aus der Perspektive eines
postmodernen feministischen Zugangs betrachtet
wird. Hier tritt das Thema „Führung“ in Unternehmen
– und damit auch der Aufstieg zur Führungskraft und
den damit verbundenen Zuschreibungen und Normen
– als ein Subjekt widerstreitender Diskurse in unserer

Gesellschaft zu Tage. Es wird klar, dass sowohl dem
Führungsdiskurs als auch dem Weiblichkeitsdiskurs
unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben werden
und überall Gendernormen zugrunde liegen, die in der
konkreten Organisation zu thematisieren sind. Aufga-
be wäre es nun, den organisationalen Diskurs zu
beleuchten und Begriffe wie „Karrierefrauen“ oder
„Teilzeitführungskräfte“ zu dekonstruieren. Es gilt zu
fragen, welche Annahmen hinter diesen Begriffen in
der vorliegenden Organisation stecken. Mit welchen
Beispielen oder anhand welcher Begebenheiten sind
diese Begriffe in den organisationalen Kontext einge-
bettet? Was wird dabei ausgeblendet und welche
Begriffe dominieren den Diskurs? Ist eine Führungs-
kraft, die ihre/seine privaten Tätigkeiten genauso ernst
nimmt, wie die bezahlte Arbeit in der Organisation
überhaupt vorstellbar oder wird dies tabuisiert? Wird
die Unterbrechung einer Karriere, eine Auszeit, sei es
ein Sabbatical oder eine Kinderbetreuungskarenz,
unhinterfragt als Hindernis dafür angesehen, um an
die Spitze des Unternehmens zu gelangen? 

Durch die sorgfältige Analyse der vorherrschenden
Diskurse in der Organisation wird bisher aus dem
„Karrierediskurs“ Ausgegrenztes sichtbar gemacht,
(z.B.: ist Karriere immer mit Führung verbunden oder
gibt es eine ExpertInnenkarriere?) und weitere Diver-
sitätsfaktoren, wie das Alter, Ethnizität, oder psychi-
sche und physische Fähigkeiten in die Überlegungen
(z.B: sind Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen,
unabhängig von Alter möglich?) miteinbezogen. Im
Fokus solcher Prozesse steht die Reflexion der Dis-
kurse im Hinblick auf das Potential für die Repro-
duktion und Verfestigung oder für die Veränderung
der Geschlechterverhältnisse. Darauf basierend kön-
nen Maßnahmen entwickelt werden. 

6.4 Doing Gender und Karriereentwicklung 
Wendet man das Konzept des Doing Gender auf
Frauen in Führungspositionen an, so bedeutet dies zu-
nächst, dass Frauen und Männer für Führungsauf-
gaben von Natur aus als gleichermaßen geeignet ge-
sehen werden. Doch das eingelernte geschlechtsspe-
zifische Handeln, die unterschiedlichen Erwartungen
an die Darstellung der Geschlechterrollen und die

86 Acker (1990)
87 Simpson (1998)

88 Hofbauer (2002) 89 Volker (1999): Frauen mit Kindern zeigen in der Studie von
Simpson (1998) wie erwartet die stärkste Abgrenzung, aber
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Zuschreibung von Geschlechterstereotypen, die in den
alltäglichen Interaktionen verfestigt werden, wird für
Frauen zur (unbewussten) Barriere. An dieser Aus-
grenzung oder Grenzziehung nehmen sowohl Männer
als auch Frauen teil und es sind auch betriebliche
Strukturen involviert. Doing Gender-Prozesse, die
Frauen von Führungspositionen ausschließen, sind
kaum Teil der formalen Anforderungen, sondern sind in
Organisationen „inkorporiert“, sind Teil der „gendered
substructures“.86 Diese vergeschlechtlichte „Substruk-
tur“ zeigt sich in zeitlichen und örtlichen Arrangements
von Arbeit, Regeln für Verhalten am Arbeitsplatz, oder
in der Beziehung zwischen Arbeitsplatz und Privatheit.
Wie solche Ausgrenzungen funktionieren, wie sie auf-
gedeckt werden können und ihnen entgegen gehan-
delt werden kann, ist Thema im Doing Gender. 

Beispielsweise wird von Führungskräften vielfach
überdurchschnittliches Engagement für ihre Arbeit er-
wartet, erkennbar etwa an der Neigung zu überlangen
Arbeitszeiten. Simpson87 hat in einer empirischen Stu-
die belegt, dass Führungskräfte länger am Arbeits-
platz verbleiben, als es ihre Aufgaben rechtfertigen. Es
wird eine Art “Anwesenheitskult“ betrieben, der nicht
auf eine höhere Produktivität abzielt – denn ab einem
gewissen Zeitpunkt sinkt erwiesenermaßen Produkti-
vität, Belastbarkeit und Stresstoleranz deutlich – son-
dern darauf, überdurchschnittliche Leistungsbereit-
schaft und Engagement zu vermitteln und dies als
Verdrängungsstrategie von MitstreiterInnen in der be-
trieblichen Statuskonkurrenz einzusetzen. Dieser
Anwesenheitskult ist eine (überwiegend) männliche
Inszenierung von Leistung, und damit eine Form von
männlichem Doing Gender, das symbolische Barrier-
en für Frauen schafft.88 Frauen können aufgrund von
Familienverantwortung oft nicht mithalten bzw. treffen
eine rationale Entscheidung dagegen, indem sie ihre
Lebenszeit nicht in diesem Ausmaß für die Karriere
investieren („reflexive Karrierebeschränkung“).89

Ein Undoing Gender kann individuell erfolgen, indem
Frauen das Spiel des Anwesenheitskults mitmachen.
Dies erfordert nicht nur ein Können, d.h. den zeit-
lichen Spielraum zum Mitmachen, sondern auch ein
Wollen. Gleichzeitig ist aber auch anzumerken, dass

diese Haltung einer „reflexiven Karrierebeschränkung“
zugunsten einer Balance von Arbeit und anderen Le-
bensbereichen nicht nur bei Frauen zu finden ist, son-
dern zunehmend auch unter männlichen Führungs-
kräften besteht. Möglicherweise führt dies zu neuen
Grenzziehungen quer zum Geschlecht. Aber bislang
scheinen die Frauen, die im Machtspiel um Top-
Positionen mitmachen und dabei ein Undoing Gender
betreiben, keine nachhaltige Wirkung auf einen dauer-
haften Abbau von Geschlechtergrenzen zu haben.90

Eine andere Möglichkeit zur Neutralisierung durch Be-
grenzung dieser Doing Gender-Prozesse ist es, die An-
wesenheitszeiten von Führungskräften stärker zu for-
malisieren. Gerade bei Führungskräften sind Überstun-
den und Zeitaufzeichnungen Ausnahme und die
Flexibilisierung der Arbeitszeit führt dazu, dass informel-
len und unkontrollierbaren Arbeitszeiten mehr Spiel-
raum gegeben wird. Praktiken, die dies einschränken,
stoßen zwar nicht unbedingt auf Gegenliebe, haben
aber eine Schutzfunktion. Beispielsweise können
Zeitaufzeichnungssysteme, die Arbeitszeiten über einer
bestimmten Grenze ignorieren oder ungeheizte Büros
an Wochenenden, überlange Arbeitszeiten zwar nicht
verhindern, aber zu Signalen für Zeitbeschränkungen
werden. Dies alles verhindert eine Ausgrenzung von
Frauen jedoch nur dann, wenn diese diskriminierenden
Strategien nicht sofort durch andere ersetzt werden. 

Wie das Fallbeispiel deutlich zeigt, ist es von größter
Wichtigkeit nicht nur darauf zu achten, sondern auch
explizit offen zu legen mit welcher geschlechtertheo-
retischen Perspektive gearbeitet wird. Denn die An-
wendung unterschiedlicher Ansätze im Rahmen von
Gender Mainstreaming beleuchtet nicht nur unter-
schiedliche Geschlechterkonstruktionen, sondern hat
auch unterschiedliche Zielsetzungen und daraus
abgeleitete Maßnahmen zur Folge. Der Einbezug die-
ser Geschlechterperspektiven zu Beginn eines Gen-
der Mainstreaming Prozesses stellt ein unabdingbares
Merkmal zur Entwicklung einer qualitätsorientierten
Implementierung von Gender Mainstreaming dar.
Daher werden im Folgenden zusammenfassend die
Implikationen der unterschiedlichen Geschlechter-
perspektiven dargestellt.

nicht wegen der geringsten Zeitressourcen, sondern weil sie mit
ihren familiären Interessen am ehesten eine innere Distanz gegen-

über betrieblichen Verhaltenserwartungen aufbauen.
90 Hofbauer (2002)
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7. Implikationen der
Geschlechterperspektiven für
Gender Mainstreaming 

Gleichheits-, Differenz- und Transformationsperspek-
tive haben Implikationen auf die Gleichstellungsziel-
setzungen und damit auf den Inhalt von Gender
Mainstreaming Prozessen.

Die Strategie Gender Mainstreaming wäre kaum mög-
lich ohne die Erkenntnis, wie sehr Geschlechter und
die Vorstellung über Geschlechterverhältnisse in
Alltagspraxen und Denkstrukturen eingeschrieben
sind.91 Die Umgestaltung gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen, und konkret bei Gender Mainstrea-
ming, die Umgestaltung diskriminierender Strukturen,
welche geschlechterspezifische Ungleichheiten (re)-
produzieren, orientiert sich an bestimmten konstruier-
ten Leitbildern über „typische“ Männer und Frauen. 

Wenn Gleichstellung in allen Lebensbereichen und
damit auch eine Aufhebung der Arbeitsteilung und
Trennung der Zuschreibung der gesellschaftlichen
Sphäre der Erwerbsarbeit und der privaten Sphäre
der Reproduktion erreicht werden soll, dann muss mit
traditionellen Vorstellungen über „Weiblichkeit“ und
„Männlichkeit“ mit ihren dazugehörigen Stereotypen
gebrochen werden92; das heißt, es muss ermöglicht
werden, neue Konzeptualisierungen von Geschlech-
tern in den Prozess des Gender Mainstreamings ein-
fließen zu lassen. 

In der politischen Praxis ist das Potential der kriti-
schen Reflexion von Geschlecht selten vorhanden.
Allgemein scheint in der Politik gender als eine Art
„Passpartout“93 zu fungieren, der mit unterschied-
lichen Inhalten gefüllt wird, werden sex und gender
synonym verwendet, „als wäre gender nichts als ein
höflicher Euphemismus für sex“94. Daran konnte auch
Gender Mainstreaming bisher wenig verändern. Die
Praxis der Implementierung von Gender Mainstrea-
ming zeigt, dass sich die Bedeutungsreflexion von
gender vielfach darauf beschränkt, dass die Betrach-
tungsebene die Geschlechterverhältnisse, d.h. Frauen
und Männer sind.

Die Entwicklung und systematische Aufbereitung von
Geschlechterperspektiven für die Nutzung in Gender
Mainstreaming stellt einen wesentlichen Aspekt der
Qualitätsentwicklung dar. Dadurch werden die Stra-
tegien der Anwendung einer Standardisierung zuge-
führt und kann eine alltagsideologische Konzeptua-
lisierung verhindert werden.

Auch bei der Entwicklung der jeweiligen konkreten
Analysen der Ausgangssituation und der Erarbeitung
und Reflexion der Zielsetzung im Rahmen von Gender
Mainstreaming Prozessen sind die geschlechtertheore-
tischen Zugänge zu nutzen, um die Wirkung von Maß-
nahmen auf die Geschlechterverhältnisse in Diskussion
stellen zu können. Die transparente und bewusste
Entscheidung für eine der geschlechtertheoretischen
Perspektiven in Abhängigkeit von Situation, Ziel,
Werten und Kompetenzen der Beteiligten ist ein
Merkmal, an dem, nach Meinung der Autorinnen die-
ses Beitrages, qualitätsvolles Vorgehen zu erkennen ist. 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Implika-
tionen der in diesem Beitrag vorgestellten geschlech-
tertheoretischen Perspektiven für die Qualitätsent-
wicklung von Gender Mainstreaming zusammenfas-
send dargestellt. Dabei ist darauf zu verweisen, dass
die Aspekte, die hier angesprochen werden, bereits
die Kritik und Weiterentwicklung der jeweiligen ge-
schlechtertheoretischen Perspektiven beinhalten und
damit auch zu Überschneidungen der Perspektiven
führen. Im Sinn der Reflexion der Implikationen ist dar-
auf zu achten, dass mindestens zwei Interpretationen
möglich sind: Eine normativ differenzierende, welche
die Unterschiede zwischen den Geschlechterpers-
pektiven aufzeigt und eine zweite, welche ihre Weiter-
entwicklungen, und damit die Elastizität der unter-
schiedlichen Zugänge, voll auszuschöpfen anstrebt. 

7.1 Gleichheitsperspektive und Gender
Mainstreaming
Unter dem Blickwinkel der angenommenen Gleichheit
von Frauen und Männern und der Umsetzung dieser
Annahme in gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Realitäten finden sich heute unter dem
Titel Gender Mainstreaming viele der Maßnahmen
wieder, die politischen, feministischen Bewegungen

91 Wecker (2000) 92 Pinl (2002) 93 Knapp (2000)
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entnommen wurden. Sie – die Maßnahmen – setzen
zum Teil auch die Tradition der Frauenförderung fort.
Zu den Maßnahmen zählen:

� sämtliche Veränderungen der rechtlichen Situation
(Gleichheit vorm Recht und im Recht), die
Gleichheit herstellen,

� wie auch Förder- und Kompensationsmaßnahmen,
welche zur Herstellung von – vor allem formaler
und materialer – Gleichheit als notwendig zu erach-
ten sind.

Die Anpassung an eine Norm (ohne Knappheitsma-
nagement) oder die quotierende Reglementierung
(Knappheitsmanagement) weisen auf unterschiedliche
Herausforderungen hin, die dabei aufzunehmen sind.

Die Gleichheits- und die nachfolgend beschriebene
Differenzperspektive bergen für Gender Mainstrea-
ming insofern ein Dilemma, als es nicht die Ununter-
schiedenheit im Bezug darauf auflöst, ob Gleichheit
und Differenz Ausgangspunkt des Denkens sind oder
vielmehr die zu verhandelnde Vision. Damit wird aber
auch nicht transparent, ob es um die Nutzung oder
Aufhebung von Differenz und Gleichheit geht. 

7.2 Differenzperspektive und Gender
Mainstreaming
Aus der differenztheoretischen Perspektive ergeben
sich folgende Ansatzpunkte, wie zur Qualitätsent-
wicklung von GM beigetragen werden kann: 

� Es geht zunächst um die Untersuchung, was es in
einer jeweils spezifischen Situation oder Entschei-
dung heißt, „Mann“ oder „Frau“ zu sein. Dabei
steht also die historische Variable Geschlecht im
Vordergrund. Diese kann je nach Kontext mit ande-
ren Bedeutungen besetzt sein. Die Analyse zielt auf
die Frage ab, inwiefern unterschiedliche Bedürf-
nislagen und spezifischen Fähigkeiten, die sich aus
den Lebenssituationen der Frauen und Männern
ergeben, berücksichtigt werden und welche Kon-
sequenzen daraus für die Schaffung von Chancen-
gleichheit ableitbar sind. 

� Die Differenzperspektive inklusive ihrer Kritik eignet
sich, Geschlechterthemen in Organisationen be-

sprechbar zu machen und bietet vielfältige Anknüp-
fungspunkte, um zunächst die Geschlechter-
blindheit politischer Praktiken aufzudecken und die
Nichtbeachtung weiblicher Perspektiven und
Anliegen aufzudecken. 

� In Gender Mainstreaming Prozessen wird es daher
„hilfsweise“ darum gehen, „Gruppen“ zu unter-
scheiden. Da diese aber so nicht existieren und nur
über Stereotype zusammengehalten werden, gilt
es gleichzeitig auch zu hinterfragen inwieweit von
gemeinsamen sozialen Gruppen der „Männer“ und
„Frauen“ auszugehen ist. Weiters ist zu prüfen, ob
die Kategorie Geschlecht durch die Verbindung mit
anderen sozialen Kategorien (Ethnizität, Alter,
Bildung, Behinderung, usw.) in einer spezifischen
Situation einen Bedeutungsverlust erfährt und eine
intersektionale Betrachtung mehr Gleichstellung
und Gerechtigkeit hervorbringen mag. Dies zeigt
aber bereits den Übergang zur Transformations-
perspektive auf. 

7.3 Transformationsperspektive und Gender
Mainstreaming
Die Gefahr der Festschreibung von Stereotypen beim
Einsetzen der Gleichheits- und Differenzperspektive
im Gender Mainstreaming provoziert die Frage, wie
die Perspektive der Transformation einen Beitrag zur
Qualität bei der Einführung und Umsetzung der Stra-
tegie des Gender Mainstreaming leisten kann. Durch
ihren Bezug auf die Konstruktion und Dekonstruktion
der Geschlechter kann sie nicht nur dazu beitragen,
die ungelöste Debatte zwischen Gleichheit und
Differenz aufzulösen, sondern auch die Gefahr der
Festschreibung von Stereotypen durch Infragestel-
lung der traditionellen Geschlechterkonzepte von Frau
und Mann zu mindern.

7.3.1 Postmoderne und Gender Mainstreaming 
Die Perspektive der postmodernen Feminismen fo-
kussiert auf die durch Diskurse hergestellten Ge-
schlechterkonstruktionen und kann damit durch fol-
gende Ansatzpunkte für Gender Mainstreaming
genutzt werden: 

� Gender Mainstreaming soll dazu beitragen, dualisti-
sches Denken zu überwinden, indem die Realitäts-

94 Scott (2001), zitiert nach Gildemeister, Robert (2003), S. 222
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95 Gildemeister, Robert (2003) 96 Gildemeister, Robert (2003) Koppetsch und Burkart (1999) in eindrucksvoller Weise darstellen.
Doch auch in den Interaktionen bei der Umsetzung von Politik, wie
beispielsweise bei Beratungsgesprächen für Arbeitsuchende oder
bei Bildungsveranstaltungen, oder auch im täglichen Umgang zwi-

97 Diese Diskrepanz zwischen Gleichheitsnorm und Alltag tritt ins-
besondere bei der Arbeitsteilung im Haushalt auf, wie dies

tüchtigkeit der Unterscheidung geprüft wird und
Widersprüche bewusst gemacht werden. Die post-
moderne Perspektive und die Kritik, dass Gender
Mainstreaming im schlechtesten Fall dazu beträgt,
Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren, ermög-
licht es, insbesondere den Blick für präkare(?) und
kontraproduktiven Effekte zu schärfen. Diese Ef-
fekte werden durch ein dualistisches Geschlech-
terverständnis, das Gesellschaftsmitglieder in zwei
als unterschiedlich geltende Gruppen teilt, welche
für unterschiedlichen soziale Positionen vorgese-
hen sind und die unterschiedliche Potenziale und
Orientierungen haben, erzeugt.

� Bei Gender Mainstreaming Prozessen ist der Blick
ist auf diskriminierungsreproduzierende institutio-
nelle und organisationale Strukturen und Prozesse
zu legen. Aus postmoderner Perspektive sind
dafür zunächst die dominanten Diskurse, innerhalb
derer konkrete Aufgabenstellungen und Zielset-
zungen verortet werden können, zu identifizieren
und auf ihre zugrundeliegenden Gendernormen
hin zu befragen. Dabei geht es darum, das Po-
tenzial der laufenden dominanten Diskurse in der
Organisation dahingehend zu untersuchen, ob
und wie diese zu einer Veränderung der
Geschlechterverhältnisse beitragen können oder
inwiefern sie systematisch Ausschließungsmecha-
nismen produzieren. Darauf aufbauend müssen
beispielweise Verhandlungen darüber geführt wer-
den, welchen Stellenwert der „Gleichstellungs-
diskurs“ in der Organisation einnehmen soll und
welche Maßnahmen mit einer angestrebten, in den
Zielsetzungen festgelegten, Platzierung zu ver-
knüpfen sind. 

7.3.2 Doing Gender und Gender Mainstreaming
Doing Gender setzt ebenfalls an der Überwindung
des dualistischen Denkens von Geschlecht oder Ge-
schlechtern an. Um Benachteiligungen von Ge-
schlechtern systematisch zu kontrollieren und bereits
im Entstehungsprozess zu vermeiden, muss die De-
und Rekonstruktion die offensichtlich und wie selbst-
verständlich erscheinenden Geschlechterrealitäten
hinterfragen. Dadurch wird ihr sozial konstruierter

und damit kontingenter Charakter sichtbar ge-
macht.95 Darüber hinaus beinhaltet der Doing Gender
Ansatz für die konkreten kontextgebundenen Hand-
lungen im Rahmen der Umsetzung der Gender Main-
streaming-Strategie einen besonderen Stellenwert,
weil er unabgängig von der jeweiligen Vorstellung
über Geschlechter und Geschlechterverhältnisse zu
einer ständigen Reflexion der AkteurInnen anregt. 

Doing Gender im Gender Mainstreaming lenkt den
Blick auf die Geschlechterkonstruktion durch politi-
sche Institutionen und soll die entsprechenden institu-
tionellen, geschlechterdiskriminierenden Strukturie-
rungen aufdecken und vermeiden. Dies gilt für alle
Phasen des Gender Mainstreaming-Prozesses,
betrifft aber vor allem die Umsetzungsschritte von
Gender Mainstreaming, wenn das Konzept vom Top
zu den Umsetzenden weitergetragen wird. Denn ge-
rade hier kommt es zur „Diskrepanz zwischen Prinzip
und Realität“96, wird der Widerspruch zwischen
Gleichheitspostulat und alltäglichem Geschlechter-
handeln offensichtlich. Denn während die Idee der
Gleichheit einer reflexiven Diskurslogik gehorcht,
beruht der tagtägliche Umgang mit Geschlecht einer
anderen praktischen Logik, die durch die persön-
lichen Erfahrungen mit Geschlecht oder der eigenen
Geschlechteridentität geprägt ist und damit gewöhn-
lich auf einem naturhaft bestimmten Differenzdenken
beruht.97 Gender Mainstreaming bedeutet damit nicht
nur, dass Gleichstellung in der Organisation verankert
und von den AkteurInnen verinnerlicht wird, sondern
auch, dass es sich in der Alltagspraxis entgegen der
Logik der Differenzierung der Geschlechter durch-
setzt. 

Konkret ergeben sich aus der Doing Gender Perspek-
tive folgende Ansatzpunkte für Gender Mainstrea-
ming:98

� Statt die soziale Konstruktion von Geschlecht als
Ausgangspunkt und Voraussetzung zu betrachten,
muss sie zum Ziel und Gegenstand gemacht wer-
den. Denn die Forderung und die Konzepte der
Einbeziehung der Geschlechterperspektive in
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schen MitarbeiterInnen in Betrieben, bestimmen eingeübte Prakti-
ken und Erfahrungen das Verhalten, in denen das Geschlechterhan-
deln passiert und kaum reflektiert ist.

98 vgl. Gildemeister, Robert (2003)
99 Solche lebenslaufsteuernden Strukturvorgaben ergeben sich 

beispielsweise durch Betreuungsaufgaben von Kleinkindern etc.

sämtliche politische Planungen, Maßnahmen und
Verfahren machen sich an den lebenslaufsteuern-
den Strukturvorgaben fest99 und verfestigen damit
die Struktur. Für die Auflösung der Geschlechter-
dualität und -hierarchie und der Einführung von
Vielfältigkeit muss Gender Mainstreaming die ange-
strebte Veränderung eben dieser dichotomen und
hierarchischen Konstruktion der Geschlechter zum
Ziel und Gegenstand machen.

� Statt Parteilichkeit und ihrer Prinzipialisierung, die
Differenz schafft, ist eine Neutralisierung der
Basisdifferenz nötig. Denn die Parteilichkeit für
Frauen behindert adäquate Wahrnehmungs- und
Handlungsmuster zum Abbau der Geschlechter-
differenz.

� Statt einer Optimierung innerhalb der Strukturen
der Geschlechterrelation und Nutzung von Hand-
lungsspielräumen für Frauen ist es notwendig, die
Strukturvorgaben und die Konstrukte der Ge-
schlechterrelationen zu reflektieren. Denn wenn
Gender Mainstreaming versucht, die Strukturvor-
gaben der Geschlechterrelation immanent zu opti-
mieren und Handlungsspielräume für Verbesse-
rungen von Integration- und Anpassungschancen
von Frauen zu nutzen, werden zwar Erfolge erzielt,
aber ein Teil der Betroffenen verfehlt. Gerade die
wirklich Benachteiligten fühlen sich nicht durch
das „Geförderte“ angesprochen. Damit wird
Differenz bei Frauen eher geschaffen als vermin-
dert.

� Statt der Verharrung auf bestimmten Strukturen
und Erklärungsmodellen, die der Realität nicht ent-
sprechen, wäre es wichtig, die Veränderungen im
Konstruktions- und Realisierungsmodus zu verste-
hen um die verschiedenen Widersprüchlichkeiten
in der Geschlechterrelation zu begreifen. Denn
Gender Mainstreaming versucht auf Strukturen,
Lebensformen und kulturelle Kodierungen einzu-
wirken, die ihrerseits in Bewegung sind. 

� Statt sich in einer Ambivalenz von Gleichheit und
Differenz zu verfangen, ist es nötig, dass Gender
Mainstreaming Ungleichheit abbaut. Dies ist nur
ohne den Rückgriff auf Geschlechterhierarchie und
-dualität möglich. Denn diese Ambivalenz hat zur

Folge, dass die Relevanz der Kategorie Geschlecht
immer wieder aufs Neue herausgestrichen und das
Denken in der Differenz verfestigt wird. Das
Festhalten an dualen und hierarchischen Ge-
schlechterkonstruktion blendet häufig die tatsäch-
lich erlebte und erfahrene soziale Welt von
Menschen aus.

Um die Verstärkung geschlechtsspezifischer Benach-
teiligungen durch politische Funktionen zu verhindern,
müssen bei der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming die traditionellen Vorstellungen über Geschlecht
stärker in Frage gestellt und diesen aktiv entgegen
getreten werden. Dabei entgeht man dem Paradoxon
einer konstruktivistischen Gleichstellungspolitik,
indem nicht die bestehenden Unterschiede zwischen
Frauen und Männern, sondern die politischen Pro-
zesse, die diese Unterschiede prägen, zum Ziel wer-
den. Wann immer politische Maßnahmen eine
geschlechtsspezifische Zuweisung von Arbeit, Orien-
tierung oder Ressourcen beinhalten, sollen die damit
verbundenen Geschlechtervorstellungen und -wirkun-
gen überprüft werden. Damit wird nicht geleugnet,
dass sich Frauen und Männer real unterscheiden.
Aber die Unterschiede werden nicht auf das Wesen
der Geschlechter zurückgeführt, sie gelten dement-
sprechend nicht für alle Frauen und Männer gleicher-
maßen und wirken simultan mit ethnischen, regiona-
len oder Klassenunterschieden. 

Dies erfordert allerdings, dass Gender Mainstreaming
wesentlich durch (Selbst-)Reflexion wirkt, indem die
Einflussnahme auf die Geschlechterkonstruktion von
politischen Strukturen und Vorgaben bzw. politischen
Handeln immer wieder aufs Neue hinterfragt wird.
Doch gerade dieser Auftrag zur (Selbst-)Reflexivität
verändert die Praxis von Gleichstellungspolitik, wie
sie bisher gelebt wurde (wenn sie vorhanden war).
Denn dies ist nicht durch eine Delegation der Gleich-
stellungspolitik an dafür beauftragte Personen um-
setzbar, sondern bedarf einer ständigen Auseinan-
dersetzung aller AkteurInnen mit der Geschlechter-
konstruktion und widerspricht den Tendenzen zu
Standardisierung und generalisierten Bearbeitungs-
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routinen.100 Die Frage, wie Gender Mainstreaming als
eine Dauerreflexion institutionalisierbar ist, wie dies
beispielsweise Schelsky schon in den sechziger Jah-
ren aufgegriffen hat, ist damit auch für eine adäquate
Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Doing Gen-
der-Ansatz im Konzept des Gender Mainstreaming
offen. 

8. Schlussbemerkung

Wie dieser Beitrag zeigt, ist es für die Qualitätsent-
wicklung von Gender Mainstreaming von größter
Wichtigkeit, sich mit den unterschiedlichen Ge-
schlechterkonzeptionen zu beschäftigen, um aus der
ideologisch-diskursiven Reproduktion von Zweige-
schlechtlichkeit im Sinne von naturhaften Wesen von
Frau und Mann herauszutreten und zur Gleichstellung
der Geschlechter beizutragen. Für die theoretisch-
konzeptuelle Ebene von Gender Mainstreaming
bedeutet dies, den Differenzansatz, welcher gemäß
Wetterer101 per se dem Gender Mainstreaming Ansatz
eingeschrieben ist, zu hinterfragen und auf andere
Geschlechterkonzeptionen, wie wir es getan haben,
zu verweisen und deren weitreichende Implikationen

für Gender Mainstreaming Prozesse und die organi-
sationale Praxis aufzuzeigen. Auch das Fallbeispiel
verdeutlicht die Notwendigkeit darauf zu achten, wel-
che Geschlechterkonzeption mit welchen Implikatio-
nen gerade verhandelt wird und darauf Wert zu legen,
alle Geschlechterkonzeptionen – welche  meistens
implizit mitverhandeltet werden –  offen zu legen und
zur Disposition zu stellen. Diese Veröffentlichung der
mitlaufenden Geschlechterkonzeptionen erlaubt es,
aus oftmals sehr ideologisch besetzten Diskussionen
im Rahmen von Gender Mainstreaming  sehr produk-
tive Prozesse für die Gleichstellung aller Geschlechter
in Gang zu setzen. Mit dem Blickwinkel auf die Vielfalt
von Geschlechterkonzeptionen werden Lernprozesse
initiiert, die den Abbau von Ängsten fördern,  welche
unter dem Motto „Verlust von erworbenen Rechten,
Status und Rollen sowie Identitäten“ zusammenge-
fasst werden können. Eine Sichtweise der Vielfalt von
Geschlechterkonzeptionen eröffnet ungeahnte Ein-
sichten in die gelebten Geschlechterkonzeptionen der
OrganisationsteilnehmerInnen wie auch der Organisa-
tion selbst und bietet die Möglichkeit, sich von jenen
geschlechterdiskriminierenden organisationalen Pra-
xen zu verabschieden, die nicht nur Ungleichheit und
Abwertung von Vielen (hier: Frauen)  herstellen, son-
dern auch den Dominanzgruppen (hier: Männern)
zum Nachteil gereichen.

101 vgl. Höyng (2002); Bothfeld, Gronbach (2002); Gildemeister, 
Robert (2003), Meuser (2004b)

101 Wetterer (2002)
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1. Einleitung und Zielsetzung

Gegenstand feministischer Theorien und Praxen ist
die Analyse und Kritik der Konstruktionen von Ge-
schlecht und Geschlechterverhältnissen im Kontext
gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnis-
se. Die Kategorie Geschlecht wird dabei, je nach
Theorieansatz, aus verschiedenen Blickwinkeln kon-
zeptualisiert, verhandelt und eingesetzt. Gemäß der
sozialen Konstruktion von Geschlecht ist dieses keine
biologische Eigenschaftszuschreibung, sondern viel-
mehr ein soziales System, welches mittels Inter-
aktionen, Sprache, Zeichen und Symbole etc. herge-
stellt wird und durch diese situativ Bedeutung erhält1.
Die Kategorisierung von Menschen nach Geschlecht
bringt in Verbindung mit weiteren Kategorien wie
Klasse, Ethnie, Alter, Religion, sexueller Orientierung,
usw. ein komplexes hierarchisches System von
Herrschaft und Unterordnung, von Ungleichheiten
hervor. Viele zentrale Bereiche der westlichen
Gesellschaft wie Arbeit, Familie, Politik, Recht usw.
werden so organisiert und Menschen unterschiedliche
soziale Positionen zugewiesen. Geschlecht in Ver-
bindung mit anderen Diversitätskategorien dient also
als gesellschaftliches Struktur- und Ordnungsprinzip,
prägt die Praxis sozialer Rollen und stellt daher nach
der theoretischen Position des Konstruktivismus eine
soziale Institution dar, welche veränderbar ist2. Je
nachdem wie Geschlecht konstruiert wird und aus
welcher Perspektive dabei Macht- und Herrschafts-
verhältnisse rekonstruiert werden, eröffnen sich unter-
schiedliche Möglichkeiten im Bezug auf Zielrichtun-

gen, Inhalte und Methoden für individuelle, organisa-
tionale sowie soziale und politische Veränderungs-
maßnahmen bzw. -interventionen. 

Die unterschiedlichen Positionen zur Konstruktion und
Reproduktion von Geschlechtern und Geschlechter-
verhältnissen bestimmen auch die Qualität von Gen-
der Mainstreaming bezüglich seiner Umsetzung und
Ergebnisse. Gemäß der von der EU für Gender Main-
streaming vorgegebenen Definition von Geschlecht
steht die Differenzperspektive im Mittelpunkt3, mit der
Gender als veränderbar – weniger auf der Ebene von
„sex“ (biologisches Geschlecht), aber deutlich auf der
Ebene von „gender“ (soziales Geschlecht) – in den
Mainstream einfließen soll4. Damit ist die Gefahr gege-
ben, dass durch die Zuweisung von „männlich“ und
„weiblich“ konnotierten Bereichen zur Aufrechterhal-
tung und Weiterschreibung dualer und hierarchischer
Geschlechterverhältnisse beigetragen wird. Die Queer
Theory, welche in der Perspektive des feministischen
Poststrukturalismus verortet ist, eröffnet die Möglich-
keit diese strukturelle Dualität und Hierarchie der Ge-
schlechter – auch im Gender Mainstreaming – aufzu-
brechen und Raum für mehr als zwei geschlechtliche
Positionen jenseits der heterosexuellen Matrix zu
schaffen5. 

Das Ziel des Beitrags ist, die Strategie des Gender
Mainstreaming mit Ideen der queertheoretischen
Perspektive zu konfrontieren. Der vorliegende Text
widmet sich der Frage, auf welche Weise sich Gender
Mainstreaming queerer Perspektiven bedienen und

Queer Theory und Ansatzpunkte für Gender 

Regine Bendl / Christa Walenta

1 Siehe z.B. Frey/Dingler (2001);  Hagemann-White (1984); 
Gildemeister/Wetterer (1992)

2 Lorber (2004) S. 13

3 Für unterschiedlliche Ansätze zur Konstruktion und Reproduktion
von Geschelcht siehe den Beitrag von Beitrag Bendl/Leitner/
Rosenbichler/Walenta in diesem Band. Zur Kritik an der Differenz-
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queeres Wissen in Gender Mainstreaming Eingang
finden kann. Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist die
Erweiterung des Gender Mainstreaming um die von
ihr geforderte „geschlechterbezogene Sichtweise“
welche durch das Einbeziehen der Queer Theory
möglich wird.  

In vorliegenden Beitrag wird im ersten Schritt in die
Grundlagen von Queer eingeführt indem die Kernaus-
sagen dieses vielsträngigen und heterogenen Theo-
riediskurses dargestellt werden. Danach werden
Ansatzpunkte und Möglichkeiten für die Qualitätsent-
wicklung von Gender Mainstreaming durch Denkan-
stöße aus der Queer Theory präsentiert.

2. Queer Theory – Grundlagen und
Entstehungszusammenhang

Die Queer Theory ist eine theoretisch-konzeptionelle
Perspektive, in der dichotome und hierarchische Ka-
tegorisierungen in Bezug auf Geschlecht und Sexua-
lität problematisiert werden und auf ihren Zusammen-
hang mit der Verteilung von Macht und Status unter-
sucht werden. „Gegenstand der Queer Theory ist die
Analyse und Destabilisierung gesellschaftlicher
Normen von Heterosexualität und Zweigeschlecht-
lichkeit“6. Queer setzt dort am stärksten an, wo der
normative Zusammenschluss von anatomischem Ge-
schlechtskörper (Sex), sozialer Geschlechterrolle
(Gender) und Sexualität sowie erotischem Begehren

(Desire) thematisiert wird. Im Zentrum steht die Ver-
knüpfung von Sex, Gender und Begehren7. Damit
stellt eine queere Perspektive eine radikale Herausfor-
derung für die dichotome und hierarchische Kons-
truktion von Geschlecht und Sexualität dar, welche
heteronormativen Beschreibungen von weiblich/män-
nlich (Sex), feminin/maskulin (Gender) und heterose-
xuell/homosexuell (Begehren) folgt. Grundanliegen
der Queer Theory und queerer Politiken ist es, Irrita-
tion auszulösen und Denkprozesse zu aktivieren, wel-
che die Selbstverständlichkeit von heterosexuellen
Normen und die Fixierung von Identitäten radikal in
Frage stellen und entnaturalisieren. Queere Perspek-
tiven leisten damit einen Beitrag zur Wissensbildung
und -zirkulation, „indem sie per definitionem gegen
Normen agieren, welche sich als Universalien dekla-
rieren“8. 

Die vielfältigen Hintergründe von Queer sind sowohl in
politischen Bewegungen als auch in theoretisch-wis-
senschaftlichen Denkansätzen zu finden. Ausgehend
von den USA, wo sich Ende der 1980er Jahre das
„Projekt Queer“ entwickelte, konnte es in den letzten
15 Jahren politisch wie auch wissenschaftlich im
deutschsprachigen Raum immer mehr Bedeutung
erlangen. 

2.1 Politische Hintergründe von Queer
Politisch entwickelte sich Queer aus der Kritik an den
zunehmenden Institutionalisierungen der Lesben-,
Schwulen- und Frauenbewegung. Einerseits regte
sich Widerstand gegen die homogenisierte Darstel-
lung nicht heterosexueller Lebensformen und der

perspektive im Rahmen von Gender Mainstreaming siehe auch
Wetterer (2002). 

4 Vgl. Bendl (2005a) S. 56
5 Vgl. Bendl (2005a)
6 Jagose (2001) S. 11

7 Perko (2005)
8 Poole (2004) S. 140

 Mainstreaming



Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming68

damit verbundenen Identitätspolitiken. Viele Betrof-
fene sahen sich zunehmend nicht mehr in diesen
Bewegungen vertreten. Andererseits waren auch die
sozialen Folgen der Aids-Krise und die damit verbun-
denen homophoben, besonders gegen Schwule
gerichteten, Feindseligkeiten und Vorurteile wichtige
Auslöser für eine neue Denkrichtung, welche herr-
schende gesellschaftliche Diskurse über Geschlecht
und Sexualität radikal in Frage stellte. Die Schuld-
zuweisungen an die sogenannten „Risikogruppen“ lie-
ßen sich durch die Verbreitung von Aids – in allen
gesellschaftlichen Bereichen – nicht aufrechterhalten.
Zudem machte dies deutlich, wie Sexualität für aus-
grenzende staatliche Politik und Gesetzgebung
genutzt wird. In Laufe der Auseinandersetzung z.B.
mit gesetzlichen Diskriminierungsfragen im Bezug auf
Schwule und Lesben wurde viel an neuem Wissen
über die versteckten strukturellen Dynamiken der
Homophobie generiert9. „Die Queertheorien bieten
deutliche Ansatzpunkte für politisches Handeln. Basis
der Politik ist nicht die geschlechtliche Identität, son-
dern der Widerstand und Widerspruch gegen die
hegemoniale heterosexuelle Normalität“10.

Die Bezeichnung „Queer“ (im englischen eigenartig,
schwul, seltsam, merkwürdig, komisch, sonderbar,
suspekt, verdächtig, verrückt, etc.), die im Englischen
als Schimpfwort für Schwule (oder andere von hetero-
normativen Normen abweichende Menschen) galt,
wurde als Provokation und ironische Selbstbezeich-
nung gewählt. Queer wurde im öffentlichen Diskurs
erfolgreich positiv aufgeladen und so als affirmativer
Begriff für die Durchsetzung queerer (z.B.: lesbisch,
schwuler, transgender, etc.) Anliegen genutzt11. Wer
oder was als „queer“ bezeichnet wird, ist, wie der
Diskurs zeigt, nicht eindeutig bestimmt. Für die
gegenwärtige Verwendung des Begriffs „Queer“ im
deutschsprachigen Raum schlägt Perko12 eine analy-
tische Dreiteilung vor, in welcher sich die Vielfalt aber
auch die Verwirrung oder Uneindeutigkeit, die durch
den Begriffsgebrauch ausgelöst wird, widerspiegelt: 

1. (Feministisch) lesbisch-schwul-queer Variante
Hier wird queer häufig auch als Synonym zu lesbisch-

schwul verwendet. Möglicherweise ist dies auch dar-
auf zurückzuführen, dass sich die schwul-lesbische
Identitätspolitik in Deutschland zeitgleich mit der aus
den USA kommenden Queer Diskussionen entwickel-
te, während sich in den USA queer teilweise als
Reaktion auf die lesbisch-schwule Identitätspolitiken
entwickelt hat. Gleichzeitig wird der Begriff queer von
lesbisch-schwulen Gruppierungen auch abgelehnt.
Kritik bezieht sich darauf, dass sich durch die
Einschleusung des Begriffs Queer in den Mainstream,
die Gefahr ergibt, daß die Errungenschaften der lesbi-
schen Feministinnen und deren kulturellen Hervor-
bringungen re-marginalisiert werden.

2. Lesbisch-schwul-bi-transgender-queere Variante
Hier wird dem Begriff Queer bereits eine Erweiterung
der Geschlechtervarianten zugestanden. Transgender
beispielsweise gilt als Überbegriff für all jene
Menschen, die das gelebte Geschlecht nicht zwin-
gend als eine Konsequenz aus dem bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht verstehen (wollen). Dabei
kann dies bedeuten, dass sie durch operative Eingriffe
oder hormonelle Behandlungen versuchen, sich dem
jeweils anderen Geschlecht anzunähern. Für viele
muss dies aber auch nicht mit einer eindeutigen
Annäherung an Frau/Mann innerhalb der Dichotomie
einhergehen, sondern kann auch andere Formen
annehmen. Diese Varianten würden eine Erweiterung
des Geschlechterkonzepts bedeuten.

3. Plural-queere Variante
Diese Variante bezieht sich auf den historischen US-
Kontext, wo Queer eng mit der Kritik der Zweige-
schlechtlichkeit und der heterosexuellen Normativität
verbunden ist. Sie kritisiert aber die Ausschlüsse
bestimmter Menschen innerhalb schwul-lesbischer
Identitätsmodelle. „In der plural-queeren Variante wird
Queer als politisch-strategischer Überbegriff für alle
Menschen verwendet, die der gesellschaftlich herr-
schenden Norm nicht entsprechen oder nicht ent-
sprechen wollen“13. Diese Auffassung von Queer ist
gegen eine eindeutige Kategorisierung und gegen
Identitätspolitiken gerichtet, welche auf der Zuschrei-
bung von homogenen Gruppen beruhen („die

9 Pühl (2005)
10 Stiegler (1999b) S. 5
11 Perko (2005) S. 15

12 Perko (2005) S. 17 ff
13 Perko (2005) S. 17 
14 Raab (2004)

15 z.B. Foucault (1977), Derrida (1986), Lyotard (1986), Butler
(1991), Irigaray (1980), für einen Überblick siehe Bendl (2005b)
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Frauen“, „die Schwulen“, etc.) und fordert zu einer
Dekonstruktion dieser zugunsten eines Modells der
Pluralität auf. Alle Gruppenidentitäten werden hier
prinzipiell in Frage gestellt und Uneindeutigkeiten,
Vielschichtigkeit und fließende Veränderungen von
Lebensformen ohne Bedingungen anerkannt.

2.2 Theoretische Verortung von Queer 
Im akademischen Bereich hat sich die Queer Theory
neben und in Abgrenzung zu den „Gay und Lesbian
Studies“ entwickelt. Queer wird als Sammelbegriff für
einen kritisch theoretischen Zugang rund um die
Beschäftigung mit nicht normativen Sexualitäten
benutzt. 

Queer wird häufig als spezifische Variante (de)kon-
struktivistischer Genderkonzepte verstanden und gilt
vielerorts als Bestandteil der Gender Studies. „Queer“
sowie „gender“ dienen als Analysekategorien zur Er-
forschung gesellschaftlicher Herrschaft über Sexua-
litäts- und Geschlechterverhältnisse. Die gemeinsame
Bezugnahme auf dekonstruktivistische Theoriegrund-
lagen und dem erkenntnistheoretischen Interesse an
Fragen der Organisation und Konstruktion hegemoni-
aler Sexualitäts- und Geschlechterverhältnisse weisen
auf Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zwi-
schen gender und queer hin. Im Forschungsfeld zeigt
sich allerdings eine hierarchisch-analytische Trennung
von queer und gender. So beobachtet z.B. Heike
Raab14 einen hegemonialen Genderforschungsdiskurs
bezüglich Geschlechterverhältnissen und einen mar-
ginalisierten sexualitätstheoretischen, also queeren
Diskurs. 

Die wichtigste erkenntnistheoretische Basis von queer
repräsentiert das poststrukturalistische Denken, das
sich — gegen die Idee einer Wahrheit oder eines
autonomen, rationalen Subjekts — hin zu Pluralität
und Mehrdeutigkeit richtet. Poststrukturalistische
DenkerInnen15 lehnen objektive Positionen und exter-
ne universale Wahrheiten ab und verweisen auf
diskursiv, durch Sprache erzeugte, Repräsentationen.
Vermeintlich natürliche Kategorien werden systema-
tisch hinterfragt und mittels Dekonstruktion werden

normative Stabilitäten und externale Wesenheiten von
Identitäten als diskursive Reproduktion „entlarvt“ und
aufgelöst16. Geprägt durch diese Denkrichtung und
den damit eng verbundenen politischen Aktivitäten
darf in dem als „Queer Theory“ bezeichneten For-
schungsfeld erstens keine einheitliche wissenschaftli-
che Theorie vermutet werden und zweitens besteht
auch keine allgemein akzeptierte Definition17. Statt-
dessen wird vorgeschlagen, Queer als einen kriti-
schen Zugang einzuordnen der in vielfältigen Diszi-
plinen Kritik an „unterschlagenen Wirklichkeiten“ übt18.

Als eine gemeinsame Grundlage für die queeren Pers-
pektiven gelten die theoretischen Überlegungen von
Judith Butler19. Diese werden von zahlreichen AutorIn-
nen der Queer Theory im deutschsprachigen Raum
am intensivsten rezipiert. Nach Erscheinen von
Butlers Buch „Gender Trouble“ 20 (deutscher Titel „Das
Unbehagen der Geschlechter“) entfalteten sich weit-
reichende Diskussionen, die für die Gender- und
Queerforschung von großer Bedeutung sind. Butler
dekonstruiert das bis dahin weit verbreitete und oft
unhinterfragte sex/gender System. Sie legt dar, dass
„Sex“ und „Gender“ nicht voneinander trennbar sind,
sondern sich gegenseitig bedingen, und lehnt die
Annahme eines „natürlichen Geschlechts“, das der
Kultur vorgelagert ist, ab. Nach Butler sind die beiden
Begriffe „biologisches Geschlecht“ und „Geschlechts-
identität“ „Effekte“ diskursiver Praktiken. Die für viele
scheinbar so klar bestimmbare „biologische Zweige-
schlechtlichkeit“ ist demnach, wie gender, Ergebnis
komplexer sozialer und sprachlicher Konstruktions-
prozesse. 

Wenn Menschen in komplexen alltäglichen Interaktio-
nen ein Geschlecht zugeschrieben wird, so muss dies
durchaus nichts mit deren biologischen Merkmalen zu
tun haben. Dass die Natur keine zuverlässige Basis für
die Dichotomie zwischen Mann und Frau oder für die
Zuordnung zu einem Geschlecht ist, lässt sich im
Alltag leicht beobachten. Begegnungen mit Personen,
bei denen aufgrund offensichtlicher, äußerer Merk-
male kein eindeutiges Geschlecht zuordenbar ist,
lösen Irritationen aus. Transgender Personen, die das

19 Butler (1991)
20 Butler (1991) 

16 Vgl. Bendl (2005b) 
17 Jagose (2001) S. 127

18 Genschel/Lay/Wagenknecht/
Woltersdorff (2001) S. 168
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Gefühl haben, nicht im richtigen Körper geboren zu
sein, zeigen, dass das gelebte Geschlecht nicht zwin-
gend als Konsequenz aus dem bei der Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht entsteht. Ebenso verdeutlichen
Fälle von Intersexualität, in welchen ÄrztInnen das bio-
logische Geschlecht des Kindes nach der Geburt
operativ festlegen, die Bedeutung sozialer Konstruk-
tionsprozesse von Geschlecht. 

Das Sex/Gender System wurde in den 1980er Jahren
auch im deutschsprachigen Raum übernommen. Es
diente ursprünglich dazu, die soziale Konstruktion von
Geschlecht mittels „gender“ hervorzustreichen, um
Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht als
„naturgegeben“ sondern als sozial konstruiert und da-
mit auch als veränderbar zu betrachten. Nicht nur
Butler sondern auch andere Autorinnen21 kritisierten
dieses System und bezeichneten es als trügerisch.
Durch die Sex/Gender Teilung und damit weiterhin un-
hinterfragte Annahme eines biologischen Geschlechts
werde der Biologismus lediglich verschleiert und die
biologistischen Annahmen über "Männer", "Frauen"
und "Zweigeschlechtlichkeit" stabilisiert22. „Sex“ bleibe
dadurch immer die Grundlage und „gender“ ein kultu-
relles Resultat, womit klar ist, dass es ausschließlich
zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, und dar-
aus resultierend nur zwei Geschlechteridentitäten gibt.
Dies ist insofern problematisch, als dass die
Dichotomisierung Mann/Frau eine Hierarchisierung in
sich trägt23, welche zur Reproduktion von bestehen-
den Macht- und Herrschaftsverhältnissen und damit
zur Verfestigung von Diskriminierungen beiträgt. 

Neben den geschlechtertheoretischen Implikationen
der Hinterfragung und Dekonstruktion des sex/gen-
der Systems wurde vor allem auch Butler’s Argument
Geschlecht sei nicht expressiv sondern performativ,
besondere Beachtung geschenkt.24 Performativität
meint in diesem Zusammenhang, dass Mann- oder
Frausein nichts ist, was einem Menschen inne wohnt
oder er/sie hat, sondern etwas, was um den Anschein
der Natürlichkeit aufrechtzuerhalten, permanent durch
Wiederholung „geschlechtertypische“ Verhaltenswei-
sen und -normen produziert und hergestellt werden

muss (Gleichzeitigkeit von Produktion und Reproduk-
tion).25 Gerade diese Notwendigkeit einer ständigen
Wiederholung zur Aufrechterhaltung der Norm, legt
aber nahe, dass es dabei erstens unweigerlich zu
Abweichungen von der Norm kommt und dass es
zweitens möglich ist, die Normen absichtlich durch
nicht entsprechendes Verhalten zu unterwandern.
„Queers“ überschreiten Normen und Grenzen ab-
sichtlich, indem sie keinen Anspruch auf Identität von
Männern, Frauen, Heterosexuellen oder Homosexuel-
len erheben. Durch ihre Bekleidung, Make-up, Frisur,
Schmuck (Cross-Dressing) und ihr Verhalten konstru-
ieren sie – bewusst und offen – binäre Geschlechter-
kategorien nicht auf die erwartete Weise, um die
Performativität sichtbar zu machen und damit zum
„Degendering“26 beizutragen.

Judith Butler27 thematisiert die Praxis der Geschlech-
terparodie, Praktiken der Travestie, des Cross-Dres-
sings und die Stilisierung sexueller Identitäten, wie sie
in der schwul-lesbischen, queeren und transgender
Kultur entstehen, als Mittel für eine queere feministi-
sche Praxis. Diese Praktiken zielen auf die Destabili-
sierung substantivistischer Identität und naturalisierter
Heterosexualität ab. Dabei geht es aber nicht um die
Imitation "echter" Männer und Frauen, sondern um
die Parodie des Begriffs des Originals als solches.
Aber nicht nur Drag Queens (so bezeichnen sich Per-
sonen, die auf der Bühne und auch im Alltag traditio-
nelle Weiblichkeit in traditioneller Frauenkleidung
inszenieren, parodieren und dekonstruieren) inszenie-
ren ihr Geschlecht, sondern alle Menschen stellen ihre
Geschlechtsidentität ständig neu her28.

Für die Queer Theory und Politik spielt der Begriff der
Heteronormativität, der als Kritik an normativer
Heterosexualität und rigider Zweigeschlechtlichkeit
benutzt wird, eine elementare und verbindende Rolle.
Butler29 hat den Begriff der "heterosexuellen Matrix"
von Monique Wittig übernommen und bezeichnet
damit das Konzept, das über die drei Kategorien Sex,
Gender, Sexualität (Begehren), welche wechselseitig
aufeinander bezogen sind, die Norm der heterose-
xuellen Ordnung errichtet.

21 z.B. Gildemeister/Wetterer 
(1992)

22 Gildemeister/Wetterer 
(1992)

23 Weedon (1997)

24 Hark (2005)
25 von Braun/Stephan

(2005) S. 166

26 Lorber (2004)
27 Butler (1991)
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„Der Begriff heterosexuelle Matrix steht [...] für das
Raster der kulturellen Intelligibilität, durch das die
Körper, Geschlechtsidentitäten und Begehren natura-
lisiert werden. [...] Damit die Körper eine Einheit bilden
und sinnvoll sind, muss es demnach ein festes
Geschlecht geben, das durch die zwanghafte Praxis
der Heterosexualität gegensätzlich und hierarchisch
definiert ist.“ 30

Heteronormativität beschreibt ein binäres Geschlech-
tersystem, in welchem genau zwei Geschlechter kon-
struiert und anerkannt sind, und welches Geschlecht
mit Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und se-
xueller Orientierung gleichsetzt. Frauen haben dem-
nach weibliche Geschlechtsmerkmale, eine weibliche
Identität und ihr sexuelles Begehren richtet sich auf
Männer. Männer haben männliche Körpermerkmale,
damit verbunden eine männliche Identität, und ihr
sexuelles Begehren richtet sich auf Frauen. Das
Bemühen diesen Normen zu entsprechen und sich
dadurch als „eine richtige Frau“ bzw. „ein richtiger
Mann“ zu fühlen und als solche/r akzeptiert zu wer-
den, gelingt aber nicht immer. Es kommt unweigerlich
zu Brüchen im Erscheinungsbild, im Verhalten oder
der sexuellen Orientierung von Menschen. 

Zentral für das Konzept der Heteronormativität ist das
Verständnis von Sexualität als gesellschaftliches
Strukturierungsprinzip. Es stellt eine Ordnung bezüg-
lich Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung
her, die nicht nur nicht-heterosexuelle Lebens- und
Begehrensformen ausschließt, sondern auch in um-
fassender Weise in das gesellschaftliche Leben einge-
schrieben wird. 

„… die (zwei) geschlechtliche Normativität [wird] nicht
nur kritisiert, weil sie sich auf genitale Akte bezieht,
sondern auch, weil sie bestimmt, was überhaupt als
Sexualität gilt und weil sie Bestandteil von Normen,
Strukturen und Vorstellungen über Geschlecht, Kör-
per, Familie, Identität oder (National-) Staat u.a. ist.“ 31

„… der Kampf um Sexualität und ihre Regulierung un-
abdingbar verbunden mit der Genese und Reproduk-

tion moderner sozialer Institutionen, wie Familie,
Staat, Öffentlichkeit und Privatheit, der Konstitution
moderner Geschlechterdifferenz, mit Bevölkerungs-
Gesundheitspolitik, mit Geschlechterdifferenz, mit der
Regulierung von Begehren und Konsum, mit nationa-
len Identitäten und kulturellen Körpervorstellungen.“ 32

Die beiden Zitate verdeutlichen die weitreichenden
Wirkmechanismen: Nicht nur homosexuellen, lesbi-
schen oder bisexuellen Menschen werden Einschrän-
kungen auferlegt, sondern all jenen, die Lebensfor-
men jenseits der Heteronormativität suchen oder sich
nicht einer eindeutigen fixen Kategorie zuordnen las-
sen (wollen), sich also gegen eine gesellschaftliche
Regulierung von Sexualität und Identität wenden. Die
Kritik der Queer Theory setzt u.a. genau an derartigen
Bedürfnissen und Interessen an und verfolgt die
Absicht, „das Seinlassen von Mehrdeutigkeiten sowie
ein Feld von Möglichkeiten und Räumen für die vielfäl-
tige Ausdrucksformen vor allem von Geschlecht und
Sexualität zu öffnen“33. Auf diesem Weg versuchen
queere Perspektiven durch vielfältige Strategien auch
die sozialen Kosten der Heteronormativität34 für die
Gesellschaft aufzuzeigen und erheben den Anspruch,
nicht auf ein Minderheitenthema reduziert zu werden. 

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen
Kernaussagen queerer Perspektiven zusammenfas-
send dargestellt und danach die Nutzbarmachung
dieser für die Qualitätsentwicklung des Gender
Mainstreaming Diskurses ausgeführt. 

2.3 Kernaussagen queerer Perspektiven 
Queere Perspektiven basieren, wie bereits verdeut-
licht wurde, weder auf einer einheitlichen Theorie,
noch verbirgt sich dahinter ein einheitliches Paradig-
ma. Sie bestehen aus einem Bündel von kritischen
Methoden und Strategien welche darauf abzielen,
Denkprozesse zu irritieren und herrschende Normen
unablässig zu hinterfragen. Dadurch greift Queer „ver-
unsichernd und differenzierend in Gesellschaften ein,
setzt neue Unterschiede und ebnet alte Selbstver-
ständlichkeiten ein“35. Als Schwerpunkte queerer
Perspektiven, welche nachfolgend näher erläutert

28 Siehe „Doing Gender“ im Beitrag von Bendl/Leitner/Rosen-
bichler/ Walenta in diesem Band

29 Butler (1991) S. 219

30 Butler (1991) S. 220, Fn 6
31 Perko (2005) S. 30
32 Warner (1999) S. vii

33 Perko (2003) S. 34
34 Pühl (2005) S. 6
35 Degele/Dries/Stauffer (2002) S.7
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werden, zählen (1) die Forderung nach einer Hinter-
fragung und damit Theoretisierung von (Hetero)Se-
xualität, (2) die Infragestellung der Zweigeschlecht-
lichkeit, sowie (3) die Kritik an den identitätslogischen
Grundlagen emanzipatorischer Bewegungen36. Hinter
all diesen Perspektiven steht das politische Anliegen
„Akzeptanz, Anerkennung von Differenzen und (politi-
sche) Gleichheit“37 herzustellen.

1. Forderung nach einer Theoretisierung von
(Hetero)Sexualität 
Sexualität wird als Set von sozialen Prozessen ver-
standen, welches die Struktur und den Ausdruck des
Begehrens herstellt und organisiert. Heterosexualität
ist die Norm und fungiert als Herrschaftsverhältnis.
Dem gemäß ist eine heterosexuelle Gesellschaft die
einzig existierende und vorstellbare. Queer wendet
sich gegen diese „eine“ gesellschaftliche Regulierung
von Identität und Sexualität und damit gegen die vor-
herrschende heteronormative Ordnung. Queere Prak-
tiken (z.B. Travestie) werden als Möglichkeit zur Ins-
zenierung der Brüchigkeit der heterosexuellen Norm
diskutiert. Heteronormativität umfasst dabei mehr als
das Sexuelle: Heterosexuelle Denkmuster sind in kul-
turelle Vorstellungen von Familien, oder Staat und zu
Grunde liegende Diskurse über die Gegensätzlichkeit
von öffentlich/privat, passiv/aktiv oder Frau/Mann ein-
geschrieben. Es geht in der Queer Theory im weiteren
auch darum, gegen Normierungs- und Hierarchisie-
rungsmechanismen in allen sozialen und kulturellen
Feldern anzugehen.

2. Infragestellung der Zweigeschlechtlichkeit 
Auflösung der eindeutigen Geschlechter Mann und
Frau durch andere Lebensentwürfe und -formen
durch die Infragestellung der traditionellen Grenzzie-
hung: So verweigern etwa Transgender Personen die
Annahme eines der beiden Geschlechter aus dem
System der Zweigeschlechtlichkeit oder queere Per-
sonen unter anderem eine eindeutige sexuelle
Orientierung, die ihre Identität festschreibt. 

Es geht dabei vorrangig um die Ent-selbst-verständli-
chung der herrschenden Geschlechterordnung und

damit um die Verflüssigung der ihr innewohnenden bi-
nären Struktur.

3. Auflösung der Identitätspolitik - Kritik an den
identitätslogischen Grundlagen emanzipatorischer
Bewegungen
Identitäten werden durch Normen produziert. Wirk-
sam wird dies vor allem mittels Ausschlussprozesse.
Ziel von Queer ist es, Denkmuster zu hinterfragen,
welche oft sehr schnell bestimmen wer zu „Wir“ (z.B.
„wir Frauen“, „wir Heterosexuellen“, „wir Schwulen“,
„wir Lesben“) gehört und wer davon ausgeschlossen
ist. Dieser Ausschluss basiert auf einer Kategorisie-
rung von anderen Personen und auf der Überzeu-
gung, dass diese eindeutig bestimmten Kategorien
zugeordnet werden können. Queere Politik kann nicht
auf einer Identität aufbauen, die das Resultat von
Herrschaft ist. Praktiken und Kontexte, welche die
Zuschreibung und Verfestigung von Identitäten
begünstigen sind demnach aufzuzeigen und zu ver-
ändern38. 

Queer zielt darauf ab, festgelegte, normative, „natürli-
che“ Identitäten aufzuheben, und gegen die Unsicht-
barkeit und Marginalisierung von unterschiedlichsten
Lebensformen zu protestieren, in dem diese beispiels-
weise sichtbar gemacht werden. Identitäten werden
nicht als etwas stabiles und unveränderliches angese-
hen, sondern als veränderbar und dynamisch be-
trachtet. Niemand sollte gezwungen sein, sich auf „ei-
ne fixe Identität“ festschreiben zu lassen. 

Ausschlussmechanismen funktionieren auch inner-
halb der queeren Bewegungen und Theorien. Deswe-
gen kritisiert Queer nicht nur die hegemonialen Dis-
kurse, sondern reflektiert auch eigene Diskurse und
stellt die Identitätskategorien schwul, lesbisch und
heterosexuell in Frage: „Das Bemühen um die Aufhe-
bung aller eindeutigen und vermeintlich natürlichen
Identitäten – auch der homogenen Gruppenidentitä-
ten – bedeutet ein Antreten gegen heterosexuelle
Normgesellschaft und meint gleichzeitig die Auflösung
der schwul-lesbischen Identitätspolitik: Gegen Mono-
kulturen, Norm- und Normierungskataloge, sowie po-

36 Genschel/Lay/Wagenknecht/
Woltersdorff (2001); Perko 
(2005); Raab (2004)

37 Perko (2003) S. 34
38 Genschel/Lay/Wagenknecht/ 

Woltersdorff (2001) S. 168

39 Perko (2005) S. 30
40 Woltersdorff (2003)
41 Jagose (2001) S. 131

42 Stiegler (1999a)
43 Pühl (2005)
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larisierende Dichotomisierungen“39. Das queere Prin-
zip der Reflexivität des eigenen Handelns erfordert
daher eine permanente Hinterfragung, welche Aus-
schlüsse die eigenen Theorien produzieren. 

Die hier angeführten Aspekte zu den genannten
Schwerpunkten stellen eine Auswahl an Anknüp-
fungspunkten dar und mögen einen Eindruck davon
vermitteln, wie vielfältig und breit gefächert mögliche
Fragestellungen und Forderungen der Queer Theories
sind. 

2.4 Kritik an Queer
Die Kritik an Queer setzt sowohl an der Frage nach
dem politischen Veränderungspotenzial als auch auf
einer konzeptionell-theoretischen Ebene an: 

Queer wird häufig in die Nähe von Kommerz und
Spaßkultur gerückt.40 Es besteht der Vorwurf, dass
der Begriff queer hauptsächlich von jüngeren Schwu-
len und Lesben genutzt würde, die kein Interesse an
den politischen und kulturellen Errungenschaften der
Schwulen- und Lesbenbewegung hätten. Die Gefahr
der Aufhebung einer eindeutigen schwul-lesbischen
Identität wird in der Apolitisierung gesehen41. Hier zei-
gen sich Parallelen zur Diskussion über die Dekons-
truktionsperspektive in der Genderforschung, wo be-
fürchtet wird, dass das Subjekt der Frauenbewegung
und im Bezug auf Queer das Subjekt der Lesbenbe-
wegung zerstört wird.42

Der offene Charakter queerer Perspektiven, welcher
keine Eindeutigkeit im Bezug auf theoretische Per-
spektiven und Definitionen annimmt, ist ebenfalls
Quelle lebhafter Debatten darüber, inwiefern die kriti-
schen Perspektiven von Queer nützlich sind43.
Einerseits wird kritisiert, dass sich Queer zu stark auf
die Individuumsebene beziehe; insbesondere das
Argument der Performativität von Geschlecht kann
auch in die Richtung interpretiert werden, dass
Geschlecht etwas ist, was sich beliebig wählen und
gestalten lässt. Damit würde aber die Illusion genährt:
dass sich die Geschlechterordnung durch individuel-
les Handeln verändern ließe. Dahinter steckt ein fal-

sches Verständnis von Perfomativität, denn Perfor-
mance „ist gerade kein individualisiertes Spiel von
Verkleidung und Cross Dressing“44 sondern ist durch
bestehende kulturelle Normen bedingt45. 

Andererseits bezieht sich Kritik auch darauf, dass mit
queer die Strukturkategorie Sexualität zum Nachteil
anderer Analysekategorien überbetont würde46. Zwar
hat sich Queer von den Wurzeln her vorwiegend mit
der Analysekategorie „Sexualität“ beschäftigt, jedoch
werden zunehmend andere Achsen der gesellschaft-
lichen Hierarchiebildung miteinbezogen. In aktuell dis-
kutierten Konzepten, wie beispielsweise dem Inter-
sektionalitätsmodell, wird auf Muster erweitert, in de-
nen „sich Diskurse von Rassisierung, Ethnisierung,
postkoloniale Nationalität miteinander und mit ande-
ren identitätsbildenden und identitätsbrechenden
Diskursen überkreuzen“47. Darauf wird im folgenden
Abschnitt noch näher eingegangen. Zudem sind ins-
besondere im amerikanischen Forschungsraum seit
etwa zehn Jahren starke Bestrebungen zu verzeich-
nen, den Begriff queer von seiner sexuellen Konno-
tation abzulösen und ihn verstärkt als eine soziale,
politische und akademische Strategie der Dekons-
truktion aufzufassen48. 

Im Folgenden werden Aspekte der queeren Perspek-
tive diskutiert, die für die Qualitätsentwicklung von
Gender Mainstreaming nutzbar gemacht werden kön-
nen.

3. Denkanstöße aus der Queer
Theory für Gender Mainstreaming 

Welche Ansatzpunkte, eröffnen sich durch queere
Perspektiven für die Qualitätsentwicklung von Gender
Mainstreaming? Im Folgenden werden dazu zwei
Stränge diskutiert: Einerseits gilt es die Bedeutung
und die Erweiterung des Gender Mainstreaming
Begriffs aus queerer Perspektive zu diskutieren, ande-
rerseits soll dargestellt werden, dass queere Perspek-
tiven zu einer Erweiterung des Geschlechterbegriffs

44 von Braun/Stephan (2005), 
S. 168

45 Woltersdorff (2003)

46 Woltersdorff (2003); Perko
(2003)

47 Sedwick (1993, S. 9 zitiert 
nach Jagose (2001)); 
Engel/Schulz/Wedl (2005)

48 Poole (2004), S. 146
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und damit zur Qualitätsentwicklung von Gender
Mainstreaming beitragen können. 

3.1 Queering the mainstream?
Dass der Begriff Gender Mainstreaming un- und
missverständlich sei, ist häufig Gegenstand von Kri-
tik.49 So wird beispielsweise einerseits kritisiert, dass
er mit Anglizismen überfrachtet ist.50 Andererseits
wird das als Vorteil gesehen, weil Gender Mainstrea-
ming dadurch noch nicht einschlägig besetzt und
daher offener für neue Bedeutungszuschreibungen
sei. 

Daher ist es sinnvoll, sich bei der Nutzbarmachung
von Queer für Gender Mainstreaming zunächst mit
der Bedeutungsvielfalt des Begriffs(raumes) „Gender
Mainstreaming“ zu beschäftigen. Zu diesem Zweck
wird im Folgenden auf zwei Komponenten der Stra-
tegie eingegangen: Der Bedeutung von „Mainstream“
und das Ziel „Gender Equality“ (Gleichstellung, Chan-
cengleichheit, Gleichbehandlung, Gleichberechti-
gung). 

3.1.1 Mainstream
In seiner wörtlichen Übersetzung aus dem Englischen
bedeutet mainstream „Hauptstrom“. Dieser Begriff,
der als ein Teil des Namens der Gender Mainstrea-
ming Strategie gewählt wurde, ist eng mit metaphori-
schen Bedeutungen verbunden und nicht eindeutig
zu übersetzen. „Mainstreaming“ kann je nach Kontext
unterschiedliche Bedeutungen haben und heißt „dass
ein bestimmtes Denken und Handeln in den “Main-
stream” – in Politik und Verwaltung, Programme und
Maßnahmen – übernommen und zu einem selbstver-
ständlichen Handlungsmuster wird. Ein Sonderthema
wird so zu einem Hauptthema. Mainstreaming heißt,
den Mainstream zu durchdringen und zu verän-
dern“ 52.

Wissenschaftspolitisch werden laut Sieglinde Rosen-
berger und Birgit Sauer mit „mainstream“ hegemonia-
le Sichtweisen einer Disziplin oder eines Faches eti-
kettiert.53 In diesem Sinne ist der Begriff " mainstream"
insofern mit Bedeutung belegt, dass er sich auf die

herrschende Theorie bezieht, die ihre Sichtweisen und
Paradigmen gegenüber alternativen und kritischen
Perspektiven rücksichtslos durchsetzt54, indem sie
diese entweder völlig ausgrenzt oder nur als unwich-
tige Randphänomene duldet. Das macht den Gender
Mainstreaming Begriff im wissenschaftlichen Diskurs
problematisch, weil damit die Ausgrenzung kritischer
Perspektiven gemeint sein kann55. Mainstream „be-
zeichnet das, was die Mehrheit tut, denkt, glaubt. Eine
Mehrheit nicht in dem Sinne von Zahlen, sondern im
Sinne des dominierenden Teils der Gesellschaft, der
die alltäglichen Normen definiert. Das kann zahlenmä-
ßig eine Minderheit sein, die jedoch die Mehrheit der
Macht hat“56. Für Geschlechterthemen im Rahmen
von Gender Mainstreaming würde dies nicht nur
bedeuten, diese in den Hauptstrom zu bringen son-
dern auch diesem anzupassen.

Der Begriff „mainstream“ wurde wegen seiner implizi-
ten androzentristischen Bedeutung von Feministinnen
mit dem Argument, dass er die von der männlichen
Norm abweichende Position von Frauen betone, ab-
gelehnt. Mainstream galt im Kontext der Frauenbewe-
gung sogar lange als ein "feministisches Schimpf-
wort“, wodurch auf die Gefahr der Vereinnahmung
und Anpassung der Frauenpolitik durch die gesell-
schaftliche Norm hingewiesen wurde. Demnach wol-
len Frauen nicht in den mainstream bzw. nur Frauen
der Dominanzkultur können sich im mainstream inte-
grieren; auch klinge „mainstream“ nach „malestream“
und impliziere daher die Anpassung an die herrschen-
de männliche Sicht der Dinge57.

„Feministische Kreativität ist dann dahin gehend ge-
fragt, die Wirkungsweisen der jeweiligen Logiken zu
erkennen und für die eigenen Zwecke zu instrumenta-
lisieren. Anders gesagt: Gender Mainstreaming hat
das Ineinander wirken verschiedener gesellschaft-
licher Logiken und Teilsysteme am Schopf zu packen
und mit eigenen Mitteln zu schlagen – was den einen
als Cleverness, den anderen als Verrat an feministi-
schen Idealen erscheint ...Wo hier die Grenze zwi-
schen Anpassung und Unterminierung liegt, lässt sich
nur empirisch am konkreten Fall klären und letztlich

49 Vgl. z.B. Baer/Kletzing 
(2004); Stiegler (2005)

50 Wetterer (2002)

51 Baer/Kletzing (2004), S. 6
52 Bergmann/Pimminger 

(2004) S. 20

53 Rosenberger/Sauer (2004) 
54 Schunter -Kleemann (2003)
55 Roloff (2001) S. 58

56 Rosentstreich (2002) S. 27
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müssen die Beteiligten dies jeweils für sich selbst ent-
scheiden“ 58. 

Wesentlich an der Beschäftigung mit den Begrifflich-
keiten ist die Beobachtung, welch weitreichende Be-
deutung die Verwendung von Begriffen im Gender
Mainstreaming Diskurs hat. Es ist notwendig, jeweils
klar zu definieren welche Botschaft, welches Modell
und welche Ziele im konkreten Kontext verfolgt wer-
den59. Im Zuge der Einführung von Gender Main-
streaming wurden unterschiedliche Ideen bezüglich
der Übersetzung des Begriffes diskutiert. Dabei wur-
de auch die deutsche Übersetzung in Form von
„Gleichstellung als Querschnittsansatz“60 eingebracht
und verwendet. Bereits diese Übersetzung führt zu
einer Veränderung der damit verbundenen Assozia-
tionen und Bilder, indem sie einerseits auf Gleich-
stellung und andererseits auf die Aufgabe hinweist,
dieses Ziel quer zu und nicht entlang der dominanten
Diskurse zu verfolgen. Gender Mainstreaming kann
also auch als Kritik an dominierenden Normen- und
Kulturmustern in Organisationen, die stets männlich
konnotiert sind, verstanden werden61. Knüpft man an
den Visionen, also den erwünschten Ergebnissen von
Gender Mainstreaming Prozessen an, dann erfordert
dies eine neue positive Form des Zusammenwirkens.
Diese bezieht sich auf die Anerkennung von Pluralität
und Differenzen, in denen unter anderem Feminis-
tinnen und marginalisierte Personengruppen bewusst
zu einer Veränderung des herrschenden Main-
streams, der dafür unterstützenden Strukturen und
dadurch zur Beseitigung von Ungerech-
tigkeitsverhältnissen beitragen62.  Letztlich stellt Queer
als radikale und kritische Perspektive die vermeintli-
che „Normalität“ von Mehrheiten und die Akzeptanz
herrschender Normen, die im „Mainstream“ Geltung
haben, systematisch in Frage: Somit wird „queering
the mainstream“ – das Einbringen der queeren
Perspektiven in den Mainstream – zu einer wichtigen
Ressource im Bezug auf Veränderungsoptionen. 

3.1.2 Gender Equality 
Gender Mainstreaming Prozesse (also die systemati-
sche Einbringung der Gender Perspektiven in den

Mainstream) sollten dazu dienen, „Verhandlungen“
darüber zu führen, welcher Platz dem Gleichstellungs-
ziel in der aktuellen Zielhierarchie zugewiesen wird63.
So zeigt sich, dass im „mainstream“ von Organisatio-
nen häufig Ziele verfolgt werden, welche nichts mit
Gleichstellung zu tun haben, sondern Profitorientie-
rung, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit ins
Zentrum stellen. Gender Mainstreaming bedeutet also
geschlechterbezogene Aspekte in diese Zielorientie-
rung einzubringen und umzusetzen. 

Damit trägt Gender Mainstreaming ganz im Sinne der
EU-Politik (Schlagwort Lissabon-Prozess) zur wirt-
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit bei.64 Durch die
Veränderung von strukturellen Bedingungen wie der
Arbeitsstrukturierung und -organisation durch gezielt
gesetzte Maßnahmen im Rahmen von Gender Main-
streaming (beispielsweise die geschlechtersensible
Flexibilisierung von Arbeitsformen) können sich
Unternehmen also, abgesehen von kurzfristigen Ver-
besserung der Motivation von MitarbeiterInnen, der
Verbesserung der Zusammenarbeit und des Arbeits-
klimas, auch langfristig ökonomische Vorteile ver-
schaffen.

Um die Verhandlungen über die Positionierung des
Gleichstellungszieles erfolgreich zu führen, bedarf es
der Gender Kompetenz der handelnden AkteurInnen.
Gender Kompetenz umfasst laut Degele neben dem
Verständnis von Geschlecht als Strukturkategorie,
dem Wissen um die strukturellen Zusammenhänge
von Geschlechterungleichheit und (Frauen)diskrimi-
nierung auch Prozess- und Verfahrenswissen65. Letz-
teres beinhaltet Wissen um die jeweils spezifische
Logiken von Organisationen und deren expliziten und
impliziten Regelungsmechanismen. Dabei gilt es
Informationen über die zu Grunde liegenden Inhalte
des Mainstream zu sammeln um zu erkennen, wie
und wo sich Gleichstellungsziele unter Berücksichti-
gung queerer Perspektiven in die dominanten Diskur-
se einbringen lassen.

Wird das Ziel Gender Equality in den Fokus der Be-
trachtung von Gender Mainstreaming Prozessen

57 Thürmer Rohr (2001); 
vgl. auch Schunter-
Kleemann (2003)

58 Degele (2003) S. 84
59 Shaw (2004)
60 Vgl. Shaw (2004)

61 Vgl. Döge (2002a)
62 Rees (1998)
63 Walby (2003) S. 322

64 Bendl (2005a)
65 Degele (2003)
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gerückt, muss über die Behandlung dualistischer
Geschlechterkonzepte hinausgegangen werden66.
Wenn nachhaltig Gender Equality hergestellt werden
soll, sind zusätzlich zum Geschlecht eine Reihe weite-
rer Strukturkategorien (wie Ethnizität, Alter, sexuelle
Orientierung, usw.), sowie deren Wechselwirkungen in
den Prozess des Mainstreaming einzubeziehen. In der
Queer Theory wird aktuell das Intersektionalitätsmo-
dell umfassend diskutiert, das hierfür nützliche An-
satzpunkte bietet. Während Konzepte der Mehrfach-
unterdrückung, die zwischen der Zuordnung von
Menschen zu einzelnen Gruppen eine additive Kom-
ponente setzen (z.B: Frau, farbig, homosexuell, phy-
sisch/psychisch beeinträchtigt) Gefahr laufen soziale
Differenzkategorien zu essentialisieren, versucht das
Intersektionalitätsmodell diese Reduktion zu überwin-
den. Intersektionalitätsansätze betonen zum einen,
dass Differenzen nicht nur zwischen sondern auch
innerhalb einer Kategorie bedeutsam sind. Zum ande-
ren wird das Denken in hierarchischen Kategorien
Mann/Frau, homosexuell/heterosexuell, beeinträch-
tigt/nicht beeinträchtigt, etc. welches mit totalisieren-
den wesenhaften Identitätsvorstellungen einhergeht,
kritisiert und auf die Dekonstruktion der Dichotomien
und Hierarchisierungen abgezielt. Es wird davon aus-
gegangen, dass Kategorien nur als relationale Dimen-
sionen betrachtet werden können, welche nicht ge-
trennt  und eindeutig voneinander abgegrenzt gese-
hen werden können. Insbesondere werden die Pro-
zesse des Klassifizierens selbst untersucht. Je nach
Situation und Kontext können dabei andere
Identitätsaspekte mehr oder weniger in den Vorder-
grund treten. Die Betonung liegt auf der Mehr-
dimensionalität von Differenz im Kontext vielfältiger
Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Es wird ange-
nommen, dass sich die hergestellten Differenzen nicht
nur miteinander in komplexer und widersprüchlicher
Weise artikulieren, sondern einander wechselseitig
durchkreuzen. Erfahrungen von Diskriminierung kön-
nen nicht auf getrennte Faktoren zurückgeführt wer-
den, sondern vielmehr ist es ist die Schnittmenge und
Überkreuzung verschiedener Diskriminierungsur-
sachen, welche Menschen in unterschiedlichen
Kontexten Leid zufügt und diskriminiert67. 

Wird ein derartiger intersektionaler bzw. queerer Ana-
lyserahmen konsequent im Rahmen von Gender
Mainstreaming miteinbezogen, so wäre es nahlie-
gend sich der Forderung von Jo Shaw68 anzuschlie-
ßen: Sie ruft zu einer Richtungsänderung von
„Gender mainstreaming“ zu „mainstreaming of equa-
lity and diversity“ auf und kritisiert die bisherige
Aktivitäten der EU, welche eine abgegrenzte Be-
trachtung von mainstreaming für relevante soziale
Kategorien zum Gegenstand haben. „Equality main-
streaming“ bzw. „diversity mainstreaming“ soll dabei
als ein dynamischer Prozess und Strategie verstan-
den werden. Auf diese Weise könnten drei miteinan-
der verwobene Equality Strategien verfolgt werden,
welche je nach Situation und Kontext unterschiedlich
zu gewichten und mit den Ansatzpunkten einer quee-
ren und pluralistischen Perspektive vereinbar sind.
Diese drei Strategien sind: 

1. Die Strategie der Inklusion (inclusion), welche der
Exklusion bestimmter Gruppen (wie Frauen, ethini-
sche Minderheiten, usw.)  entgegengesetzt wird.
Hier ist die Erfahrung des/der Einzelnen für die Er-
fahrung der Ausgrenzung wesentlich.  

2. Die Strategie der Umkehrung (reversal), unter wel-
cher die dominante Kultur problematisiert und „po-
sitive action“ gefordert wird. Hier wird der aktuelle
Status von Anliegen bestimmter Gruppen themati-
siert, aber auch geprüft ob Einzelpersonen in
dominanten Gruppen potenziell benachteiligt wer-
den. 

3. Die Strategie der Ersetzung (displacement), in wel-
cher das Denken in Dichotomien und Hierarchien
wie beispielsweise Frau/Mann, Weiss/Schwarz,
heterosexuell/homosexuell etc. hinterfragt wird und
eine Politik der Vielfalt entwickelt werden kann.

In diesem mehrdimensionalen bzw. queeren Ansatz
spiegelt sich eine in der Geschlechterforschung for-
mulierte Grundannahme wider: Eine grundlegende
Veränderung der Geschlechterverhältnisse ist nur
dann möglich, wenn der Mechanismus der Hierarchi-
sierung von unterschiedlichen Differenzen (etwa Alter,
Ethnie, sexuelle Orientierung, Herkunft, etc.), welche

66 Die systematische und bewusste Einbeziehung unterschiedlicher
geschlechtertheoretische Perspektiven sind ein Qualitätskrite-
rium für Gender Mainstreaming Prozesse (siehe Beitrag Bendl/
Leitner/Rosenbichler/Walenta in diesem Band)

67 Vgl. Raab (2006); 
Engel/Schulz/Wedl (2005)

68 Shaw (2004) S. 9
69 Lerner (1993)

70 Döge (2002b); siehe auch
den Beitrag Bendl/Leitner/
Rosenbichler/Walenta in
diesem Band
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die dominante Kultur bzw. den Mainstream repräsen-
tieren, außer Kraft gesetzt wird. Dies bringt freilich
eine große Herausforderung in der praktischen Um-
setzung; viele Fragen werden aufgeworfen, welche
derzeit keineswegs beantwortet sind, aber zukünftig
aufgrund demographischer und sozialer Entwicklun-
gen sowie ökonomischer Interessen immer mehr ins
Zentrum politischer Diskussionen und Maßnahmen
rücken. 

3.2 Erweiterung des Geschlechterbegriffs 
Eine genaue Klärung des Geschlechterbegriffs wird
als eine der wesentlichsten Voraussetzung für die
Umsetzung von Gender Mainstreaming in Organi-
sationen gesehen70. Dabei wird häufig darauf verwie-
sen, dass die in Gender Mainstreaming implizit und
explizit vorgenommene definitorische Trennung von
Sex und Gender die Dualität und damit die Hierar-
chisierung von Geschlechtern nicht auflöst. Es wird
mit einem Geschlechterbegriff gearbeitet, welcher
nicht mit den theoretisch konzeptionellen Entwicklun-
gen mithält, wie sich das etwa in der bereits beschrie-
benen Kritik des Diskurses um die Konsequenzen des
sex/gender Systems ausdrückt71.  

Aus verschiedensten EU Dokumenten kann explizit
und implizit abgeleitet werden, auf welche Vorstellung
von Geschlecht sich Gender Mainstreaming bezieht.
So beispielsweise aus einem Auszug aus der Kom-
missionsmitteilung zur "Einbindung der Chancen-
gleichheit in sämtliche politische Konzepte und Maß-
nahmen der Gemeinschaft" (COM(96)67 endg.)72:

„Die Unterschiede zwischen den Lebensverhältnis-
sen, den Situationen und Bedürfnissen von Frauen
und Männern systematisch auf allen Politik- und Ak-
tionsfeldern der Gemeinschaft zu berücksichtigen,
das ist die Ausrichtung des 'Mainstreaming' -Grund-
satzes, den die Kommission verfolgt“.

Die wiederholte eindeutige Bezugnahme auf Frauen
und Männer erzeugt bei den LeserInnen, AdressatIn-
nen und UmsetzerInnen der Strategie  Bilder, welche
eine Verknüpfung mit Vorstellungen von zwei eindeu-

tigen Geschlechtern sowie von homogenen Gruppen
nahe legen. Dadurch werden Ausschlüsse von nicht
eindeutig diesem Konzept zuordenbaren Geschlech-
terformen und -normen produziert73. Um die Repro-
duktion der Zweigeschlechtlichkeit zu verhindern, gilt
es, eine Begriffsdefinition von Geschlecht in den
Mainstreaming Prozess einzubringen welcher vielfälti-
ge Gender Perspektiven umfasst und welcher die
bereits vorhandenen, bisher jedoch ausgegrenzten
Sichtweisen in den Diskurs integriert74. 

Die Vorstellung die Dichotomie der Geschlechter
durch eine Vervielfältigung von Geschlechterpositio-
nen abzulösen, wie dies von konstruktivistisch orien-
tierten Autorinnen entwickelt wurde75, ist an die Hoff-
nung geknüpft, damit auch eine Enthierarchisierung
zu erzielen. „Die reine Logik des Unterscheidens
macht es ebenso möglich, in der Vielfalt zu differen-
zieren und zwei unterschiedliche Kategorien gleich-
wertig nebeneinander stehen zu lassen“ 76. Allerdings
scheint nach Meinung von Regina Becker-Schmidt
und Gudrun-Axeli Knapp die Geschichte rassistischer
Klassifikationsmuster zu zeigen, dass Vervielfältigung
der Kategorisierung nicht unbedingt vor Hierarchi-
sierung schützt. Die Vervielfältigung der Kategorien
könnte also auch den gegenteiligen Effekt haben und
die Zahl der Differenzierungs- und Hierarchisierungs-
möglichkeiten erhöhen.

Die Queer Theory greift das Argument der realen Viel-
falt von Lebensformen auf und tritt dafür ein, diese
sichtbar werden zu lassen. Dazu wäre es im Rahmen
von Gender Mainstreaming notwendig, die vorherr-
schende Analyse- und Praxiskategorie Gender um
weitere Differenzkategorien zu erweitern. Kulturelle
Herkunft, Alter, Hautfarbe, Religion, Behinderung/Be-
fähigung, sexuelle Orientierung, sowie deren wechsel-
seitige Durchkreuzungen, müssten systematisch ein-
bezogen werden. Die Besonderheit der queeren Pers-
pektiven zeigt sich in der Berücksichtigung der Be-
gehrenskomponente, ihrem Bezug zur Heteronor-
mativität und der Hinterfragung von heterosexuellen
Denkmustern, sowie ihrem Ziel, Identitäten nicht fest-
zuschreiben, sondern verschwimmen zu lassen.

72 Commission Communication, Incorporationg Equal Opportuni-
ties for Women and Men into All Community Policies and
Activitites, COM (96) 67,2. http://europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/equ_opp/gms_de.htm

71 Vgl. Kapitel 2.2
73 Hofmann (2004)
74 Bendl (2005a)

75 Vgl. z.B. Wetterer (1992)
76 Becker-Schmidt/Knapp

(2001) S. 80
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4. Resumèe

Die Queer Theory trägt durch die Auffassung von
Geschlecht, Sexualität und Begehren als gesell-
schaftliche Strukturkategorien und in ihren Erwei-
terungen um das Konzept der Intersektionalität
sowie der fortwährenden Reflexion von Ausschluss-
und Diskriminierungsmechanismen ein großes Po-
tential für die Qualitätsentwicklung von Gender
Mainstreaming. 

Queer bietet durch seine radikale und kritische Posi-
tionen neue Perspektiven an, indem es den Blick kri-
tisch auf die dominierende Heteronormativität richtet.
Die Konstruktion und Betonung von Sexualität und
deren unterschwelliges Mitschwingen in sozialen
Strukturen und Praktiken nimmt dabei einen promi-
nenten Platz ein. Diese führt zu der Forderung: „Weg
von der Fokussierung auf Minderheiten hin zum Blick
aufs Zentrum und zur Entprivilegierung der normierten
Heterosexualität“ 77. Diese radikale Infragestellung des
heteronormativen Mainstreams, der Protest gegen die

Marginalisierung vielfach verschiedener Lebensfor-
men und das Bemühen um die Entnaturalisierung und
Veruneindeutigung von Identitäten führt in seiner Kon-
sequenz zu einer tiefgehenden Erweiterung der
Genderkomponente, welcher der Strategie des Gen-
der Mainstreamings ein transformatives Potential zu
verleihen vermag. Durch die Aufforderung bestehende
Normen zu hinterfragen werden nicht nur Denkpro-
zesse geschärft, sondern die Notwendigkeit der Ver-
änderung auf der Strukturebene in das Blickfeld
gerückt. 

Eine integrative queere Perspektive im Gender Main-
streaming Prozess erfordert die unablässige Reflexion
von heteronormativen Routinen, sozialen Praxen,
Symbolen und Annahmen.  Über eine gendersensible
Perspektive  hinausgehend soll verstärkt eine „nor-
menkritische“ Perspektive propagiert werden. Die ver-
schiedenen Facetten der Queer Theory müssen zum
Repertoire von kompetenten Gender Mainstreaming
AkteurInnen zählen, um nicht durch Gender Main-
streaming selbst weiter zur Verfestigung des beste-
henden Geschlechtersystems beizutragen. 

77 Woltersdorff (2003) S. 922
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1. Einleitung

„Die Revolutionen bedürfen nämlich eines pas-
siven Elementes, einer materiellen Grundlage.
Die Theorie wird in einem Volke immer nur so
weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung ihrer
Bedürfnisse ist. (…) Es genügt nicht, dass der
Gedanke zur Verwirklichung drängt, die
Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken
drängen.“ 2

Dieses Zitat aus Marxens Frühschriften, immerhin be-
reits 1844 geschrieben, soll daran erinnern, dass phi-
losophische Überlegungen nur dann Aussicht haben,
erfolgreich in gesellschaftliches Geschehen einzugrei-
fen, wenn sie den Bedürfnissen der Bevölkerung ent-
sprechen. Es gilt also nicht, Betroffene vom „Wissen
über ihre Betroffenheit“ zu erfüllen, sondern Be-
troffenheit – in letzter Konsequenz also: Interessen –
zu erkennen und erkennbar zu machen. Damit scheint
aber auch die Frage nach dem Auftrag, also dem poli-
tischen Mandat jener beantwortet, die für
Veränderung stehen. Die Antwort auf diese Frage liegt
nicht in einem – von wem auch immer, und wenn es
die eigene Profession sei, gegebenen – politischen
Auftrag, sondern in der Verwirklichung von Interes-
sen.3 Mehr oder weniger Gleichheit durchzusetzen,
kann daher keine moralische Aufgabe Einzelner
(„Berufener“) sein, sondern muss zu einem ethischen
Prinzip einer demokratischen Gesellschaft werden.
Die Auseinandersetzung, wie weit die damit verbun-
denen politischen Strategien auch gerecht sind, soll
im folgenden Aufsatz geführt werden.

Wenn auf die Frage: „Warum gleichstellen?“ geant-
wortet wird, „weil es gerecht ist!“, werden neue
Fragen aufgebaut: Was ist „gerecht“? Und: Erfordert
„Gerechtigkeit“ überhaupt Gleichstellung, oder – und
wenn ja, inwiefern – kann auch Ungleichstellung als
„gerecht“ begründet werden? Mit anderen Worten:
Steht zwischen den Begriffen „gleich“ und „gerecht“
ein „ist“, ein „und“ oder ein „oder“? 

Dabei gilt für die Gerechtigkeitstheorien, was für Ethik
allgemein gilt, nämlich „dass es mehrere Theorien,
Systeme oder ‚Ansätze’ gibt, die einander über-
schneiden, ignorieren, kritisieren oder auch einander
widersprechen, über die man aber informieren und
denen man gerecht werden muss.“ 4

2. Gerechtigkeitstheorien in der
Geschichte

Genauso wenig wie es „die Gerechtigkeit“ gibt, gibt es
„die“ Gerechtigkeitstheorie. Im philosophischen und
ethischen Diskurs werden vielmehr eine Fülle unter-
schiedlicher, zum Teil widersprüchlicher Gerechtig-
keitstheorien angeboten. Man kann drei Gruppen
unterscheiden:

� moralbezogene Gerechtigkeitstheorien, z.B. die
biblische bzw. kirchliche Gerechtigkeitssicht, die
Gerechtigkeitssichten bei Aristoteles, Machiavelli,
Kant, Smith, Marx;

1 Ich danke der Arbeitsgruppe „Gerechtigkeit“ der Equalpartner-
schaft „Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming“ für zahlrei-

che Anregungen und Konkretisierungen.
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� den Utilitarismus als „statistische“ Gerechtigkeits-
theorie und

� antiutilitaristische Gerechtigkeitstheorien wie z.B. 
den Ansatz von Fairness bei Rawls, die egalitaristi-
schen und die non-egalitaristischen Theorien, den
Kommunitarismus sowie die Ansätze von Gerech-
tigkeit und Anerkennung.

2.1 Moralbezogene Gerechtigkeitstheorien
Im Gegensatz zur Ethik, die sich als Strukturkategorie
auf Gesellschaften bezieht und gesellschaftliche
Normen aufstellt, handelt es sich bei Moral um eine
personenbezogene Kategorie. Sie normiert, wie sich
Menschen zu verhalten haben, um „gute“ Gesell-
schaften zu schaffen. Moral erfordert persönliche
Verantwortlichkeit und arbeitet mit den personsbezo-
genen Kategorien „Schuld“ und „Sühne“.

2.1.1 Gerechtigkeit aus biblischer bzw. kirchlicher
Sicht
Die Bibel und ihre Auslegungen haben das abendlän-
dische Denken, die Moralvorstellungen unseres
Kulturraumes, wesentlich geprägt. Das gilt auch für
Gerechtigkeitsvorstellungen, die stärker mit Güte als
mit Gleichheit konnotiert sind. 

Im Gleichnis vom Weinberg 5 heißt es, das Himmel-
reich gleiche einem Weinbergbesitzer, der frühmor-
gens hinausgeht, um Arbeiter zu suchen, mit denen er
einen Silbergroschen Tageslohn vereinbart. Drei
Stunden später sieht er andere müßig am Markt ste-
hen und schickt auch sie auf den Weinberg mit den
Worten: „Ich will Euch geben, was recht ist“ 6 . Das
Gleiche tut er um die sechste, neunte und schließlich

um die elfte Stunde, also knapp vor Arbeitsende. Am
Abend schickt er seinen Verwalter in den Weinberg,
um den vereinbarten Lohn auszuzahlen. Dieser gibt
jedem einen Silbergroschen. Da murren jene Arbeiter,
die länger gearbeitet haben und meinen, es sei unge-
recht, für eine kurze Arbeitszeit das Gleiche zu erhal-
ten wie für einen ganzen Arbeitstag. Der
Weinbergbesitzer antwortet: „Mein Freund, ich tu Dir
nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden
über einen Silbergroschen? Nimm was dein ist und
geh! Ich will aber dem Letzten dasselbe geben wie dir.
Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit
dem, was mein ist?“ 7 Das Evangelium schließt hier
mit der Schlussfolgerung: „So werden die Letzten die
Ersten sein und die Ersten die Letzten.“ 8

Gerechtigkeit wird hier, und dies ist eine typische
Stelle für das Neue Testament, nicht als „gleich“ ver-
standen, sondern als „gütig“, denn es heißt in der Re-
de des Weinbergbesitzers abschließend: „Siehst du
scheel drein, weil ich so gütig bin?“9 Dieses Ver-
ständnis von Gerechtigkeit als Güte findet sich nicht
nur in der Bibel, sondern auch in vielen christlichen,
vorrangig katholischen Legenden. So auch in der des
Heiligen Martins, der einst, an der Spitze seines
Heeres in eine Stadt reitend, am Boden einen Bettler
sitzen sah. Wortlos nahm Martin seinen Mantel, zog
sein Schwert und schnitt den Mantel entzwei, die
eine Hälfte dem Bettler gebend. Dies als Bild für
gerechtes, gütiges Teilen – allerdings mit dem
Problem versehen, dass nunmehr keiner der Beiden
einen vollständigen Mantel hat. Hätte Martin nicht
besser helfen können, wenn er mit dem Bettler ein
Anamnesegespräch geführt hätte? Vielleicht war

der bezogene Begriffe?

2 Marx (1983), S. 386
3 vgl. Schmid (2004)

4 Suda (2005), S. 16
5 Matthäus 20

6 Matthäus 20, Vers 4
7 Matthäus 20, Verse 13–15

8 Matthäus 20, Vers 16
9 Matthäus 20, Vers 15



dessen missliche Situation darin begründet, dass er
keine ordentliche Kleidung hatte, und sich daher
nicht um Arbeit bewerben konnte. Wäre es in diesem
Fall nicht gerechter gewesen, wenn Martin ihm den
ganzen Mantel für drei Tage geborgt hätte, damit der
Bettler vernünftig gekleidet Vorstellungsgespräche
führen könnte?10

Dieses traditionelle christliche Bild von Gerechtigkeit,
von Nächstenliebe als Mildtätigkeit kommt ohne
einen Begriff von Gleichheit aus. Ungleiches wird
gleich behandelt, sei es die Entlohnung der Wein-
bergarbeiter oder die Teilung des Mantels durch
Martin. Auch Thomas von Aquin, der große Moral-
philosoph der katholischen Kirche, kommt ohne
einem Verständnis von Gleichheit aus. Thomas unter-
scheidet wie Aristoteles zwischen Allgemeiner
Gerechtigkeit und Gerechtigkeit der Einzelnen.
Anders als bei Aristoteles ist jedoch „bei der allge-
meinen Gerechtigkeit zu betrachten, ,dass alle, die
einer Gemeinschaft angehören, sich zu dieser wie
Teile zum Ganzen verhalten. Der Teil aber als solcher
ist etwas vom Ganzen. Daher lässt sich das Wohl des
Teils auf das Wohl des Ganzen hinordnen.’
Gegenstand der allgemeinen Gerechtigkeit ist also
das Gemeinwohl“ 11.

Das traditionelle christliche Gerechtigkeitsverständnis
pendelt zwischen Mildtätigkeit und Gemeinwohl. Die
soziale Gerechtigkeit als eigener Begriff im christlichen
(eigentlich: katholischen) Gerechtigkeitsdenken wurde
erst im 19. Jahrhundert durch die christliche
Soziallehre eingeführt. Wesentliche Grundlage für die-
ses neue Denken war die päpstliche Enzyklika Rerum
Novarum (1891 von Papst Leo XIII). Ausdrücklich
erwähnt wurde der Term „soziale Gerechtigkeit“ aller-
dings erst in der Nachfolge-Enzyklika Quadrogesimo
Anno (1931 von Papst Pius XI).12 Mit diesen beiden
Enzykliken stellt sich die katholische Kirche eindeutig
auf die Seite der Armen. Sie will sich damit aber
gleichzeitig sowohl vom Sozialismus als auch vom
liberalen Marktdenken abgrenzen. Hier wird ein katho-
lisches Verständnis von Solidarität, Barmherzigkeit
und Gerechtigkeit entwickelt. 

Mit dem zentralen Begriff der Subsidiarität wird die
Verantwortung und Verpflichtung zur Lösung der sozi-
alen Probleme in die Hände der Einzelnen gelegt. Hilfe
zur Selbsthilfe, verbunden mit solidarischer Nach-
barschafts- und Familienhilfe ist das Prinzip. Die
Verantwortung der höheren Einheiten, insbesondere
des Staates, ist demgegenüber subsidiär, also nach-
geordnet. Der Staat hat nur dort einzugreifen, wo
der/die Einzelne und seine lokalen Netzwerke zu
schwach sind, die Probleme selbst zu lösen. So-
lidarität wird hier nur als „Solidarität unter Nahe-
stehenden“ 13 verstanden. Soziale Gerechtigkeit wird
hier (in der Quadrogesimo Anno) implizit mit sozialer
Liebe gleich gesetzt und davon ausgegangen, dass,
würden „alle Christen sozial gerecht agieren, werden
sich die sozialen Fragen von selbst lösen.“ 14 Soziale
Gerechtigkeit wird in der christlichen Soziallehre ver-
standen als ein Anrecht aller Menschen auf ein
Existenzminimum. Dieses sei ihm/ihr von der Gesell-
schaft durch die Solidarität der Nahestehenden oder
durch den Staat als dem Träger der Solidarität unter
Fremden zu gewähren, also auf Grund der „sozialen
Liebe“ (Nahestehende) oder der „sozialen
Gerechtigkeit“ (Staat). Hierbei ist soziale Gerechtigkeit
gegenüber der sozialen Liebe subsidiär . Die drei
Prinzipien der christlichen Soziallehre sind 

� das Personalitätsprinzip (der Mensch steht im Mit-
telpunkt), 

� das Solidaritätsprinzip (die reziproke Verantwortung
der Menschen für die Gesellschaft und der
Gesellschaft für die Menschen) 

� und das Subsidiaritätsprinzip (die Bedeutung der
„unteren“ gegenüber der „höheren“ Einheit)l.15

Während die katholische Denktradition eher von „Ge-
rechtigkeit als Güte“ geprägt ist, findet sich in der pro-
testantischen Denkweise bereits jenes Gerechtig-
keitsdenken als Streben zu höchstem Glück angelegt,
das später dem Denken der klassischen politischen
Ökonomie zugrunde gelegt wird,16 und zwar als Stre-
ben nach transzendentem Glück in einer „besseren
Welt“. Dem muss eine gute Stellung in der diesseiti-
gen Welt verbindlich vorausgehen  (Prädestinations-
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10 vgl. Holl (1985), S. 8, 
Schmid (2000), S. 39f

11 Hakel (2005), S. 16, Binnen-
zitat Thomas von Aquin, 

Summa Theologica
12 vgl. Hakel (2005), S. 53
13 siehe Brunkhorst (1997), 

S. 79f

14 Hakel (2005), S. 56
15 vgl. Hakel (2005), S. 58f
16 vgl. Weber (1993)

17 Die europäischen evangeli-
schen Kirchen haben mittler-
weile ein ähnliches Gerech-
tigkeits- und Solidaritätsver-



lehre nach Zwingli). Nicht Gleich- oder Ungleichstel-
lung ist das Ziel protestantischer Gerechtigkeit, son-
dern „Gutstellung“.

2.1.2 Gerechtigkeit bei Aristoteles
Neben und vor dem christlichen Gerechtigkeitsver-
ständnis bzw. der katholischen Soziallehre17 hat das
Gerechtigkeitsverständnis von Aristoteles die abend-
ländische Denktradition geprägt, festgehalten im
Fünften Buch der Nikomachischen Ethik.18 Sie baut
selbst wiederum auf Platon (siehe Politeia, die
Hauptschrift Platons) auf, der die Gerechtigkeit als
eine (und zwar die größte) der vier Haupttugenden
betrachtet. Denn die Tugend der Gerechtigkeit
bestimmt bei Platon die anderen drei Haupttugenden
(temperantia, fortidudo und prudentia). Wer also den
vier Tugenden folgt, ist nach Platon moderat, tapfer
oder klug und zugleich gerecht.19 Aufbauend auf
Platon kann die Aristotelische Gerechtigkeit, „wenn
auch mit für heutige Vorstellungen unzureichender
Genauigkeit und Klarheit“20, unterteilt werden in kom-
munikative Tauschgerechtigkeit und distributive
Verteilungsgerechtigkeit.

Ausgangspunkt der Überlegungen von Aristoteles ist
ein allgemeiner Begriff von Gerechtigkeit (iustitia uni-
versalis), der mit Treue gegenüber den Gesetzen eines
Gemeinwesens (Regelgerechtigkeit) gleich gesetzt
wird. Diese werden wiederum in ihrem Grad der
Vollkommenheit gegenüber naturrechtlichen univer-
sellen Normen (welche sind das z.B.?) als mehr oder
weniger gerecht eingeschätzt.21 Basis ist das formale
Prinzip der Gleichbehandlung. Dem „liegt Aristoteles’
Grundsatz formaler Gerechtigkeit zugrunde, demge-
mäß ‚Gleichheit’ bedeutet, Gleiche gleich und
Ungleiche ungleich zu behandeln“22. Pauer-Studer lei-
tet daraus ein Gerechtigkeitsaxiom ab: „Personen sol-
len mit Bezug auf Standard X gleich behandelt wer-
den, sofern es nicht für eine Ungleichbehandlung
Gründe gibt, die niemand vernünftigerweise zurük-
kweisen kann.“ 23

Auf  Basis dieser Unterscheidung zieht Aristoteles ei-
ne Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit,

denn „[w]enn nun das Ungerechte Ungleichheit
bedeutet, so bedeutet das Gerechte Gleichheit“24.
Allerdings bedeutet Gleichheit hier nicht Gleichstel-
lung, denn „das Gerechte ist also etwas Proportio-
nales“ 25, denn „wenn die Personen nicht gleich sind,
so werden sie nicht gleiche Anteile haben können,
sondern hieraus ergeben sich die Streitigkeiten und
Zerwürfnisse, wenn entweder gleiche Personen nicht-
gleiche Anteile haben oder nicht-gleiche Personen
gleiche Anteile haben und zugeteilt erhalten. Ferner
wird dies klar aus dem Begriff der ‚Angemessenheit’.
Denn das Gerechte bei den Verteilungen muss nach
einer bestimmten Angemessenheit in Erscheinung
treten.“ 26 Daher beziehen sich sowohl die Tausch-
gerechtigkeit wie die Verteilungsgerechtigkeit nicht auf
gleiche, sondern auf angemessene Beziehungen.

Kommunikative oder Tauschgerechtigkeit, auch
„Vertragsgerechtigkeit“ genannt, zielt nach Aristoteles
auf den vertraglich vereinbarten gerechten Tausch von
Gütern und Dienstleistungen. Hier spricht Aristoteles
von der ausgleichenden Gerechtigkeit, denn es han-
delt sich hier stets um einen Ausgleich zwischen han-
delnden Personen – „Ich gebe etwas, damit ich einen
gleichen Wert von Dir zurück bekomme“ 27. Die
Tauschgerechtigkeit ist die Gerechtigkeit zwischen
TauschpartnerInnen. Sie kann zwischen Na-
hestehenden oder zwischen Fremden (etwa in einer
Versicherung auf Gegenseitigkeit) eingelöst werden
und ist Gegenstand des Vertragsrechtes. Sie erfordert
eine Gleichstellung in der Verteilung, denn das
Aufzuteilende wird nach gleichen Teilen verteilt. Sie
setzt aber eine reziproke Austauschbeziehung voraus
– reziproker Tausch erfüllt die Anforderungen der
Tauschgerechtigkeit. Kommunikative Gerechtigkeit
gebietet arithmetische Gleichheit.28

Die distributive oder Verteilungsgerechtigkeit zielt hin-
gegen, so Aristoteles, auf die angemessene Verteilung
von Ehre, Sicherheit oder Geld.29 Distributive Gerech-
tigkeitsverteilung wird als Proportion, also als mittleres
arithmetisches Maß zwischen Gleichheit und
Ungleichheit verstanden. „Gleichheit entsteht durch
die Würdigung der Verschiedenartigkeit der einzelnen
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ständnis entwickelt wie die
katholische Soziallehre.

18 Aristoteles (1983), 
S. 119-152

19 vgl. Brandt (1997), S. 427
20 Schöne-Seifert (1994), 

S. 18
21 vgl. Ritsert (1997), S. 21

22 Pauer-Studer (2000), S. 27
23 Pauer-Studer (2000), S. 27
24 Aristoteles (1983), S. 126
25 Aristoteles (1983), S. 127

26 Aristoteles (1983), S. 127
27 Hakel (2005), S. 15
28 vgl. Ritsert (1997), S. 23
29 vgl. Detel (2005), S. 101



Bürger. Die Gerechtigkeit ist somit die Mitte zwischen
den beiden Extremen von weniger und mehr.“30 Die
zu erhaltenden Leistungen sollen in einem nachvoll-
ziehbaren und akzeptierbaren Verhältnis zum Beitrag
stehen, den ich selbst geleistet leisten werde. Diese
Gerechtigkeit wird in der Regel über den Staat ver-
mittelt. Der Staat (oder ein anderes ausgleichendes
Gremium) legt fest, was gleich ist und ist somit der
Motor dieser über (Um-)Verteilung erreichten Gleich-
stellung. 

Allerdings besteht immer die Schwierigkeit, einzu-
schätzen, was unter „gleich“ zu verstehen ist. Detel
meint daher, es „ist mehr als offensichtlich, dass sich
die aristotelische Idee der distributiven Gerechtigkeit
an einer vorausgesetzten ethischen Hierarchie zwi-
schen Menschen orientiert, die den Menschen je
nach ihrer ethischen Vollkommenheit einen unter-
schiedlichen Wert beimisst. Da diese ethische Hierar-
chie ihrerseits nur schwer operationalisierbar ist, kann
Aristoteles’ Theorie der distributiven Gerechtigkeit
leicht dazu benutzt werden, bestehende soziale Un-
gleichheiten zu rationalisieren; sie birgt daher kaum
emanzipatorisches Potential.“ 31

Verteilungsgerechtigkeit richtet sich also auf Inklusion,
nicht aber auf hierarchische Gleichstellung aller. Eine
materielle Mindestsicherung für alle würde daher den
Anforderungen der distributiven Gerechtigkeit genüge
tun, hätte aber nur für eine bestimmte Gruppe von
Menschen eine egalisierende Wirkung. Dies führt in
der Regel zu keiner hierarchischen Gleichstellung, da
diese Gleichheit des Tausches vorher bestandene
Hierarchien festschreibt oder gegebenenfalls noch
verstärkt. So kann ein Pensionssystem, das versiche-
rungsmathematische Gleichheit zwischen Beitrags-
leistungen und Pensionsauszahlungen anstrebt,
durch die Kombination der beiden für Frauen und
Männer  ungleichen Ausgangssituationen „Zahl der
Beitragsjahre“ und „Verdienst“ die Schere der Un-
gleichheit im Bezug der Pension gegenüber dem frü-
heren Aktivbezug sogar noch erhöhen. 

„‚Das Gerechte ist also etwas Proportionales’, worin
jedoch weiterhin die Norm der Gleichheit aufgehoben

ist: ‚Proportion ist nämlich Gleichheit der Verhältnisse’
zwischen Verdienst und Zuordnung.“ 32 „Aristoteles
thematisiert unsere Beziehungen zu anderen Men-
schen unter den Stichworten Gerechtigkeit und
Freundschaft also nicht, wie im neuzeitlichen Denken
üblich, unter der Prämisse der prinzipiellen ethischen
Gleichwertigkeit individueller Personen ohne Ansehen
ihres Charakters und ihrer Leistungen, sondern gera-
de unter Berücksichtigung und Voraussetzung ihres
Charakters und ihrer Leistungen, auch wenn – wie er
durchaus sieht – Charakter und Leistungsfähigkeit
einzelner Menschen zu einem erheblichen Ausmaß
von existierenden sozialen Bedingungen wie Erzie-
hung und Wohlstand abhängen.“ 33

Bereits bei Aristoteles kann man also lernen, dass es
nicht die eine Gerechtigkeit gibt, sondern dass „ge-
recht“ immer kontextbezogen ist, also Fragen erfor-
dert wie zum Beispiel „Gerecht in Bezug worauf?“. Als
„gerecht“ kann daher eine Entscheidung oder eine
Beziehung nach Aristoteles nur bezeichnet werden,
wenn gleichzeitig festgelegt wird, ob gerade von
Tauschgerechtigkeit oder von Verteilungsgerechtigkeit
die Rede ist.

Eine moderne Weiterentwicklung der Gedanken
Aristoteles’ finden wir bei Martha C. Nussbaum, die
sich vor allem auf die moralische Seite der Philosophie
des großen Griechen stützt, genauer gesagt auf die
These der menschlichen Moral. „Hiermit wäre also
eine objektive menschliche Moral skizziert, die auf der
Idee des tugendhaften Handelns basiert – das heißt,
des richtigen Tuns in jedem menschlichen Bereich.
Der Aristoteliker behauptet, dass bei einer Weiterent-
wicklung dieses Ansatzes einerseits die reale mensch-
liche Erfahrung als Ausgangsbasis erhalten bleibt,
was die Stärke der Tugendethik ausmacht, während
es andererseits möglich wird, lokale und traditionelle
Moralvorstellungen anhand einer umfassenderen
Auffassung von den menschlichen Lebensumständen
und dem durch die Umstände geforderten mensch-
lichen Handeln zu kritisieren.“ 34 Hier bekommt die Dif-
ferenzierung zwischen den beiden Gerechtigkeits-
ansätzen Aristoteles’ eine klare moralische Dimension
– ihr Ziel ist die Entwicklung des „guten Lebens“.

Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming88

30 Hakel (2005), S. 15  31 Detel (2005), S. 102
32 Ritsert (1997), S. 26

33 Detel (2005), S. 105
34 Nussbaum (1999), S. 239

35 Kant (2003), S. 521f, Her-
vorhebung im Original



Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming 89

2.1.3 Kant zwischen Gerechtigkeit und Moral
Kant geht von einem Moralbegriff aus, bei dem jene
(empirisch ermittelten) Prämissen bzw. Maximen, die
sich zu einem allgemeinen Gesetz erheben lassen, als
moralisch gut gelten. In seine Endfassung hat Kant
diesen kategorischen Imperativ in der „Kritik der prak-
tischen Vernunft“ gebracht, wo er lautet: „Handle so,
dass die Maxime deines Willens zugleich als Prinzip
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. (…)
Folgerung: Reine Vernunft ist für sich allein praktisch
und gibt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz,
welches wir das Sittengesetz nennen.“ 35  Kategorisch
ist dieser Imperativ, weil er nicht hypothetisch im
Möglichkeitsfeld verbleibt, sondern weil er empirisch
messbar wirken soll. Jedoch scheint sich Kant für die
begriffliche Fassung von „Gerechtigkeit“ nicht zu inter-
essieren. „Weder der gerechte Mensch noch die ge-
rechte Handlung werden in Kants ethischen Schriften
erörtert. Der kategorische Imperativ ist somit offenbar
kein Gerechtigkeitsprinzip; wer aus Achtung vor dem
Gesetz bestimmte Handlungen vollzieht oder unter-
lässt, ist deswegen nicht gerecht zu nennen. (…) In
der ‚Einleitung in die Metaphysik der Sitten’ begegnet
der Satz: ‚Was nach äußeren Gesetzen recht ist, heißt
gerecht (iustum), was es nicht ist, ungerecht (inius-
tum).’“ 36

Der kategorische Imperativ ist ein Prinzip zur
Verhinderung von unsittlichen und der Erzeugung von
sittlichen Handlungen. Nur insofern ist ihm der
Gerechtigkeitsbegriff implizit. Kants Gerechtigkeits-
philosophie ist eine Philosophie der Methode zur
Entwicklung gerechter Handlungen, „für sie ist es
essentiell, dass es keine der Methode zuvorliegenden
inhaltlichen Werte gibt, die als solche erkannt und
dann realisiert werden müssten.“ 37 Kant stellt sich
nicht die Frage nach dem „gerechten“ oder „unge-
rechten“ Handeln, sondern die moralische Frage nach
dem „guten“ oder „bösen“ Handeln. „Kants Interesse
hat sich von der Gerechtigkeit fort hin zum Recht
gewendet; entscheidend ist nicht der Spielraum zwi-
schen Gerecht und Ungerecht, sondern der Zustand,
in dem jedem das Seine als sein Recht bestimmt und
gesichert wird.“ 38 In der Kantschen Ethik „ist die
Wortfamilie ‚gerecht’ praktisch eliminiert; auch die ge-

rechte Zuteilung der Glückseligkeit, die zu erhoffen ist,
wird unter den Begriffen der Angemessenheit, der
Proportioniertheit geführt und muss als ‚gerecht’ erst
entdeckt werden.“ 39

Der Blick richtet sich also auf das Verfahren, die Vor-
gangsweise – und die soll gerecht sein. Denn dieses
„System der sich selbst lohnenden Moralität ist nur
eine Idee, deren Ausführung auf der Bedingung be-
ruht, dass jedermann tue, was er soll, d.i. alle Hand-
lungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie
aus einem obersten Willen, der alle Privatwillkür in
sich, oder unter sich befasst, entsprängen“ 40.

Voraussetzung bei Kant ist die Vernunftbedingung,
also dass sich alle Glieder einer Gesellschaft vernünf-
tig verhalten. Wenn bei Kant Gerechtigkeit nur in der
Regelgerechtigkeit, in der Übereinstimmung mit je
spezifischen Regeln je spezifischer Kulturen besteht41,
so ist ein als gerecht anerkannter Normensetzer not-
wendig. In diesem Sinn verbinden sich bei Kant ethi-
sche und moralische Ansätze, die Gerechtigkeits-
verantwortung der (hierarchisch gedachten) Gesell-
schaft und die der Person(en).

2.1.4 Adam Smith und die (klassische) Ökonomie:
Markt als Gleichmacher
Adam Smith und mit ihm die (klassische) Ökonomie
bestimmt den Markt als den großen Gleichmacher.
Das freie Spiel des Marktes führt zu größtmöglicher
Gerechtigkeit und schafft den gewünschten sozialen
Ausgleich, da der Markt – so das Marktverständnis
der Klassik – immer zu einem Gleichgewicht führt. Vo-
raussetzung dafür ist jedoch, dass (a) alle Markt-
teilnehmerInnen vollständig über den gesamten Markt
informiert sind, (b) dass sich alle MarktteilnehmerIn-
nen rational verhalten und (c) dass der Markt nicht
extern, beispielsweise durch den Staat, gelenkt oder
beeinflusst wird. Das „Gute“ am Verhalten der
MarktteilnehmerInnen ist ihr „vernünftiges“ Verhalten.
Dem liegt Vernunft als Moral der Aufklärung zugrunde.

Die einzige Rolle, die Smith und mit ihm die ökonomi-
sche Klassik bis Marx dem Staat zubilligt, ist, danach
zu trachten, dass der Markt ungestört agieren kann

36 Brandt (1997), S. 425
37 Brandt (1997), S. 428

38 Brandt (1997), S. 441
39 Brandt (1997), S. 460

40 Kant, zitiert bei Brandt 
(1997), S. 434

41 vgl. Ritsert (1997), S. 11



und alle Marktregeln eingehalten werden („Nacht-
wächter-Staat“). Dieses Staatsverständnis findet sich
beispielsweise bei Charles Davenant: „Die Weisheit
der Gesetzgebung besteht darin, unparteiisch zu sein
und alle Gewerbe gleichmäßig zu fördern, besonders
aber solche, die das Nationalvermögen erhöhen und
den Reichtum des Landes vermehren, wenn dieses
als ein einheitlicher gesellschaftlicher Körper betrach-
tet wird. Der Handel ist seiner Natur nach frei, findet
seinen eigenen Weg am besten selbst; alle Gesetze,
in denen ihm Regeln und Anweisungen gegeben wer-
den und die ihn begrenzen wollen, mögen den priva-
ten Zielen einzelner Menschen dienen, sind aber sel-
ten für die Allgemeinheit vorteilhaft. Die Regierungen
sollen dem Handel gegenüber sich die Pflege des
Ganzen angelegen sein lassen und sekundäre
Ursachen sich selbst durchsetzen lassen. Angesichts
der bestehenden Zusammenhänge kann man
behaupten, dass Verkehr jeder Art gewöhnlich vorteil-
haft für ein Land ist.“ 42

Smith und mit ihm die gesamte Ökonomie vor Marx
bzw. Keynes, sieht im freien Markt den großen
Gerechtigkeits- und Wohlstandsstifter. Gerechtigkeit
wird vorausgesetzt, Gleichheit ist das Ergebnis:
„Räumt man also alle Begünstigungs- oder Be-
schränkungssysteme völlig aus dem Wege, so stellt
sich das klare und einfache System der natürlichen
Freiheit von selbst her. Jeder Mensch hat, solange er
nicht die Gesetze der Gerechtigkeit verletzt, vollkom-
mene Freiheit, sein eigenes Interesse auf seine eige-
ne Weise zu verfolgen und sowohl seinen
Gewerbefleiß wie sein Kapital mit dem Gewerbefleiß
und den Kapitalien anderer Menschen oder anderer
Klassen von Menschen in Konkurrenz zu bringen.
Das Staatsoberhaupt wird dadurch gänzlich einer
Pflicht entbunden (…), der Pflicht nämlich, den
Gewerbefleiß der Privatleute zu überwachen und ihn
auf die dem Interesse der Gesellschaft zuträglichste
Beschäftigung hinzuleiten. Nach dem System der
natürlichen Freiheit hat das Staatsoberhaupt nur drei
Pflichten zu beobachten (…): erstens die Pflicht, die
Gesellschaft gegen die Gewalttätigkeiten und Angriffe
anderer unabhängiger Gesellschaften zu schützen,
zweitens die Pflicht, jedes einzelne Glied der Gesell-

schaft gegen die Ungerechtigkeit oder Unterdrü-
ckung jedes anderen Gliedes derselben so viel als
möglich zu schützen, das heißt die Pflicht, eine ge-
naue Rechtspflege aufrecht zu erhalten, und drittens
die Pflicht, gewisse öffentliche Werke und Anstalten
zu errichten und zu unterhalten, deren Errichtung und
Unterhaltung niemals in dem Interesse eines Privat-
mannes oder einer kleinen Zahl von Privatleuten lie-
gen kann, weil der Profit daraus niemals einem
Privatmanne oder einer kleinen Zahl von Privatleuten
die Auslagen ersetzen würde.“ .43

Allerdings sieht Smith (im Gegensatz zum heutigen
Neoliberalismus) das Verbot der Einmischung des
Staates in die Wirtschaft durchaus flexibel; hier kom-
men „Ansätze des damals auftauchenden Utilitaris-
mus zutage (…). Mit ihm können öffentliche Maßnah-
men legitimiert werden, wenn sie ein größeres Glück
für eine größere Zahl von Menschen bewirken.“ 44

Die Schaffung freier Märkte, auf denen sich ohne Ein-
schränkungen und Reglementierungen die Preise der
Waren durch den Austausch frei nach Angebot und
Nachfrage herausbilden können, erzeugen nach den
Theorien der ökonomischen Klassik immer ein Gleich-
gewicht, dass den Markt räumt. „Der ‚natürliche
Egoismus der Menschen’ sollte auf diese Weise in
Bahnen gelenkt werden, die der Gesamtwirtschaft
und der Gesamtgesellschaft zugute kommen: ein
ständiger Wettstreit der einzelnen Unternehmen am
Markt um die Erzielung möglichst hoher Gewinne –
zur Verfolgung egoistischer Interessen und gleichzeitig
zum Wohle aller. Unter den von Smith formulierten
Bedingungen schien es zwischen individuellen und
gesellschaftlichen Interessen keinen Widerspruch,
sondern eine Harmonie zu geben.“ 45

Nicht das Agieren bekannter, einander vielleicht gar
nahe stehender Menschen bewirke nach diesem
Denkansatz eine Situation von Gerechtigkeit, in der
das Glück aller maximiert werde, sondern der freie
Markt als anonymisierender Markt von Fremden,
„ausgestattet mit vollkommener Konkurrenz und flexi-
blen Preisen. Er bewirkt, dass trotz eigennützigen
Verhaltens der Produzenten und trotz anonymer
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Beziehungen (welche wohlwollendes Verhalten ein-
schränken) eine leistungsfähige Berücksichtigung der
Wünsche kaufkräftiger Konsumenten zustande
kommt.“ 46

In der ökonomischen Klassik wird Gerechtigkeit im
Sinne von Freiheit und als Schaffung des größtmög-
lichen Glücks für die größtmögliche Zahl verstanden,
und zwar durch das Agieren einander Fremder im
jeweiligen eigenen Interesse (und in diesem Sinne mo-
ralisch) auf anonymisierenden Märkten. Dann stellt
sich dieses Glück von selbst, durch die „unsichtbare
Hand“ Smith’, her. Diese Ansätze werden in der Neo-
klassik – in Abgrenzung zur Orientierung auf eine
Volkswirtschaft in der Keynesianistischen Ökonomie –
wieder aufgegriffen. 

So unterscheidet beispielsweise Hayek in Anlehnung
an Aristoteles zwischen einer distributiven Gerechtig-
keit, unter die er das Streben nach „sozialer Gerech-
tigkeit“ subsumiert und – wegen seiner strikten
Ablehnung von Staatseingriffen in den Markt – als
nicht wünschenswert erachtet sowie einer kommuta-
tiven Gerechtigkeit, die er als „einfache“ und anstre-
benswerte Gerechtigkeit bezeichnet. Nur  letztere wür-
de einer freien Gesellschaft, wo sich alle als Gleiche
unter Gleichen, nämlich am Markt, begegnen, ent-
sprechen, während die distributive Gerechtigkeit ein
Verhältnis von „oben“ und „unten“ voraussetze.47

Denn um soziale Rechte einfordern zu können, „wie
es unter Berufung auf die soziale Gerechtigkeit getan
wird, müsste ‚der kosmos des Marktes (…) durch ei-
ne taxis ersetzt werden, deren Mitglieder die ihnen
erteilten Weisungen auszuführen hätten’, da nämlich
Rechte nur gegenüber einer anderen Person (im pri-
vatrechtlichen Sinne) oder einer Organisation (antilibe-
raler Staat mit einer Regierung mit unbeschränkten
Befugnissen) geltend gemacht werden könne“ 48.
Damit würden aber die Gleichheitsanforderungen, die
zentral für Gerechtigkeit im Weltbild der Klassik (wie
später der Neoklassik) sind, erheblich verletzt werden.

Die Idee, dass einzig der Markt für gerechte
Verteilungen sorgen kann, zieht sich im ökonomi-
schen Denken wie ein roter Faden bis heute durch.

Beispielhaft sei auf den Chicagoer Ökonom Richard
Posner verwiesen, der auch die Verteilung knapper
Güter (z.B. im Gesundheitswesen) nur über den Markt
lösen will – eine dem utilitaristischen Ansatz entgegen
gesetzte Lösungsstrategie des Umgangs mit knap-
pen Organen: „In der gegenwärtigen Situation, in der
wir einen Mangel an Organspenden haben, spielt die
medizinische Bedürftigkeit eine Rolle. Aber ist ein
Patient, der in einem so schlechten Zustand ist, dass
eine Organverpflanzung sein Leben nur um wenige
Monate verlängert, bedürftiger als einer, dem es jetzt
noch besser geht, der aber durch eine Transplan-
tation nicht nur Monate, sondern Jahre zusätzlicher
Lebenszeit gewinnen könnte und der ohne eine Trans-
plantation ebenfalls sterben würde? Solche Fragen
sind schwierig zu entscheiden. Die Vergabe nach
Bedürftigkeit zu regeln, ist deshalb weder besonders
praktikabel noch in vertretbarer Weise effizient. Der
Markt ist ein weit besser geeignetes Instrument zur
Verteilung.“ 49 Allerdings überlebt hier nur, wer es sich
leisten kann und auch noch „vernünftig“ auf diesem
Markt handelt. Posner schränkt aber vorsichtig ein mit
dem Hinweis, dass er es dem Bedürftigeren geben
würde „– aber nicht, indem man den Marktpreis mani-
puliert, sondern dadurch, dass die öffentliche
Gesundheitsfürsorge ihm hilft, das Medikament zu
kaufen. … Mein Problem ist nur, dass ich nicht wüs-
ste, wie ich jemanden davon überzeugen sollte, der
anderer Meinung ist.“ 50

2.1.5 Gerechtigkeit bei Marx
Der Gerechtigkeitsansatz bei Marx, wie er sich bei-
spielsweise in der „Kritik des Gothaer Programmes“
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei von 1875
darstellt, entwickelt ein modifiziertes Gleichheitsge-
bot. Ausgehend von der Analyse, dass Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen („Klassen“) leben, also
ungleich sind, kann nur ungleiche Behandlung ein
höheres Niveau hierarchischer (also in der Denkweise
Marxens bezogen auf die jeweilige Stellung zu den
Produktionsmitteln) Gleichheit erzeugen. Denn "das
gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche
Arbeit (...) Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, sei-
nem Inhalt nach, wie alles Recht. Das Recht kann sei-
ner Natur nach nur in Anwendung von gleichem
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Maßstab bestehen; aber die ungleichen Individuen
(und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn
sie nicht ungleiche wären) sind nur an gleichem Maß-
stab messbar, soweit man sie unter einen gleichen
Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten
Seite fasst, z.B. im gegebnen Fall sie nur als Arbeiter
betrachtet und weiter nichts in ihnen sieht, von allem
anderen absieht. (...) Um alle diese Missstände zu ver-
meiden, müsste das Recht statt gleich vielmehr
ungleich sein." 51

In der sozialistischen Übergangsgesellschaft (auf dem
Weg zum Kommunismus) wird nach Marx die Leis-
tung des/der Einzelnen „im Hinblick auf seinen Ar-
beitszeitaufwand und nach den Normen und Regeln
der distributiven Gerechtigkeit abgegolten“ 52. Die Ver-
teilung erfolgt proportional zum Beitrag, der in einer
Gesellschaft geleistet wird, wobei am „gleichen“ Maß-
stab der verausgabten (durchschnittlichen) Arbeitszeit
gemessen wird. Der von Marx angestrebte Egalitaris-
mus der „strikten Gleichheit“ ist also auf dieser (im
Marxschen Sinne) gesellschaftlichen Entwicklungs-
stufe noch nicht erreichbar. Das „vernünftige Handeln“
als Moral der Aufklärung liegt auch hier zugrunde.

Strikte Gleichheit wird nach Marx erst in der nächsten
zu erwartenden Gesellschaftsstufe, dem Kommunis-
mus, erreicht werden. Hier heißt es bei Marx: „In einer
höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft,
nachdem die knechtende Unterordnung der Individu-
en unter die Teilung der Arbeit, damit auch der
Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit ver-
schwunden ist; nachdem die Arbeit nicht mehr Mittel
zum Leben, sondern selbst das erste Lebens-
bedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Ent-
wicklung der Individuum auch ihre Produktivkräfte
gewachsen und alle Springquellen des genossen-
schaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann
der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz über-
schritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen
schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen.“ 53

Während Aristoteles beiden Gerechtigkeitsansätzen,
der der Verteilung und der der Gleichstellung, im

jeweiligen historischen Jetzt einen Platz im
Nebeneinander der gleichzeitigen Existenz einräumt,
findet sich bei Marx die „strikte Gleichheit“ erst in einer
zukünftigen, utopischen Welt, während im Hier und
Heute der Kampf nach einer distributiven
Gerechtigkeit geführt werden muss: Chancengleich-
heit ja, Gleichstellung (noch) nicht, ist die Parole. 

Denn „Soziale Gerechtigkeit kann nicht immer und
überall nach dem Prinzip der strikten Gleichheit in
sämtlichen für relevant gehaltenen Dimensionen her-
beigeführt werden. Einer allein in diese Richtung zie-
lenden Politik läge vor allem der Terror der
Gleichmacherei durch Wohlfahrtsausschüsse oder
hoch privilegierte Zentralkommitees viel zu nahe.“ 54

Die Vielfalt der Bedürfnisse und Zielvorstellungen der
Menschen, so Marx, rechtfertige und erfordere eine
Ungleichbehandlung. Dieser Gedanke wurde von
Lenin (insbesondere in seinem 1917 geschriebenen
Werk „Staat und Revolution“) weiter geführt55 und  bil-
dete die Grundlage für die Politik der kommunisti-
schen Parteien und der „realsozialistischen“ Staaten:
distributive, an der Stellung der Einzelnen im
Produktionsprozess orientierte Gerechtigkeit in der
Gegenwart, absoluter Egalitarismus in der (utopi-
schen) Zukunft. Insbesondere Lenin hat diesen
Gedanken auch auf die Staatslehre angewandt,
wonach der Staat erst im Kommunismus absterben
werde, der Sozialismus hingegen einen starken,
„revolutionären“ Staat brauche, da sich die Interessen
der Gemeinschaft (bzw. der „Klasse“) auch gegen die
Interessen einzelner Individuen durchsetzen dürften.
Erst in der utopischen Phase des Kommunismus
gäbe es eine volle Gleichstellung aller, die sich aus der
Beseitigung der Aneignungsungerechtigkeit ergibt.
„Das heißt: Über vernünftige bzw. gerechte Verteilung
lässt sich bei Marx nicht losgelöst von Überlegungen
zur Abschaffung von Aneignungsungerechtigkeit
(Appropriation) in der Produktionssphäre reden.“ 56

Die reale Politik, die sich daraus ergab, war keine ega-
litäre, sondern letztlich eine utilitaristische – jeder und
jede bekommt das, was er und sie sich verdient. Die
Gesellschaft habe bloß dafür Sorge zu tragen, dass
die notwendigen Chancen und Voraussetzungen
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gleich verteilt (oder gleich zugängig) seien. So kann
Marx letztlich auch als Begründer einer utilitaristischen
Denktradition gelten.

2.2 Utilitaristische Gerechtigkeit
Wohl kein Gerechtigkeitsansatz hat das abendländi-
sche Denken der letzten Jahrhunderte so nachhaltig
geprägt wie das utilitaristische Denken. Alle großen „-
ismen“ denken im Kerne utilitaristisch, teilen also die
Vorstellung: Gerecht ist, was den größten Nutzen für
die größtmögliche Zahl von Menschen bringt. Oder –
technisch gesprochen – Gerechtigkeit ist eine Maxi-
mierung der Summe (bzw. des Durchschnittswertes)
von Nutzen. Die Einzelperson taucht in diesen
Gerechtigkeitsphilosophien nur am Rande auf, entwe-
der als Teil jener Mehrheit, für die den Nutzen zu maxi-
mieren, gerecht sei oder als Teil jener, die sich dem
Nutzenkalkül der Mehreren zu unterwerfen haben. Die
Herrschaft einer Klasse oder Gruppe über andere
kann damit philosophisch begründet werden, ebenso
Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit oder die Aus-
grenzung (Exklusion) von Minderheiten.

2.2.1 Machiavelli und die Philosophie der
Ungleichheit
Machiavelli ist einer der großen Vorläufer des Utili-
tarismus. Bei ihm nach „Gerechtigkeit“ zu suchen,
verwundert auf den ersten Blick, gilt er doch landläu-
fig als zynischer Erfinder der Rechtfertigung von
Hierarchie und Ungerechtigkeit, für den in der Politik
alle Mittel gelten.57 Aber Machiavelli hat als typischer
Renaissance-Forscher unser Verständnis von Politik
mehr geprägt, als wir annehmen. Sein Kernthema war
der „Gute Fürst“ und die Beschreibung von
Handlungsanleitungen für die Führung eines Staates.
Sein Ausgangspunkt ist ein Pathos der Tatsächlich-
keit58, das heißt eine Ablehnung empirisch nicht fest-
zumachender moralischer Werte als Metaebene der
Entscheidungen. Ausgehend vom Ansatz einer
„Wirklichkeitswissenschaft“, die nur akzeptiert, was
„wirklich“ ist, wird der „starke Staat“ zum Maßstab
aller Politik und des geordneten menschlichen Lebens
überhaupt. Die „Gesinnungsethik“, also die Orientie-
rung auf Werte, die hinter dem Faktischen stehen,
muss in dieser Sichtweise als Orientierung von

Handeln versagen. Durchsetzungsmöglichkeit, Sinn
für Rechtsregeln und Machtverhältnisse, Rationalität
und umsichtiges Kalkül sind die Eigenschaften, die
nach Machiavelli „gutes“, weil Erfolg versprechendes
Handeln kennzeichnen. Als Definition von „gut“ im
Gegensatz zu „schlecht“ steht einzig der Erfolg, nicht
aber die Durchsetzung bestimmter Werte. Das indivi-
duelle Geschick (virtu) und zufälliges Glück (fortuna)
sind die beiden Kriterien, die über Erfolg und Miss-
erfolg einer (politischen) Handlung entscheiden.59 Am
Ausgangspunkt sind die Handelnden gleich, ihre (be-
absichtigte) Ungleichstellung (der hierarchische Auf-
stieg) wird durch eine optimale Kombination von virtu
und fortuna entschieden. Frank Deppe vergleicht die-
sen Ansatz mit dem des „guten“ Schachspiels, „das
die bewusste Regelverletzung nicht zulassen kann.
Darüber hinaus beginnen die Spieler beim Schach-
spiel von der Position der formalen Gleichheit aus;
beide verfügen über die gleiche Anzahl von Figuren.
Über den Sieg entscheidet letztlich die Macht des
Intellekts, die Beherrschung von Regeln, von Fällen
und Zugkombinationen, gewiss auch die Fähigkeit zu
taktischen Finessen, die die Gegner verwirren und
täuschen können. (…) In der Politik dagegen bedeutet
der Konflikt und der Kampf um Macht stets auch die
Verfügung über ungleiche Ressourcen.“ 60

Es handelt sich also um eine Anleitung zur Ungleich-
stellung, bei der freilich neben den Persönlichkeits-
faktoren virtu und fortuna auch der (unterschiedliche)
Zugang zu Ressourcen entscheidend für das Ergeb-
nis ist. Hier gibt es also keine Substanzwerte, sondern
nur Funktionswerte, kein Gut oder Böse (wiewohl Ma-
chiavelli durchaus „gut“ als „gut“ und „böse“ als „bö-
se“ benennt), sondern nur taugliche und untaugliche
Mittel. Die Moral als persönlichkeitsbezogener Wert
des „Guten“ ist bei Machiavelli zwar nicht aufgeho-
ben, hat aber keinen Einfluss auf das Gelingen von
Handlungen.

Diese „Theorie der aktiven Ungleichstellung“ kann
man zwar nicht als Gerechtigkeitstheorie bezeichnen,
dennoch ist sie für unseren Zusammenhang wichtig.
Viele ihrer Prinzipien sind in das Denkgebäude des
Utilitarismus eingeflossen. Machiavellis Verdienst war
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57 vgl. Machiavelli (1984), 
S. 15

58 Deppe (1987), S. 22
59 vgl. Machiavelli (1984)

60 Deppe (1987), S. 30



die Begründung einer wissensgestützten Politikbera-
tung, indem er versucht hatte, ein allgemeingültiges
System von Anweisungen für richtiges bzw. effizientes
Handeln des „guten Fürsten“ zu entwickeln. Diese
Herangehensweise wurde später sowohl von der
(klassischen) politischen Ökonomie als auch von der
Politikwissenschaft aufgegriffen.

2.2.2  Die utilitaristische Theorie
Der Utilitarismus geht davon aus, dass sich der
Nutzen der Folgen einer Handlung nach dem Quan-
tum von Glück bemisst, das eine Handlung bewirkt.
Dabei ist die Handlungsmaxime eines Gleichbehand-
lungsgebotes unter Wahrung der Rechte aller zu
beachten, freilich unter Beachtung der größten Nütz-
lichkeit für alle. Wesentliche begründende Autoren
des Utilitarismus sind David Hume, Jeremy Bentham,
John Stuart Mill –  allesamt Vordenker der ökonomi-
schen Klassik und des ökonomischen Liberalismus.

Ursprünglich lässt sich der Utilitarismus auf Epikur zu-
rück führen. Epikur betrachtete Gerechtigkeit und
Recht im Lichte des Nutzens, den dieser auf dem
Weg zu einem glückseligen Leben zu stiften in der
Lage ist: „Gerechtigkeit versteht sich bei Epikur somit
nicht als eigenständiges (irrreduzibles) System von
Normen und Regelungen, ‚nicht (als) etwas an und für
sich Seiendes’, sondern gründet in einem Vertrag,
den Menschen an verschiedenen Orten im gegensei-
tigen Interesse (zu gegenseitigem Nutzen) mit dem
Tenor abschließen, ‚einander nicht zu schädigen und
sich nicht schädigen zu lassen’“ 60. Das utilitaristische
Prinzip der Schaffung eines optimalen Nutzens für die
Mehrheit der Mitglieder einer Gesellschaft setzt also
so etwas wie einen „Gesellschaftsvertrag“ (den freilich
erst viel später Rousseau eingeführt hat) voraus, nach
dem dieses Durchschnitts-Nutzenprinzip Vertragsbe-
standteil der Gesellschaft ist. Demnach, und das ist
die Begründung des Utilitarismus in der frühen Neu-
zeit, gründet die Ethik auf einem Nützlichkeitsprinzip,
das im Falle von Wahlmöglichkeiten jener Entschei-
dung den Vorzug gibt, die insgesamt den höchsten
Nutzen für die Beteiligten schaffen kann, selbst dann,
wenn das nur auf Kosten einzelner Beteiligter möglich

ist. „Das persönliche Gute bemisst sich dabei am
Nutzen für den Einzelnen, das gesellschaftlich Beste
… am maximal erreichbaren Wert der Summe aller
individuellen Nutzenquanta, welche ein gewählter
Kurs der öffentlichen Politik stiftet. Politisch ist also
das höchste Glück der größtmöglichen Zahl von
Menschen durch gezielte Maßnahmen anzustre-
ben.“ 62

Wie alle „großen“ Philosophien ist auch der Utilitaris-
mus widersprüchlich. John Stuart Mill versucht, den
frühen Utilitarismus mit Gerechtigkeit zu versöhnen,
„Seine Intention in dieser Verteidigungsschrift des
Utilitarismus ist es, den Utilitarismus mit dem Ge-
rechtigkeitsdenken auszusöhnen und dadurch ‚den
alten Vorwurf gegen die utilitaristische Ethik, sie könne
die Prinzipien der Gerechtigkeit nicht erklären, zu ent-
kräften.’“ 63 Nicht das größte eigene Glück, so Hume in
durchaus gewollter Abgrenzung zu den Ideen Adam
Smiths, wonach das Streben der einzelnen nach per-
sönlich höchstem Glück auf den Märkten jenes
Gleichgewicht schafft, das für das größte Glück aller
verantwortlich sei, sondern das größte Glück aller ist
das Ziel eines utilitaristischen Menschen nach Humes.
„Die utilitaristische Norm der Moral und zugleich ihr
höchstes Ziel können ‚daher definiert werden als die
Gesamtheit der Handlungsregeln und Handlungs-
vorschriften, durch deren Befolgung ein Leben der
angegebenen Art für die gesamte Menschheit im
größtmöglichen Umfange erreichbar ist; und nicht nur
für sie, sondern, soweit es die Umstände erlauben, für
die gesamte fühlende Natur.’ Die Umsetzung dieses
Prinzips ist jedoch nur möglich, wenn absolute recht-
liche Gleichberechtigung zwischen allen Menschen
herrscht. Wobei ‚zwischen allen Menschen’ auch zwi-
schen Männern und Frauen heißt“ 64, eine Gleichstel-
lung allerdings, bei der es sich eigentlich um Chan-
cengleichheit, „Chancengerechtigkeit“ und Leistungs-
gerechtigkeit handelt. Denn aus dem Gedanken der
gleichen schutzwürdigen Rechte aller „ergibt sich die
moralische Pflicht der Gleichbehandlung ‚unmittelbar
aus dem obersten Prinzip der Moral: sie ist ein Teil der
Bedeutung des Nützlichkeitsprinzips oder des Prin-
zips des größten Glücks.’ Als Grenze des individuellen
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größten Glücks und des Rechtes auf Gleichbehand-
lung ist also nur das Gemeinschaftsinteresse – daher
‚soziale’ Nützlichkeit – anzusehen.“65

Der Utilitarismus geht nicht vom Ziel der Gerechtigkeit
aus, sondern von dem des Nutzens bzw. der Nützlich-
keit. Gerechtigkeit ist laut Mill nur ein von der Nützlich-
keit abgeleitetes Sekundärprinzip. Außerdem gibt es,
so Mill, keine Gerechtigkeitsregeln (außer dem Nütz-
lichkeitsprinzip), zwischen denen im Einzelfall zu ent-
scheiden sei. „Wenn nun zwei oder mehrere dieser
Verhaltensregeln – also dieser Gerechtigkeitsregeln –
miteinander konfligieren, entscheidet das Kriterium
der sozialen Nützlichkeit. Die Gerechtigkeit ist … bei
Mill ein Derivat der sozialen Nützlichkeit. Das Nützlich-
keitsprinzip bleibt das oberste Prinzip, das die
Gerechtigkeit leitet.“ 66

In der modernen Wohlfahrtsökonomie wird das Nut-
zenprinzip, das die Basis des Utilitarismus bildet, wei-
ter entwickelt und findet einen Höhepunkt im Pareto-
Optimum.  Dieses beschreibt Zustände optimalen
Nutzens für die Gesellschaft, die nicht mehr verbes-
sert werden können. „Ein sozialer Zustand (Gesamt-
zustand) ist pareto-optimal, wenn – und nur dann,
wenn – der Nutzen keiner einzelnen Person gesteigert
werden kann, ohne dass der Nutzen (mindestens)
einer anderen Person geschmälert wird. Eine soziale
Maßnahme (oder ein sozialer Prozess) ist pareto-opti-
mal, wenn die Folgen dieser Maßnahme (oder des
Ablaufes) keine Nutzensteigerung erlauben, ohne
dass für (mindestens) eine andere Person ein
Schaden entsteht (der Nutzen gemindert wird). Eine
mehr auf Austauschakte bezogene Formulierung lau-
tet: ‚Ein sozialer Zustand ist pareto-optimal, dann und
nur dann, wenn ein jeder weitere Austausch von Be-
sitztümern … zwischen den Individuen mindestens ein
Individuum schlechter dastehen ließe’“ 68. So formuliert
findet die utilitaristische Gerechtigkeit ihren höchsten
Ausdruck in einem Pareto-Gleichgewicht, also einem
Verteilungszustand, der nicht mehr verbessert werden
kann – und bildet damit bereits die Schnittstele zu ei-
ner wichtigen antiutilitaristischen Philosophie, nämlich
der Gerechtigkeit als Fairness. 

Aussagen über die Positionen der einzelnen Mitglieder
einer „pareto-optimalen“ Gesellschaft und den Stand
der jeweiligen Gleichheit oder Ungleichheit können
nicht getroffen werden. Eine Gesellschaft kann also
auch in einem Grad hochgradiger Ungleichheit „pare-
to-optimal“ und somit im Sinne des Utilitarismus
gerecht sein.

2.2.3 Utilitarismus in der Gesundheitsökonomie
Der utilitaristische Gerechtigkeitsbegriff findet sich in
vielen ökonomischen Ansätzen, insbesondere in der
Gesundheitsökonomie, wo er die Beantwortung des
Rationierungstheorems anbietet. Bei der Rationie-
rung geht es – im Gegensatz zur Effizienz- und Effek-
tivitätssteigerung durch Rationalisierung – um die
Anpassung von Leistungen an verfügbare Ressour-
cen. „Bei der Rationierung wird nicht in die Form der
Leistungserstellung eingegriffen, sondern die Leis-
tungen werden an die verfügbaren Ressourcen ange-
passt. Damit führt eine Rationierung – verglichen mit
einer Rationalisierung – zu weit reichenden Kon-
sequenzen in der Versorgung. Bereits seit mehreren
Jahrzehnten ist die Rationierung Bestandteil der
internationalen gesundheitspolitischen Diskussion.“ 69

Zur ethischen Fundierung der Rationierungs-
entscheidungen wird in der gesundheitsökonomi-
schen Debatte in der Regel die utilitaristische
Begründung herangezogen, die sich am Nützlich-
keitsprinzip orientiert. „Eine Handlung ist demnach
moralisch, wenn sie möglichst nützliche Folgen auf-
weist, so dass ein Maximum an Glück und ein
Minimum an Leid entsteht. Je nach betroffenem Per-
sonenkreis unterscheidet man zwischen Individual-
und Sozialutilitarismus. Dabei wird – im Gegensatz
zum Hedonismus – allgemein mehr Gewicht auf den
Nutzen für die Gemeinschaft und nicht für das
Individuum gelegt.“70 Dabei soll insbesondere bei der
Verteilung – prinzipiell knapper – Gesundheitsgüter
eine „Allokation der Güter möglichst zweckmäßig
erfolgen und Nutzenuntersuchungen als
Entscheidungshilfe dazu beitragen. Dieses Vorgehen
steht im Einklang mit der utilitaristischen Ethik, denn
eine effiziente Bereitstellung von Ressourcen weist
eine höhere Nützlichkeit auf.“71

67 Der Soziologe und Öko-
nom Vilfredo Pareto (1848-
1923) gilt als der Begründer

der Wirtschaftswissenschaf-
ten als phisique sociale. 

68 Ritsert (1997), S. 52
69 Schmidt-Wilke (2004), S. 4
70 Schmidt-Wilke (2004), S. 11

71 Schmidt-Wilke (2004), S. 15



Dies soll nun beispielhaft betrachtet werden:

Ein bekanntes Beispiel aus der Gesundheitsökonomie
ist der Oregon-Case. Hier geht es um das Ziel, knap-
pe Ressourcen staatlicher Gesundheitsmittel gerecht
und effizient einzusetzen. Der Fall: Medicaid setzte
1987 im US-Bundesstaat Oregon durch, die Finan-
zierung von Organtransplantationen für Kinder von
Sozialhilfe-Berechtigten zu streichen und dadurch
Mittel freizubekommen, um für 1.500 bedürftige Kin-
der und schwangere Frauen Vorsorge-Untersu-
chungen einzuführen. Daraus ergab sich unter an-
derem ein tragischer Fall: Dem 7-jährigen leukämie-
kranken Coby Howard wurde von Medicaid eine
Knochenmarkstransplantation (Kosten: 100.000 $)
verweigert, obwohl die Eltern über eine Spenden-
kampagne bereits 80.000,- $ zusammengesammelt
hatten. Begründung: Der Staat müsse seine knappen
Ressourcen für andere, kosten-effektivere Behand-
lungen bewaren.72

Der Focus, unter dem diese – utilitaristische – Ent-
scheidung in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war:
Sollen auf Kosten der Allgemeinheit (der Steuerzah-
lerInnen) teure Transplantationen für wenige oder billi-
ge Vorsorgeuntersuchungen für viele finanziert wer-
den? Der Staat Oregon hat sich eindeutig für
Zweiteres entschieden. Coby Howard musste – wohl
utilitaristisch gerecht – sterben. Kern dieser Ratio-
nierungsdebatte ist: ökonomisch und utilitaristisch als
gerecht begründete Verweigerung einer Behandlung,
die medizinisch als effektiv angesehen wird.

Ebenso bekannt in der Gesundheitspolitik ist die so
genannte "Singer-Diskussion". Der australische Mo-
ral-Philosoph Peter Singer tritt unter bestimmten Um-
ständen für die Abtreibung von Föten ein, wenn
schwere Behinderungen drohen, aber auch für die
Tötung geborener Säuglinge mit schwersten Behin-
derungen. Er meint, wenn der Tod eines geschädigten
Säuglings zur Geburt eines anderen Kindes mit bes-
seren Aussichten auf ein glückliches Leben führt,
dann sei die Gesamtsumme des Glücks größer, wenn
der behinderte Säugling getötet wird. Diese Tötung ist
moralisch gerecht und daher zu rechtfertigen73. Auch

bei Singer geht es – freilich an einem besonders emp-
findlichen Thema abendländischer Werte – um Ent-
scheidungen bzw. die Rechtfertigung von Entschei-
dungen, die eine Maximierung des größtmöglichen
Glücks für die größte Zahl zum Ziel haben. Allerdings
muss ihm zugute gehalten werden, dass er nicht
leichtfertig für den „leichteren Weg“ eintritt, sondern
sich tatsächlich um die „Maximierung von Nutzen“
bemüht, denn Singer sagt auch: „Wenn es in unserer
Macht steht, etwas Schreckliches zu verhindern, oh-
ne dass dabei etwas von vergleichbarer moralischer
Bedeutung geopfert wird, dann sollten wir es tun.“ 74

Die Triage schließlich ist ein aus der Militärmedizin
herrührender Begriff für die Aufgabe, bei einem
Massenanfall von Verletzten/ Kranken darüber zu
entscheiden, wie die knappen Mittel (personelle und
materielle Ressourcen) auf sie aufzuteilen seien. Die
heute allgemein verwendeten Regeln für die Triage
bei Massenanfall von Verwundeten/Verletzten sind
darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Personen
das Ereignis mit möglichst wenig Schaden überste-
hen. 

Man versucht also, das bestmögliche Ergebnis für
das Kollektiv der Geschädigten zu erzielen, wobei das
Interesse des/der Einzelnen unter Umständen zurük-
kstehen muss. Denn es könnten beispielsweise inten-
sive Maßnahmen bei wenigen schwer Geschädigten
möglicherweise Kapazitäten binden, die zur Versor-
gung vieler anderer verwendet werden könnten. Man
wird daher jene, deren Situation von vornherein aus-
sichtslos scheint, überhaupt nicht oder eher schmerz-
stillend als intensivmedizinisch behandeln, bis andere,
deren Prognose vor Ort besser erscheint, versorgt
sind. Leicht verletzte werden in diesem Fall überhaupt
sich selbst überlassen, bis die schwerer Verletzten
versorgt sind. 

Diese (zeitweilige) Aufgabe der Individualmedizin und
die Einteilung von Behandlungsprioritäten oder auch
Sichtungskategorien ist eine utilitaristische Antwort
auf die ethisch schwierige Herausforderung der
Rationierung von Gesundheitsleistungen unter
Knappheitsbedingungen.75
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2.2.4 Zusammenfassung
Utilitaristische Gerechtigkeitsansätze setzen Gleich-
stellung als Ziel nicht voraus, im Gegenteil ist es in die-
ser Denktradition möglich, die bewusste Schlechter-
stellung oder Benachteiligung Einzelner als gerecht zu
denken, wenn sie im Interesse der Mehrheit bzw. zur
Mehrung des Glückes der Vielen notwendig ist.

2.3 Antiutilitaristische Gerechtigkeitstheorien
Es gibt eine Fülle jüngerer Gerechtigkeitstheorien, die
sich aus der Kritik am Utilitarismus oder verschiedener
utilitaristischer Ausprägungen heraus entwickelt ha-
ben. Im Folgenden sollen wesentliche Denkströmun-
gen dargestellt werden

2.3.1 Gerechtigkeit als Fairness
Der liberale US-amerikanische Philosoph John Rawls
hat mit dem Ansatz der Fairness eine – letztendlich
liberale – Antwort auf die Gerechtigkeitsprobleme des
Utilitarismus gefunden, ein Ansatz, den er in bewus-
ster Abgrenzung zum Utilitarismus und in der Tradition
des Denkens Kants entwickelt hat. Seine zentrale
These lautet: Fundamentale Freiheiten und Rechte
der Individuen können nicht durch Gesamtnutzener-
wägungen eingeschränkt werden. Jedoch: Morali-
sche Normen können nicht eins ohne das andere
schützen: die gleichen Rechte und Freiheiten des
Individuums nicht ohne das Wohl des Nächsten und
der Gemeinschaft, der sie angehören.76

Grundsätze der Gerechtigkeit sind bei Rawls: 
"1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfang-
reichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das
mit dem gleichen System für alle anderen verträglich
ist. 2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind
so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu erwar-
ten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen und (b)
sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die
jedem offen stehen." 77 Diese beiden Grundsätze gel-
ten lexikalisch, d.h. der erste muss erfüllt sein, bevor
der zweite in Kraft treten kann.

Dieser grundlegende Gerechtigkeitssatz wird weiter
ausdifferenziert. Für Institutionen werden folgende
Gerechtigkeitssätze formuliert:

"Erster Grundsatz: Jedermann hat gleiches Recht auf
das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grund-
freiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz: Soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen
sein: (a) sie müssen unter Einschränkung des gerech-
ten Spargrundsatzes den am wenigsten Begünstigten
den größtmöglichen Vorteil bringen und (b) sie müs-
sen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die
allen gemäß fairer Chancengleichheit offen stehen.

Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit): Die
Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ord-
nung; demgemäß können die Grundfreiheiten nur um
der Freiheit willen eingeschränkt werden, und zwar in
folgenden Fällen: (a) eine weniger umfangreiche Frei-
heit muss das Gesamtsystem der Freiheiten für alle
stärken; (b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für
die davon Betroffenen annehmbar sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor
Leistungsfreiheit und Lebensstandard). Der zweite
Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leis-
tungsfähigkeit und Nutzenmaximierung lexikalisch vor-
geordnet; die faire Chancengleichheit ist dem Unter-
schiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden
Fällen: (a) eine Chancen-Ungleichheit muss die
Chancen der Benachteiligten verbessern; (b) eine
besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last
der von ihr Betroffenen mildern." 78

Auch Rawls bezieht sich auf das Pareto-Optimum79,
setzt es aber im Gegensatz zum Utilitarismus nicht
absolut. „Die Gerechtigkeit ist also so definiert, dass
sie mit der Pareto-Optimalität verträglich ist, jedenfalls
wenn beide Grundsätze80 vollkommen erfüllt sind. Ist
freilich die Grundstruktur ungerecht, so gestatten
diese Grundsätze Änderungen, die die Aussichten
einiger Bevorzugter verändern können; daher ist die
demokratische Auffassung nicht mit der Pareto-
Optimalität vereinbar, die ja Veränderungen nur ge-
stattet, wenn niemand schlechter gestellt wird. Die
Gerechtigkeit geht der Pareto-Optimalität vor und ver-
langt gewisse nicht Pareto-optimale Veränderungen.

78 Rawls (1979), S. 336f
79 vgl. Rawls (1979), S. 87ff

80 Gemeint sind Rawls’ zwei 
Grundsätze der Gerechtig-

keit, vgl. Rawls (1979), S. 81
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Erst ein vollkommen gerechter Zustand ist auch pare-
to-optimal.“ 81

Demnach vertritt Rawls einen gemilderten Egalitaris-
mus, gekennzeichnet durch „eine Abmilderung des
Gleichheitsprinzips zum Differenzprinzip, das Ungleich-
heiten, welche die absolute Position der am schlech-
testen Gestellten anheben, als gerecht ausweist.“ 82

Der Schwerpunkt seiner Argumentation richtet sich
jedoch gegen den Utilitarismus, dessen Gerechtig-
keitsansatz für Rawls nicht Gerechtigkeit, sondern
Ungerechtigkeit begründet, weil er zulässt, dass ein-
zelne Personen im Namen der Gerechtigkeit aller
(oder der Mehrheit) schlechter gestellt werden kön-
nen.

Martha Nussbaum kritisiert am Ansatz Rawls’ bzw. an
der liberalen Gerechtigkeitstheorie aus einer moralthe-
oretischen Sicht die „schwache Theorie der Gerech-
tigkeit“. In dieser Theorie lasse sich (entsprechend der
Realität einer wertepluralistischen Gesellschaft) nur
Einigkeit über einen minimalen Bestand von Grund-
sätzen des Rechtes bzw. der gerechten Weise, Inte-
ressen durchzusetzen, finden, nicht aber eine Bewer-
tung darüber, was gut sei und was nicht. Die Frage
des „guten Lebens“, so die Kritik von Nussbaum an
Rawls, müsse den Individuen überlassen bleiben und
sei nicht von außen oder objektiv zu bestimmen. Eine
Vorgabe Rawls’ sei, dass das, was der/die Einzelne
als „gut“ ansieht, nicht auf Kosten der „Gut-Dimen-
sion“ anderer durchgesetzt werden könne83. Nuss-
baum teilt die Kritik Rawls’ am Utilitarismus wie am
Kommunitarismus, sucht aber nach einer „Theorie
des Guten, die nicht nur unter dem von Rawls gänz-
lich ignorierten Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit
glaubwürdig erscheint, sondern die auch eine Alter-
native zu der am Modell des strategischen Nutzen-
maximierers orientierten Werteskala bietet, die einen
Großteil der zeitgenössischen Ökonomie dominiert
und sich teils auch in der Ethik niederschlägt.“ 84

2.3.2 Egalitaristische Gerechtigkeitsansätze
Rawls kann (eingeschränkt) als Sonderform des ega-
litaristischen Ansatzes gelten, der auf die Herstellung

eines möglichst hohen Gleichheitsgrades der Gesell-
schaft als Ausdruck entwickelter Wohlfahrt zielt.
Relationale Standards (z.B. alle sollen ein gleich gro-
ßes Stück erhalten) zielen auf Gleichheit im Sinne des
„oben – unten“. Absolute Standards (jede/r sollte
zumindest ein Stück erhalten) gehen von grundsätz-
lichen Lebensansprüchen (gleichen Chancenräumen
im Sinne des „drinnen – draußen“), nicht aber von
Gleichheitsansprüchen (von Gleichheit als Outcome)
aus. Der Mainstream der (politischen) Ge-
rechtigkeitsphilosophie sieht heute Gerechtigkeit als
Schaffung von gleichen Lebensaussichten für alle
Menschen, so Krebs85. Allerdings besteht eine Vielfalt
unterschiedlicher Ansichten darüber, was denn
„Gleichheit von Lebenschancen“ sei.

Für Krebs besteht das Muster egalitaristischer Ge-
rechtigkeit in einer Kombination von Gleichheits- und
Wohlfahrtsprinzipien: „Der Egalitarismus kombiniert in
der Regel, als pluralistischer Glücksegalitarismus, ein
Gleichheitsprinzip bezüglich unverdienter Lebens-
aussichten mit einem Wohlfahrtsprinzip und nimmt
moderaterweise im Konfliktfall ‚Gleichheit versus
Wohlfahrt’ gewisse Abstriche an Gleichheit um einer
größeren Wohlfahrt willen hin.“86 Dieses Prinzip wird
von den verschiedenen VertreterInnen verfeinert, etwa
durch das Prinzip „Freiheit vor Wohlstand“. Mitunter
werden weitere Gerechtigkeitsgrundsätze wie etwa
Anerkennung (siehe weiter unten) ergänzend einge-
führt. Gemeinsam ist allen Egalitarismusansätzen je-
doch die Ablehnung von utilitaristischem Gerechtig-
keitsdenken.

„Vielleicht sollte der pluralistische Egalitarismus aber
auch noch moderater sein und sogar Ungleichheiten,
die die absolute Position der am schlechtesten Ge-
stellten nicht anheben, generell dann als gerecht
betrachten, wenn die einzige Alternative dazu darin
bestünde, dass man die Bessergestellten herunter-
drückte auf das Niveau der am schlechtest Gestellten,
ohne dass die am schlechtest Gestellten (oder sonst
wer) irgendetwas davon hätten. Ein solcher noch
moderaterer Egalitarismus wäre immun gegen den so
genannten Einwand der ‚Angleichung nach Unten’,
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wonach Gerechtigkeit nicht eine Zerstörung von
Vorurteilen, von denen niemand etwas hat, verlangen
kann“87.

Egalitaristische Moraltheorien können auch am
Handlungsgebot der Unparteilichkeit beschrieben
werden. „Fast eine jede Theorie der Moral schließt die
Idee der Unparteilichkeit ein“88. „Unparteilichkeit“
besteht in diesem Verständnis aus dem Gebot, keine
Person anders zu behandeln als eine andere – es sei
denn, es bestünden gute Gründe, von diesem Prinzip
abzuweichen.89

2.3.3 Nonegalitäre Gerechtigkeitsphilosophien
Die nonegalitären Gerechtigkeitsphilosophien sind
sich mit den egalitaristischen einig in der Ablehnung
bzw. Überwindung des Utilitarismus. Sie unterschei-
den aber zwischen „Gleichheit als Ziel“ (Egalitarismus)
und „Gleichheit als Nebenprodukt“ (Nonegalitarismus)
von Gerechtigkeitsforderungen.90 In der Abgrenzung
gegenüber dem Utilitarismus argumentiert zum Bei-
spiel Krebs: „Die Attraktivität des strengen Egalita-
rismus gründe vor allem darin, dass er den offensicht-
lichen Hauptfehler des seinerseits attraktiven Utilitaris-
mus korrigiere. Der offensichtliche Hauptfehler des
Utilitarismus mit seinem offenen (nicht erfüllbaren) und
nicht abnehmenden Grundprinzip der Maximierung
der Summe an Freude oder Lust sei, dass er um der
Steigerung dieser Summe willen bereit sei, das Wohl
Einzelner oder ganzer Gruppen zu opfern, also ausge-
sprochen inegalitäre Konsequenzen gutheißt. Der
strenge Egalitarismus liefere dem Utilitarismus zwar
das fehlende Verteilungsprinzip, übernehme aber des-
sen zweiten, nicht so offensichtlichen Hauptfehler,
nämlich die Fehlbestimmung der Gerechtigkeit über
ein offenes und nicht abnehmendes Grundprinzip.“91

„Die Gegenposition zum Egalitarismus, der Nonega-
litarismus (…) bestreitet, dass Gleichheit ein zentrales
und unabgeleitetes Ziel von Gerechtigkeit darstellt.
Einen bedeutenden abgeleiteten Wert kann der
Nonegalitarismus Gleichheit jedoch durchaus zuge-
stehen (…). Es ist nicht einmal ausgemacht, dass
eine nonegalitaristische Gerechtigkeitsposition im

Endeffekt auf weniger Gleichheit hinausläuft als eine
egalitaristische.“92 Aber die nonegalitaristischen An-
sätze (wie zum Beispiel der Anerkennungsansatz
oder der kommunitaristische Gerechtigkeitsbegriff,
siehe unten) eint die These, dass Gerechtigkeit nicht
als egalitaristisch, also nicht wesentlich als auf
Gleichheit abzielend zu verstehen sei.93

Der Theoretiker der Wohlfahrtsökonomie Amartya
Sen tritt ebenfalls gegen egalisierende Theorien auf.
„Eine am Ideal der wohlgeordneten Gesellschaft
orientierte Theorie der Gerechtigkeit sollte nach Mei-
nung Sens Gleichheit nicht mit einer Gleichverteilung
von Grundgütern identifizieren, sondern auch beach-
ten, wozu diese Güter Menschen befähigen und ob
sich nicht in diesem ‚Fähigkeitenraum’ eklatante und
moralisch nicht tolerierbare Ungleichheiten zwischen
den einzelnen Individuen auftun.“ 94

Der Hauptansatz der antiegalitaristischen Kritik an
den EgalitarstInnen besteht in deren (zumindest im
Diskurs behaupteten) Festhalten an Gerechtigkeit als
einfacher Verteilungsgerechtigkeit. „Die Theorie einfa-
cher Gleichheit erhebt somit Gleichheit zum Ziel von
Gerechtigkeit, sie ist egalitaristisch. Die Theorie kom-
plexer Gleichheit erhebt Gleichheit nicht zum Ziel. Sie
erwartet Gleichheit nur als Nebenprodukt der Er-
füllung komplexer Gerechtigkeitsstandards. (...)
Egalitarismus steht für eine Auffassung von Gerech-
tigkeit, die Gleichheit als ein zentrales Ziel der
Gerechtigkeit ansieht“ 95. Aber für VertreterInnen der
nonegalitären Theorien ist die Frage nach hierarchi-
scher Gleichheit gegenüber dem Inklusionsansatz
bereits veraltet: „Den zentralen Fokus der allgemeinen
ungleichheitstheoretischen Diskussion bildet die Fra-
ge, wie sich die überkommene sozialstrukturelle
Perspektive auf das Verhältnis von ‚oben’ und ‚unten’
verhält zur Perspektive der Sozialintegration entlang
der Logik von ‚drinnen’ und ‚draußen’.“ 96

Nonegalitäre Theorien sehen in Ungleichheit spezifi-
sche Funktionalitäten: „Ein wichtiger Grund dafür,
dass Ungleichheit funktional ist, ohne als funktional
wahrgenommen zu werden, vermuten wir in einem
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Widerspruch zwischen den Funktionsgesetzen und -
mechanismen der modernen kapitalistischen Gesell-
schaft einerseits und ihren Leitideen und Prinzipien
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität auf der andere
Seite. Die moderne Gesellschaft scheint einerseits
Gleichheit nicht herstellen, andererseits aber auf
Dauer bestehende Ungleichheiten nicht mit Sinn fül-
len, also erklären zu können – sie kann also weder die
ihr zugrunde liegenden Prinzipien realisieren, noch
andere Prinzipien an deren Stelle setzen. Der moder-
nisierungs- und gesellschaftstheoretische Mainstream
muss diese Zusammenhänge verfehlen, sofern er
begrifflich von der Gültigkeit der Moderne ausgeht“ 97.

Nonegalitaristische Gerechtigkeitsansätze finden sich
in jenen Philosophien, die die Würde (Margalit) oder
Anerkennung (Honneth) der egalitären Gleichheit als
höchstes Ziel der Gerechtigkeit entgegen stellen.
Anerkennung auf Basis (weitgehend) egalitärer
Gleichheit findet sich bei Pauer-Studer, die sich als
Vertreterin des Prinzips der Anerkennung mit der anti-
egalitären Kritik kritisch auseinander setzt: „Für die
Anti-Egalitaristen lässt sich der Anspruch eines
Menschen auf eine angemessene Verortung mit
grundlegenden Gütern unabhängig davon begrün-
den, wie im Vergleich dazu andere Menschen situiert
sind, ob diese mehr und gegebenenfalls wie viel mehr
an Gütern haben. (…) Diese Position scheint mir
falsch. Das Konzept distributiver Gleichheit ist nicht
ersetzbar durch die Garantie von Güteransprüchen
auf der Basis nicht-relationaler Standards. Das
Problem distributiver Gleichheit stellt sich als genuines
Gleichheitsproblem, weil ohne Rückgriff auf relationa-
le Abwägungen gar nicht entscheidbar ist, ob und in
welchem Ausmaß Menschen Güter zustehen oder sie
zumindest ein Recht auf die Zugangsmöglichkeiten zu
bestimmten Gütern haben sollten.“ 98 Ein strikter
Egalitarismus der Zuteilung sozialer und ökonomi-
scher Güter scheint der Autorin „aber ein unplausibler
und vor dem strukturellen Hintergrund moderner
Industriegesellschaften mit einem an Effizienzkriterien
orientierten Wirtschaftssystem schlicht unrealistischer
Standard. Differenzierende Aspekte wie Verdienst,
Leistungsbereitschaft und Länge der Arbeitszeit stel-
len unter gewissen Bedingungen gute Gründe für die

Zulässigkeit mancher Ungleichheiten dar. (…) Ein für
Differenzierungen offener Egalitarismus strebt nicht
strikte Gleichheit an, sondern fordert ausgehend vom
Standard strikter Gleichverteilung relevante Gründe
dort ein, wo Ungleichheiten rechtfertigungsbedürftig
scheinen.“ 99

In einem gewissen Sinn können egalistische und anti-
egalistische Theorien (Ansätze) wie zwei Seiten ein
und derselben Medaille gesehen werden. Sie stehen
auch in einem intensiven Diskurs miteinander.

2.3.4 Kommunitaristische Gerechtigkeitsansätze
Dieser Ansatz hat seinen Ausgangspunkt in den USA
der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und
wurde in Europa in den frühen Neunzigern aufgegrif-
fen. Hier wird soziale Gerechtigkeit neu diskutiert, und
zwar ausgehend von der Kritik an der liberalen Werte-
diskussion, die nur von den Rechten der Einzelnen
ausgeht, ohne die der Gemeinschaft im Auge zu
behalten. Grundlage dieses Denkens ist die aristoteli-
sche Tauschgerechtigkeit. Den neuen, individualisie-
renden Risken und Freiheiten wird eine Verbindung
von individueller Gleichbehandlung und Solidarität ge-
genüber gestellt. Das Ziel ist eine Verbindung von
Rechtsstaatlichkeit und Sozialpolitik, freilich unter
weitgehender Ausblendung der gesellschaftlichen,
staatlichen Ebene. Der „Solidarität unter Fremden“ als
gesellschaftlichem Leitprinzip wie auch dem Prinzip
des „Ich zuerst“ wird die „Solidarität unter Naheste-
henden“100 ausschließend entgegen gesetzt. „Inhalt-
lich ist das Ziel eine Balance zwischen Autonomie und
Ordnung, d.h. ein dritter Weg zwischen Individua-
lismus und Kollektivismus.“ 101

Der Kommunitarismus findet eine neue Begründung
für (gesellschaftliche) Solidarität nach Gerechtigkeits-
kriterien: viele Problemlagen, die zu Beanspruchung
von Hilfe der Gesellschaft ohne Gegenleistung führen,
finden ihre eigentlichen Ursachen in Risken, die aus
unserer Gesellschaft entstehen, deren Vorteile wir kol-
lektiv in Anspruch nehmen. Es wird daher vorgeschla-
gen, statt einem Menschenrecht nach Gerechtigkeit
ein Menscheninteresse zu setzen. Das Problem der
sozialen Gerechtigkeit wird beschrieben als
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� Zuweisung von Rechten und Pflichten in den 
grundlegenden Institutionen der Gesellschaft;

� richtige Verteilung der Früchte und Lasten der Ge-
sellschaft.

Grundlegende Rahmenbedingungen sind: Koordina-
tion, Effizienz, Stabilität. Wichtig dabei ist Verfahrens-
gerechtigkeit (ein Rechtsstaat). Dabei bezieht sich Ge-
rechtigkeit auf Gleichheit und Fürsorge auf Abhän-
gigkeit. Die Neugestaltung der Gesellschaft erfordert,
so der kommunitaristische Ansatz, ein Denken in Ge-
meinschaften, am besten ausgedrückt im Wachstum
des Einflusses zivilgesellschaftlicher Strukturen, ein
auf Moralprinzipien basiertes ethisches Handeln und
die Überwindung egalitaristischer Weltsichten. Mit
den Worten Amitai Etzionis ist Folgendes notwendig:
„ein weitgehendes Moratorium für die Formulierung
neuer Rechte; die Neuverknüpfung von Rechten und
Pflichten; die Einsicht, dass manche Rechte keine
Pflichten nach sich ziehen; und die (sehr behutsame)
Anpassung einiger Rechte an die veränderten
Bedingungen.“ 102

Walzers „Sphären der Gerechtigkeit“ 103 kann als
„kommunitaristisches Manifest“ gelesen werden. Es
beinhaltet eine harte Kritik am Egalitarismus, der als
antiliberaler Denkansatz dargestellt wird. „Anstatt der
Vielfalt unserer sozialen Güter und der für sie ein-
schlägigen Verteilungskriterien zum Durchbruch zu
verhelfen, fixiere sich der Egalitarismus auf die
Gleichverteilung besonders dominanter oder tyranni-
scher Güter, wie es im Kapitalismus das Geld sei. Der
Egalitarismus mache sich so aber zum Komplizen der
Tyrannei.“ 104

Der Kommunitarismus liest Gerechtigkeit also nicht im
Sinne von „gleich“. Insbesondere lehnt er „gleich-
machende“ Strukturen der Gesellschaft, also auch
den auf sozialen Ausgleich und Umverteilung bedach-
ten Wohlfahrtsstaat zugunsten der subsidiären Soli-
darität der lokalen Gemeinschaften ab.

2.3.5 Gerechtigkeit und Anerkennung
Antiegalitäre Ansätze finden sich, zwar verschieden
ausgeprägt, aber relativ nahe verwandt, bei Avishai

Margalit und bei Axel Honneth. Hier wird die gesell-
schaftliche Achtung und Anerkennung ihrer Be-
deutung nach einer (materiellen) Gleichstellung in der
Gesellschaft übergeordnet: Nicht „Gleichstellung“ ist
gerecht, sondern „Anerkennung“. Dieser Ansatz lässt
sich, wie Ritsert zeigt, bereits auf die klassische
Philosophie Kants und Hegels zurückzuführen.
„Wechselseitige Anerkennung des freien Willens
impliziert Achtung vor der Würde der anderen
Subjekte. Der Respekt vor der Menschenwürde ge-
hört gleichermaßen zum substantiellen Gehalt jenes
elementaren hegelschen Rechtsbegriffes. Ein ge-
rechter Mensch ließe sich demnach auch als einer
ansehen, welcher die Würde der anderen Person
achtet.“ 105

Auch Pauer-Studer bezieht sich letztendlich auf Kant,
wenn sie das Postulat entwickelt (bzw. begründet),
dass „Anerkennung“ die eigentliche Voraussetzung
(das eigentliche Paradigma) ist, von dem aus Freiheit
und Gleichheit, damit auch Gerechtigkeit abzuleiten
wäre. „Freiheit und distributive Gleichheit sind beides
extrinsische Werte. Beide stehen in einer konditiona-
len Relation zum übergeordneten Prinzip der
Anerkennung. Der Grund, warum Freiheit einen Wert
darstellt, liegt im moralischen Status der Anerken-
nung. Menschen anzuerkennen, also gleichermaßen
mit Achtung und Rücksichtnahme zu behandeln,
impliziert, ihnen Freiheit und die für die Sicherung der
Freiheit unabdingbaren Rechte und ökonomischen
Mittel einzuräumen. Ökonomische Gleichheit und
Chancengleichheit sind dann über den Zwischen-
schritt der Freiheit konditional an das übergeordnete
Prinzip der Anerkennung gebunden. Der Grundsatz
der Anerkennung muss sich auf Chancengleichheit
erstrecken, denn Menschen mit gleicher Achtung
und Rücksichtnahme zu behandeln setzt voraus,
dass sie die gleiche Möglichkeit haben, selbst
bestimmt ihre Konzeption des guten Lebens zu ver-
folgen.“ 106 Anerkennung als Paradigma des Freiheits-
und Gleichheitsproblems zu setzen, klammert aber
die Tatsache aus, dass Menschen unterschiedliche
und sehr oft unvereinbare materielle Interessen
haben, die über Verteilungskonflikte, nicht aber über
Anerkennungskonflikte gelöst werden können.107
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Würde statt Gerechtigkeit – Avishai Margalit
Die Ausgangsfrage Margalits, „warum ist Gleichheit
gut?“ wird von ihm der Verständlichkeit wegen umge-
dreht in die für ihn leichtere Frage: „Warum ist Un-
gleichheit schlecht?“. Die Schlussfolgerung des Au-
tors: Die schlimmste Seite der Ungleichheit liegt darin,
dass Manifestationen von Ungleichheit paradigmati-
sche Fälle von Demütigung sein können. Allerdings
sind nicht alle Fälle von Ungleichheit demütigend. Die
Orientierung Margalits geht nicht in Richtung einer
„gerechten“ Gesellschaft, sondern einer „anständi-
gen“ Gesellschaft: „Eine anständige Gesellschaft ist
also eine Gesellschaft, in der es keine demütigende
institutionelle Ungleichheit gibt. Eine anständige Ge-
sellschaft kann allerdings Ungleichheit tolerieren, so-
lange sie nicht demütigend ist, auch wenn sie unge-
recht ist und deshalb von einer gerechten Ge-
sellschaft nicht toleriert werden kann.“ 108

Allerdings ist demütigende Ungleichheit eine symboli-
sche Handlung, deren Bedeutung von der jeweiligen
Kultur und Interpretation abhängt. Und: „Nicht jede
Ungleichheit ist demütigend. Es ist wichtig die kultu-
rellen, religiösen und symbolischen Assoziationen der
Ungleichheit zu untersuchen, um zu erkennen, ob es
sich um säkulare Entsprechungen der Unberührbar-
keit handelt. Die Form sozialer Ungleichheit, die jeden
sozialen Aufstieg verhindert, bringt möglicherweise
einen ‚Zustand der Ausgeschlossenheit’ hervor, der
eher andauernd als vorübergehend ist, insbesondere
wenn er mit einer Vorstellung von Unreinlichkeit ver-
bunden ist. Wenn Rauchern der Zutritt zu amerika-
nischen Universitäten verboten wird, geht es oft um
mehr als nur um die Vermeidung von Zigaretten-
qualm. Nichtsdestotrotz befinden sich Raucher in
einem äußerst vorübergehenden Zustand der Quasi-
Unberührbarkeit.“ 109

Die Schlussfolgerung Margalits: Eine anständige Ge-
sellschaft erfordert die Beseitigung jener Form von
Ungleichheit, die zu Demütigung führt. Auch (dauer-
hafte) Ausgrenzung ist nur dann zu vermeiden, wenn
sie als demütigend erlebt wird (werden kann). Mar-
galits Prinzip heißt also nicht Gleichheit, sondern sozi-
ale Zugehörigkeit.

Politik der Anerkennung – Axel Honneth
Für Honneth ist der Begriff der Anerkennung bzw. die
Leitdifferenz zwischen Anerkennung und fehlender
Anerkennung die zentrale Kernfrage für die Analyse
von Kämpfen um Identität und Differenz. Ein ange-
messener Begriff von „Gerechtigkeit“ muss daher für
Honneth vor allem im Anerkennungsdiskurs entwi-
ckelt werden. Demgegenüber sind Zielsetzungen
einer egalitären Verteilungspolitik für die Bedeutung
von „Gerechtigkeit“ weitestgehend ausgereizt. „Die
neueren Emanzipationsbewegungen, wie sie reprä-
sentiert werden vom Feminismus, von ethnischen
Minderheiten, von homosexuellen oder lesbischen
Substrukturen, kämpfen vornehmlich nicht mehr für
ökonomische Gleichstellung oder materielle Umver-
teilung, sondern für die Respektierung derjenigen
Eigenschaften, durch die sie sich kulturell verbunden
sehen.“ 110

Für Honneth steht fest, dass von den Betroffenen
dasjenige, was theoriesprachlich „Ungerechtigkeit“
genannt wird, als soziale Verletzung von begründeten
Ansprüchen auf Anerkennung erfahren wird. Das be-
deutet, „dass auch Verteilungsungerechtigkeiten als
institutioneller Ausdruck von sozialer Missachtung
oder, besser gesagt, als ungerechtfertigte Aner-
kennungsverhältnisse begriffen werden müssen.“ 111

Kritik an diesem Ansatz – Nancy Fraser
Fraser112 argumentiert, dass die Umstellung der
Schlüsselbegriffe einer kritischen Gesellschaftstheorie
auf Termini einer Anerkennungstheorie zur Vernach-
lässigung jener ökonomischen Umverteilungsforde-
rungen führen muss, die die auf Marx zurück gehen-
de Theorietradition ausmacht. Sie argumentiert, das
eigentliche Wesen der Ausgrenzung bzw. der Exklu-
sion habe immer auch eine – letztendlich ökonomi-
sche – Dimension der Verteilung materieller Güter. Da
Fraser von einem feministischen Standpunkt aus ar-
gumentiert, weist sie darauf hin, dass die Ausgren-
zung von Frauen aus der Gesellschaft (der gesell-
schaftlichen Entscheidungsfunktionen) immer vor
allem eine verteilungspolitische Seite hat, der das
Element der (fehlenden) Anerkennung nachgeordnet
ist. Damit argumentiert Fraser nicht nur gegen die
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Anerkennungstheorie von Honneth oder Pauer-
Studer, sondern implizit auch gegen die Kernthese
von Margalit, den zentralen Blick auf das Thema der
Demütigung zu legen. Sie besteht auf der wesent-
lichen Funktion der Verteilungsdebatte für die Be-
stimmung der Leitdifferenz „gleich – ungleich“.
Letztendlich schlägt sie eine zweidimensionale Kon-
zeption von „Gerechtigkeit“ vor, die sowohl das
Verteilungsproblem wie das Anerkennungsproblem
mit einschließt.113

Zu entscheiden gilt daher, wie weit die Leitdifferenz
gleich – ungleich durch (materielle) Verteilung be-
stimmt wird oder ob Verteilungsfragen nur als eine
unter mehreren Begründungen des Problems
Anerkennung – Nicht-Anerkennung bzw. Demütigung
– Nicht- Demütigung zu sehen sind. 

3. Gerecht und Recht

Auf Basis verschiedener, widersprüchlicher Gerech-
tigkeitstheorien können einige Schlussfolgerungen
gezogen werden. Zentrales Ergebnis ist wohl, dass es
sich beim Gerechtigkeitsbegriff um einen offenen
Begriff handelt, der seine Basis in der ihrerseits offe-
nen, das bedeutet nicht allgemein gültig determinier-
ten, Ethik findet. Um Gerechtigkeit zu einem operatio-
nalisierbaren, also klar bestimmten Begriff zu machen,
muss man ihn in einen jeweils passenden und durch
Interessen begründeten Kontext stellen. Bevor dies
jedoch weiter diskutiert werden kann, ist es nötig, eine
begriffliche Trennung von „Gerechtigkeit“ und „Recht“
anzustellen. 

Der Rechtsbegriff hat gegenüber dem Gerechtigkeits-
begriff eine Sonderstellung eingenommen. Eine Norm
oder ein Normengebäude kann bestehen und als legi-
tim angesehen werden, ohne dass es deswegen
zwangsläufig als gerecht verstanden wird. Es kann
auch Regeln und Normen geben, die als ungerecht
kritisiert werden. Demnach gibt es auch Verhaltens-
weisen, die sowohl legitim (also rechtens) als auch un-
gerecht sein können. Max Weber macht in den

„Soziologischen Grundbegriffen“ einen weiteren
Unterschied zwischen Konventionen und Recht.114

Unter Konventionen werden dabei die üblichen gesell-
schaftlichen Verhaltensweisen und impliziten Normen
verstanden, die nahe am jeweiligen Gerechtigkeits-
begriff liegen, während das Recht den gesetzten
Rechtsakten folgt. Diese müssen legitim (also den gel-
tenden Verfahrensregeln entsprechend) zustande
gekommen sein, brauchen aber nicht „gerecht“ zu
sein.

Allerdings kann aufbauend auf Kant von „metaphysi-
schen Anfangsbegründungen“ der Rechtslehre aus-
gegangen werden, denn der das Recht realisierende
Staat ist nichts anderes als der Zustand einer austei-
lenden Gesellschaft, auch wenn ihn kein Titel als sol-
chen ankündigt, sondern, im Gegenteil, nur vom
Recht gesprochen wird.115 Es gilt daher nach Kant:
„Es gibt kein wirkliches … Recht ohne Justiz, ohne
‚öffentliche Gerechtigkeit, die das strittige Recht
durch Gesetzgebung, Regierung und Gerichtsbarkeit
zuspricht und schützt und damit verwirklicht. Das
bedeutet: Das Prinzip des ‚suum cuique’, unter dem
das Recht bei Kant steht, ist in gleicher Weise gerech-
tigkeitsverbunden wie das Platonische ‚suum cuis-
que’“ . Dies ist freilich ein naturrechtlich orientierter
Rechtsansatz. Er setzt bestehendes, naturrechtlich
(also „gerecht“) fundiertes Recht voraus und verlangt
von den rechtsetzenden und rechtschützenden Insti-
tutionen (Gesetzgebung, Vollziehung, Justiz) vor allem
gerechtes Vorgehen, also „gerechte“ Methodik, nicht
aber ethische Werte im Inhaltlichen. Dieser Ansatz
steht im deutlichen Widerspruch zu moderneren
Gerechtigkeitstheorien wie etwa der Theorie der
Fairness von Rawls, der seinen Schwerpunkt auf
Gerechtigkeitsinhalte und nicht auf ein gerechtes
Vorgehen legt.

Derrida macht deutlich, dass das wesentlichste Un-
terscheidungsmerkmal zwischen „Recht“ und „Ge-
rechtigkeit“ die „Gewalt“ ist. Diese ist zwar mit dem
Recht wesenseins  („Gewalt, die wesentlich in dem
Begriff der Gerechtigkeit als Recht einbegriffen ist: in
dem Begriff der Gerechtigkeit, die zum Recht wird, in
dem Begriff des Gesetzes als Recht“ 117, nicht aber mit
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der Gerechtigkeit. Es ist vielmehr so, „dass das Recht
stets eine Gewalt ist, der man stattgegeben, die man
autorisiert hat, eine gutgeheißene, gerechtfertigte Ge-
walt, eine Gewalt, die sich durch ihre Anwendung
rechtfertigt oder die von ihrer Anwendung gerechtfer-
tigt wird, selbst wenn diese Rechtfertigung ihrerseits
ungerecht ist oder sich nicht rechtfertigen lässt“ 118. In
letzter Konsequenz bleibt Recht auch dann rechtens,
wenn es ungerecht ist oder als ungerecht empfunden
wird. Daher sind – einem Gedanken Montaignes fol-
gend – Recht und Gerechtigkeit zu trennen. Wiede-
rum Derrida: „Die Gerechtigkeit des Rechtes, die
Rechtsprechung, die Gerechtigkeit als Recht ist nicht
(dasselbe wie) die Gerechtigkeit. Als Gesetze sind die
Gesetze nicht gerecht und angemessen. Man folgt
und gehorcht ihnen nicht, weil sie gerecht und ange-
messen sind, sondern weil sie über Ansehen und An-
erkennung verfügen, weil ihnen Autorität innewohnt.“ 119

Noch weiter geht Michel Foucault, der Recht gänzlich
aus der Sphäre der Gerechtigkeit ausgliedert und
dem Bereich der Gewalt zuweist und meint, „dass es
unter diesen Bedingungen Heuchelei oder Naivität
wäre zu glauben, dass das Gesetz für alle und im
Namen aller geschaffen ist, dass es klüger ist, anzuer-
kennen, dass es von einigen gemacht ist und auf
andere anzuwenden ist, dass es im Prinzip zwar alle
Bürger verpflichtet, sich aber in erster Linie an die zah-
lenmäßig stärksten und am wenigsten aufgeklärten
Klassen richtet; dass die politischen und bürgerlichen
Gesetze zwar für alle gleich sind, nicht aber ihre
Anwendung.“ 120

Wenn wir in der Alltagssprache dazu neigen, „Recht“
und „gerecht“ gleich zu setzen bzw. die beiden
Begriffe in eins diffundieren zu lassen, verwischen
oder verstecken wir die Möglichkeit, dass Recht
ungerecht ist (als ungerecht empfunden wird). Daher
ist eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe notwen-
dig, gerade über die Alltagssprache hinausgehend.
Während sich „gerecht“ aus unterschiedlichen ethi-
schen Paradigmen – verschieden und daher verschie-
den wirkend – ableiten lässt, wird „Recht“ durch
rechtsetzende Akte gebildet, deren Rechtmäßigkeit
selbst wieder in Verfassungen fest geschrieben ist. 

Was Recht ist, muss daher nicht gerecht sein, aber es
muss rechtens, also letztendlich auf Grundlage demo-
kratischer Entscheidungsakte, zustande gekommen
sein. Daher ist– im Gegensatz der auf die jeweilige
grundlegende Ethik zurückzuführende Stellung der
jeweiligen Gerechtigkeitstheorien – die Beziehung des
jeweiligen Rechts zu Gleichheit nur normativ abzuleiten:
Gleich ist Recht dort und nur dort, wo es gleichsetzend
(Gleichheit stiftend) normiert worden ist. (Öffentliche)
Einrichtungen und Verfahren sollten so geregelt sein,
dass durch deren Dasein und Wirkung keinem/r
Einzelnen/r und keiner besonderen Gruppe ein Vorteil
auf Kosten anderer verschafft oder Übermacht einge-
räumt wird, wenn sie „gerecht“ sein sollen.121

4. Gerecht und Gleich – eine erste
Annäherung

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich: „gleich“ und
„gerecht“ können nicht paradigmatisch aufeinander
bezogen werden. Es kann genau so wenig behaup-
tet werden, „Gleichstellung wird verfolgt, weil sie
gerecht ist“, wie gesagt werden kann, „gerechtes
Handeln führt zu mehr Gleichheit“. Denn „gerecht“
hat verschiedene Bedeutungsebenen. Neben der
Beziehung von „gerecht“ auf „gleich“ kann „Gerech-
tigkeit“ auch auf „richtig“ bezogen werden. Dazu
Ritsert: „So verwenden wir im Deutschen den Begriff
gerecht beispielsweise auch in Fällen, wo sich eine
Person oder Handlung in Übereinstimmung mit X, vor
allem in Übereinstimmung mit einer Norm oder Regel
befinden. Die Handlung H ist regelgerecht oder nicht.
Damit übereinstimmend sagt z.B. Platon in seiner
Lehre vom Stadtstaat (Politeia), als Gerechtigkeit
werde nicht nur anerkannt, was jemandem als das
‚Seinige und Gehörige’ zusteht, sondern auch was er
seinen gesellschaftlichen Aufgaben und Anforderun-
gen gemäß ‚tut’“122.

Es scheint so zu sein, dass im alltagssprachlichen
Verständnis von „gerecht“ immer auch „gleich“
gemeint wird bzw. dass im „Gerechten“ auch das
„Gleiche“ mitschwingt. 
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Wenn man sich ausführlicher mit Gerechtigkeitstheo-
rien auseinander setzt, stellt man jedoch fest, dass
diese scheinbar einfache Verbindung zwischen „ge-
recht“ und „gleich“ keineswegs postuliert werden
kann. Vielmehr entsteht zwischen den vier Polen „ge-
recht“ und „ungerecht“ sowie „gleich“ und „ungleich“
eine komplexe Matrix oder Landkarte, in die die ein-
zelnen Ansätze von „Gerechtigkeit“ genauso einge-
ordnet werden können wie die Ansätze von „Gleich-
heit“ und „Ungleichheit“. Dieser Ansatz soll an anderer
Stelle weiter verfolgt werden.

Aber auch die gleichheitstheoretische Diskussion
scheint zwei Dimensionen zu haben, die sich längs
der Linien „oben – unten“ sowie „drinnen – draußen“
(bzw. „Inklusion –Exklusion“) entfalten. Die Frage
nach den Beziehungen zwischen horizontalen und
vertikalen Disparitäten scheint eine Frage nach den
Unterschieden zwischen hierarchischer Gleichstel-
lung und Inklusion zu sein. Es scheint sich hier um
einen Formen- oder Dimensionswandel bzw. eine
Dimensionsanreicherung des Gleichheitsthemas zu
handeln. Dies kann in einer Skizze (Landkarte) ver-
deutlicht werden:

Allerdings weisen Klinger und Knapp darauf hin, dass
es wenig Sinn macht, diese beiden Strategien gegen-
einander aufzurechnen, weil es sich um zwar unter-
schiedliche, aber Strategien im selben Raum handelt. 

Denn zu beachten sei, „dass alte und neue, nationale
und internationale, vertikale und nichtvertikale
Ungleichheiten ein gemeinsames begriffliches und
theoretisches Dach benötigen, weil es sich dabei

heute um ein zusammenhängendes Problem handelt.
(…) Deutlich wird in diesen Debatten, dass und
warum Ungleichheit jenseits eines gesellschaftstheo-
retischen Horizonts nicht verstanden werden kann.
Nicht zufällig ist daher der Konnex von Un-
gleichheitsanalyse und Gesellschaftstheorie eine der
Zentralachsen, um die sich die Einschätzung von the-
oretischen Desideraten dreht.“ 123

4.1 Gerechtigkeit – ein offener Begriff
Gerechtigkeit ist ein „offener Begriff“, offen in dem
Sinn, als nicht eindeutig und allgemein akzeptiert wer-
den kann, was „gerecht“ sei. Darauf weist bereits
Derrida hin, wenn er meint, „dass man nicht unmittel-
bar, auf direkte Weise von der Gerechtigkeit sprechen
kann: man kann die Gerechtigkeit nicht thematisieren
oder objektivieren, man kann nicht sagen ‚dies ist
gerecht’ und noch weniger ‚ich bin gerecht’, ohne
bereits die Gerechtigkeit, ja das Recht zu verraten.“ 124

4.1.1 Anforderungen an eine  brauchbare
Gerechtigkeitstheorie
Auf Basis des bisher Gesagten kann nun versucht
werden, einige Eckpunkte zu formulieren, die eine
Gerechtigkeitstheorie erfüllen müsste, um brauchbar
zu sein:

� Wie werden die Fragen von Hierarchie und/oder 
Inklusion angesprochen?

� Welchen Stellenwert hat „Gleich“ in den beiden 
Dimensionen (Hierarchie und Inklusion)?

� Wie werden Interessen (auch antagonist ische)
abgebildet?

� Welche Antwort gibt die jeweilige Theorie auf das
Problem der Verteilung knapper Ressourcen?

� Welchen Stellenwert hat die Autonomie des/der
Einzelnen in der jeweiligen Gerechtigkeitstheorie?

� Werden Ungleichheiten (Ungleichstellungen) 
gerechtfertigt und wie werden diese (gegebenen-
falls) begründet?

� Welchen Stellenwert haben lebbare Kompromisse 
als Umgang mit unterschiedlichen Interessen und
welchen Stellenwert hat Demokratie als Instrument
des (politischen) Kompromisses in der jeweiligen
Theorie?

oben/unten GLEICH

UNGLEICH

innen/außen

124 Derrida (1991), S. 21, Her-
vorhebungen im Original



� Und schließlich: Sind die Menschen, um deren Ge-
rechtigkeit es geht, als Subjekte in die Erstellung
von Gerechtigkeit eingebunden oder wird für sie
und über sie entschieden, was gerecht zu sein
hat?

� Das bedeutet: Wie demokratisch (bzw. demokra-
tietauglich) ist die jeweilig zu bewertende
Gerechtigkeitstheorie?

Nach diesen – gegebenenfalls im Diskurs zu
erweiternden – Kriterien könnten einzelne Gerechtig-
keitstheorien einer Überprüfung unterzogen und
bewertet werden. Die Grenzen solch eines Vorha-
bens sind jedoch relativ eng, denn dieses setzt die
(wie ich meine) Fiktion voraus, dass es einen ob-
jektiven Maßstab der Gerechtigkeit gäbe, der von
Einzelinteressen und Einzelpersonen abstrahiert.
Wenn dem – wie ich vermute – aber nicht so ist,
bleibt offen bzw. sogar klar, dass auch auf diesem
Weg nicht eine allgemeingültige Gerechtigkeits-
theorie abgeleitet werden kann.

4.1.2 Gerecht handeln – ein demokratisches Problem
Wenn die Mehrheit wünscht und es auch demokra-
tisch durchsetzen kann, dass in einer gewissen Weise
oder Richtung „gerecht“ gehandelt wird, wird dies
auch geschehen. Sonst nicht. Ethik als normativ-ge-
sellschaftsbildende Kraft bildet den Hintergrund, vor
dem die jeweilige Auseinandersetzung um Mehrheits-
entscheidungen bzw. politikwirksame Entscheidun-
gen über das, was „gerecht“ zu sein hat, stattfinden.
„Gerechtigkeit“ setzt sich aber in der Regel nicht über
Moral, zu verstehen als transzendale Orientierung von
Individuen und Gruppen, durch, sondern auf Grund-
lage von – jeweils verschiedenen, manchmal auch
antagonistischen – Interessen. Vielleicht macht es da-
her weniger Sinn, danach zu fragen, wie „gerecht“ die
Forderung nach Gleichheit und somit nach
Gleichstellung ist, als danach zu suchen, wie Demo-
kratie etabliert werden kann, und zwar als jene
Herrschaftsform, die die Interessen der Mehrheit unter
Beachtung von Interessen von Minderheiten jeweils
zum Durchbruch verhilft. 
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